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1. Vorbemerkungen 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Aufgaben im Städtebau, der Stadtentwicklung und Stadterneuerung sind vielfältig. Insbe-
sondere die Anforderungen zu energetischer Entwicklung und Umbau und Konsolidierung des 
Siedlungsgefüges zum Erhalt funktional stabiler Ortskerne und Bewahrung der historisch ge-
wachsenen Ortskernstrukturen als Ankerpunkt für Gesellschaft und Identifikation stellen für 
kleinere Gemeinden im ländlichen Raum eine große Herausforderung dar. 

Der Bund und der Freistaat Sachsen unterstützen die Anstrengungen der Städte und Gemein-
den dabei mit vielfältigen Programmen der städtebaulichen Erneuerung. Die Programme der 
städtebaulichen Erneuerung wurden in den vergangenen Jahren dabei zunehmend differen-
ziert und im Hinblick auf einzelne Problemlagen ausgestaltet. Als übergeordnete Themenstel-
lungen über alle Programme hinweg werden dabei jedoch die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels, der Digitalisierung sowie der energetischen Erneuerung der Immobilien-
bestände gesehen. Historische, gewachsene Siedlungsstrukturen werden im Zuge dieser Ent-
wicklung infrage gestellt. Erhebliche städtebauliche Auswirkungen sind gerade in den histori-
schen Siedlungskernen mit ihrer traditionellen Ankerfunktion für Versorgung, Begegnung und 
Austausch wahrnehmbar. Hierzu gilt es, Antworten auf lokaler Ebene zu finden. 

Ausgangspunkt für die vorbereitenden Untersuchungen der Gemeinde Schmölln-Putzkau sol-
len Lösungsansätze, für die folgenden wahrgenommenen städtebaulichen Problemstellungen 
entwickelt werden: 

 Funktionsverlust des historischen Ortskerns Putzkau; hier Erhalt des Ortskerns als 
emotionales und funktionales Kernelement des Ortes mit Betreuung- und Versorgungs-
funktion für die Bewohner; 

 Bewältigung der Herausforderungen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung un-
ter den Rahmenbedingungen historisch gewachsenen Ortskerns Putzkau; Aktivierung 
und Einbindung der Bewohnerschaft und Nutzbarmachung von Instrumenten der ener-
getischen Erneuerung für den Erhalt der gewachsenen Strukturen; 

 Sicherung des historischen Siedlungskerns als emotionales Zentrum; Bindung von 
Nutzern und Nutzungen und Wahrung des traditionellen Ortsbildes in zentraler Lage 

Zur Bewältigung der mit den o. g. Herausforderungen verbundenen Aufgaben möchte die Ge-
meinde Schmölln-Putzkau zukünftig auch die Instrumente des besonderen Städtebaurechts 
nutzen. Um die Voraussetzungen für die Aufnahme in ein Programm der städtebaulichen Er-
neuerung zu schaffen, hat die Gemeinde die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) 
beauftragt, vorbereitende Untersuchungen nach § 141 Baugesetzbuch (BauGB) für den Be-
reich „Am Viadukt – Ortskern Putzkau“ zu erarbeiten. 

1.2 Verfahren der Konzepterstellung 

Mit Datum vom 21.09.2021 hat die Gemeinde Schmölln-Putzkau bei der KfW einen Antrag auf 
Förderung der Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts für das Quartier „Am Via-
dukt“ im Kernort Putzkau im Rahmen des Programms 432 – energetische Stadtsanierung ge-
stellt. Der Antrag wurde mit Schreiben vom 09.11.2021 durch die KfW bewilligt. 

Zur Erlangung der für die Entwicklung des integrierten Quartierskonzeptes notwendigen Daten 
und Unterlagen wurde sich für die Durchführung vorbereitender Untersuchungen nach § 141 
BauGB entschieden, da dabei die notwendige Rechts- und Verfahrenssicherheit zur Samm-
lung und Auswertung benötigter Daten besteht. Der hierfür erforderliche Beschluss über den 
Beginn vorbereitender Untersuchungen durch den Gemeinderat erfolgte am 21.09.2021, die 
amtliche Bekanntmachung fand am 15.01.2022 statt. 
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Mit der Kombination der Instrumente energetisches Quartierskonzept und der klassi-
schen vorbereitenden Untersuchung soll in besonderer Weise der aktuellen Herausforde-
rung eines klimagerechten Umbaus von Siedlungsstrukturen Rechnung getragen werden und 
dies als Entwicklungsimpuls im Rahmen der Bewältigung städtebaulicher Problemlage genutzt 
werden. 

Als Teil der vorbereitenden Untersuchung wurde von Mitarbeitern der WHS eine Bestandsauf-
nahme aufgrund von Ortsbesichtigungen durchgeführt; die Bewertung des Zustands aller Ge-
bäude erfolgte dabei anhand der Beurteilung der jeweils von außen erkennbaren Bestandteile 
der Gebäudehülle nach Augenschein. Aufgrund dieses äußeren Erscheinungsbildes wurde 
eine Einschätzung abgegeben, ob bereits Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude durchge-
führt wurden. Die weiteren, im Rahmen der Bestandsaufnahme erhobenen Grundstücksdaten 
wurden durch Katastererhebungen, Auswertungen von Statistiken und Angaben der Kommu-
nalverwaltung erfasst. Nach vorliegendem Zwischenstand der Untersuchungen wurden erheb-
liche Mängel und Missstände ermittelt. 

Bei der Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen wurden im laufenden Verfahren 
auch die vom BauGB geforderte Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen (§ 137 BauGB) 
durchgeführt. Dabei wurden mittels einer Fragebogenaktion die bestehenden Verhältnisse in 
den Bereichen Wohnen und Arbeiten sowie Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie Ausstat-
tungsstandards abgefragt und die Mitwirkungsbereitschaft ermittelt. Die Ergebnisse der Betei-
ligung befinden sich aktuell in der Auswertung. Aufgrund des Rücklaufes kann von einer hohen 
Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen ausgegangen werden. 

Die öffentlichen Aufgabenträger wurden auf Grundlage des § 139 BauGB um Abgabe einer 
Stellungnahme zu der beabsichtigten Sanierungsmaßnahme gebeten. Ergebnisse der Beteili-
gung sind die Ziel- und Maßnahmenplanung aufgenommen worden. Entwicklungsrelevante 
Aspekte betreffen insbesondere die Berücksichtigung von Fragen der Hochwasserprävention 
sowie des Denkmalschutzes im Untersuchungsgebiet. 

Somit erfüllen die Verfahrensschritte die Anforderungen des Baugesetzbuches (BauGB) zu 
den vorbereitenden Untersuchungen. 

Auf Grundlage der über die vorbereitenden Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse er-
folgte die Entwicklung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Die bisherige 
Abgrenzung des Untersuchungsgebiets wurde dabei durch die Ergebnisse der vorbereitenden 
Untersuchung bestätigt. 

Das Konzept bildet die Grundlage zur geplanten Festlegung einer Sanierungssatzung nach § 
142 BauGB. Die erforderliche Beschlussfassung durch den Gemeinderat ist für das 1. Quartal 
2023 vorgesehen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Bestätigung des Ziel- und Maß-
nahmenprogramms durch den Gemeinderat. Daran anschließend kann die Umsetzung der 
geplanten städtebaulichen Maßnahmen erfolgen. Diese sollen einen Beitrag zur Steigerung 
der Energieeffizienz der im Untersuchungsgebiet liegenden Gebäude und Infrastrukturen leis-
ten. Im Fokus steht dabei u. a. die Wärme- und Kälteversorgung. 
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2. Gemeinde und Untersuchungsgebiet 
2.1 Lage im Raum, regionale Verflechtung 

Die Gemeinde Schmölln-Putzkau liegt im Süden des Landkreises Bautzen und grenzt an den 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Benachbarte Kommunen sind die Große Kreis-
stadt Bischofswerda und die Gemeinden Demitz-Thumitz, Doberschau-Gaußig und Neu-
kirch/Lausitz im Landkreis Bautzen sowie die im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
gelegene Stadt Neustadt in Sachsen. 

 

 
 
Die Region um die Gemeinde Schmölln-Putzkau ist Teil der Oberlausitz, welche als struktur-
schwacher Raum einzuordnen ist. Es bestehen funktionale Verknüpfungen mit dem benach-
barten Grundzentrum Bischofswerda, in Form der arbeitsteiligen Wahrnehmung von Gemein-
bedarfsfunktionen in den Bereichen Meldewesen, Personenstandswesen, Straßenverkehrs-
ordnung, Bildung, Sport und Freizeit sowie Gesundheitsversorgung. Zudem existieren enge 
räumliche Verzahnungen und wirtschaftliche Beziehungen mit den angrenzenden Kommunen, 
insbesondere dem Grundzentrum Bischofswerda. 

Gemeinde 
Schmölln-
Putzkau 

Abb. 1: Lage der Gemeinde in Sachsen 
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2.2 Übergeordnete Planungen 

2.2.1 Landesentwicklungsplan/Regionalplan 
Die Gemeinde Schmölln-Putzkau wird im Landesentwicklungsplan von 2013 und im Regional-
plan Oberlausitz-Niederschlesien von 2010 dem verdichteten Bereich im ländlichen Raum zu-
geordnet und liegt an der regionalen Verbindungs- und Entwicklungsachse Bernsdorf-Ka-
menz-Bischofswerda-Neukirch/Lausitz-Sohland a. d. Spree-Ebersbach/Sa.-Zittau.  

 
Abb. 2: Regionalplan Oberlausitz-Niederschlesien 
 
Der Gemeinde kommt keine zentralörtliche Funktion zu. Es findet jedoch eine freiwillige Zu-
sammenarbeit im Verflechtungsbereich des ehemaligen Landkreis Bischofswerda auf Grund-
lage einer 2021 geschlossenen Kooperationsvereinbarung der Gemeinde Schmölln-Putzkau 
mit der Stadt Bischofswerda und den Gemeinden Burkau, Demitz-Thumitz, Frankenthal, Groß-
harthau und Rammenau statt. Ziel ist die Koordinierung der regionalen und wirtschaftlichen 
Entwicklung sowie eine verstärkte Kooperation im Rahmen der Bereitstellung von Angeboten 
der öffentlichen Daseinsvorsorge.  

 
2.2.2 Flächennutzungsplan 

Der als Untersuchungsgebiet „Am Viadukt – Ortskern Putzkau“ festgelegte Siedlungsbereich 
ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde überwiegend als gemischte Baufläche, ein Teil als 
Wohnbaufläche und Grünfläche festgesetzt. Weitere Festsetzungen betreffen eine Gemein-
bedarfsfläche für Schule und sportliche Zwecke sowie Standorte für Feuerwehr, öffentliche 
Verwaltung, soziale und gesundheitliche Zwecke und Gasversorgung. 

Die Bündelung von Funktionen der öffentlichen Daseinsvorsorge im Untersuchungsgebiet ver-
deutlicht, dass es sich hierbei um einen Ortskern mit zentraler Versorgungsfunktion für die 
Gemeinde handelt. Aus der nahezu flächendeckenden Nutzungsmischung ist zudem zu er-
kennen, dass es sich um historisch gewachsene Strukturen handelt. 
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2.2.3 Bebauungsplanung 
Für das Untersuchungsgebiet existieren keine rechtskräftigen Bebauungspläne; somit gelten 
für das Untersuchungsgebiet die Vorschriften des § 34 BauGB – Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

2.2.4 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept 

Ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept für die Gemeinde Schmölln-Putzkau befindet 
sich in Aufstellung. Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse und die weiteren Planungen der 
Gemeinde Schmölln-Putzkau für das künftige Entwicklungsgebiet werden dabei selbstver-
ständlich eng mit den gesamtstädtischen Entwicklungsplanungen und Vorhaben verzahnt. 

Einen Entwicklungsschwerpunkt bildet die Fortsetzung der Wahrnehmung zentraler Aufgaben 
der öffentlichen Daseinsvorsorge durch den Ortskern Putzkau. Dieser ist nicht nur historischer 
Ortsmittelpunkt und Zentrum des gesellschaftlichen Austauschs, sondern wirkt aufgrund sei-
ner historischen Baustrukturen image- und identitätsstiftend für den Ort und seine Einwohner. 
Zudem ist er wichtiger Verkehrsknoten, der Ort und Gemeinde über Bundesstraße und Bahn-
hof an die umliegende Region anbindet. Da jedoch auch der Ortskern Putzkau von Funktions-
verlusten bedroht ist, bedarf es Gegenmaßnahmen. 

Nach der Fusion der Gemeinden Schmölln, Putzkau und Tröbigau wurde daher auf eine funk-
tionsteilige Entwicklung der jeweiligen Ortskerne gesetzt. Der Ortskern Putzkau soll dabei 
durch Bündelung von Funktionen der Daseinsvorsorge, zentraler Versorgungsstandort und 
Zentrum des gesellschaftlichen Austauschs als Basis für nachhaltige und sozialräumlich 
stabile Gemeindeentwicklung sein. 

Da dem Klima- und Umweltschutz eine immer größere Bedeutung zukommt, sind in der wei-
teren Entwicklung auch die energetischen Belange zu berücksichtigen, welche über das ei-
gentliche Untersuchungsgebiet hinausgehen. Dies betrifft v. a. städtebauliche Defizite des 
Ortskerns, weshalb die Umsetzung von Maßnahmen zu deren Behebung in der weiteren Ent-
wicklung des Ortskerns oberste Priorität haben muss. 

2.2.5 Klimaschutzkonzepte 

Für das Untersuchungsgebiet liegt das Regionale Energie- und Klimaschutzkonzept für die 
Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien von 2011 vor. In diesem sind vor allem die sekt-
oralen Energie- und Effizienzpotenziale (Kap. 4.2) mit Bezug auf die Gebietsentwicklung zu 
beachten. 

Auf Basis der regionalen Ziele wird dieses Entwicklungskonzept als energetisches Quartiers-
konzept erarbeitet. Im vorliegenden Quartierskonzept erfolgt die Formulierung der städtebau-
lichen Entwicklungsziele für den Ortskern Putzkau daher unter besonderer Berücksichtigung 
der Notwendigkeit von Klimaschutz und Klimaanpassung der Siedlungsstrukturen.  

Dabei werden modellhaft für den städtebaulich prioritären Teil des Siedlungsgefüges – Orts-
kern Putzkau - Ziele und Maßnahmen zur energetischen Erneuerung und Modernisierung for-
muliert und Instrumente zur Umsetzung auf kommunaler und privater Ebene geprüft und akti-
viert. Der Fokus liegt dabei v. a. auf der Identifizierung vorhandener Potenziale zur Verringe-
rung des Energieverbrauchs im Untersuchungsgebiet durch eine effizientere und sparsamere 
Nutzung. 

2.3 Untersuchungsgebiet/Gebietsstatistik 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes erfolgte durch Beschluss über den Beginn der 
vorbereitenden Untersuchungen des Gemeinderates von Schmölln-Putzkau am 21.09.2021. 
Dieser Beschluss wurde am 15.01.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Das Untersuchungsgebiet „Am Viadukt – Ortskern Putzkau“ befindet sich im Zentrum der 
Kernortschaft Putzkau (Gemarkung Oberputzkau) und umfasst den Kreuzungsbereich der 
Bundesstraße 98 und der Bahnstrecke Dresden-Bischofswerda-Zittau sowie die darum befind-
lichen Siedlungsbereiche. 
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Es ist zentraler Standort der öffentlichen Daseinsvorsorge der Gemeinde Schmölln-Putzkau. 
Hier konzentriert sich der Großteil der Einrichtungen der Gemeinde für Bildung und Betreuung, 
Soziales, Kultur, Sport, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz und bauliche Aufgaben. Des 
Weiteren bilden die Siedlungsstrukturen entlang des Flusses Wesenitz, der zentralen Straßen-
verbindung Bischofswerda-Neukirch/Lausitz sowie das ehemalige Rittergut Putzkau den his-
torischen Kern des Ortes. Der im Untersuchungsgebiet gelegene Bahnhof ist zudem regionaler 
Anbindungspunkt. Durch die Kreuzung von Bahn und Bundesstraße ist das Untersuchungs-
gebiet wichtiger Verkehrsknotenpunkt der Gemeinde. 

Die Lage und die genaue Abgrenzung sind in Plan 1 dargestellt. Die Abgrenzung ist weitest-
gehend parzellenscharf. Das Untersuchungsgebiet umfasst ca. 45 ha. 
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3. Bestandsaufnahme 

Die Bestandsaufnahme erfolgt unter Berücksichtigung des § 136 BauGB. Dabei wird geprüft, 
ob das Untersuchungsgebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
entspricht. Ferner, ob das Untersuchungsgebiet in der Erfüllung seiner Aufgaben erheblich 
beeinträchtigt ist, welche ihm nach seiner Lage und Funktion zukommen. 

Kriterien, die bei der Prüfung Berücksichtigung finden sollen, sind in § 136 Absatz 3 BauGB 
genannt. Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen wurden für das Untersuchungsge-
biet die durch eine Begehung und Auswertung zur Verfügung stehenden Unterlagen und prüf-
baren Sachverhalte erfasst. Eine weitere, vertiefende Überprüfung erfolgt im Rahmen der vor-
bereitenden Untersuchungen, insbesondere durch die Beteiligung der Betroffenen und der öf-
fentlichen Aufgabenträger. 

3.1 Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse 

Die nachfolgenden Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Erhebungen vorliegenden 
Daten der Gemeinde Schmölln-Putzkau. 

Im Eigentum der Kommune befinden sich 91 Flurstücke mit insgesamt rund 76.100 m². Die 
Kommune hält dabei, beziehend auf die privatwirtschaftlich nutzbaren Flurstücke (ohne Ver-
kehrsflächen, Gemeinbedarf usw.), rd. 18.700 m² der Flurstückflächen im Untersuchungsge-
biet. 

Der Anteil der Verkehrsflächen (Kommune/Bund/Land/Kreis/Privat) beträgt ca. 13 % bezogen 
auf das Gesamtgebiet. 

Im Bereich der kommunalen Straßen beschränkt sich das öffentliche Grundstückseigentum 
teilweise auf den unmittelbaren Straßenkörper. Bei einem grundsätzlich angenommenen Er-
fordernis zum Ausbau von Gehwegen an viel befahrenen öffentlichen Straßen sind im Zuge 
der Planungen notwendige bodenordnerische Maßnahmen und Grunderwerbe zu prüfen. Von 
einem Erfordernis zum Grunderwerb ist insbesondere im Bereich der Bundesstraße sowie im 
Umfeld des Schulstandortes auszugehen. 

Die überwiegende Zahl der Grundstücke im Untersuchungsgebiet ist in privater Hand. Die Zu-
schnitte der meisten Grundstücke ermöglichen eine sinnvolle bauliche Nutzung, was mit Blick 
auf eine mögliche bauliche Nachverdichtung des Untersuchungsgebiets von Vorteil ist. Dieser 
Vorteil wird jedoch bei zahlreichen Grundstücken durch deren (teilweise) Lage im Über-
schwemmungsgebiet der Wesenitz aufgehoben, wodurch eine Bebauung ausgeschlossen ist 
oder erschwert wird. 

Im Zuge der vertiefenden Planung von Einzelmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Aktivierung blockierter Entwicklungsflächen sowie auch zur ggf. notwendigen Rück-
nahme von Bebauung aus dem Überschwemmungsbereich werden Zwischenerwerbe im Ein-
zelfall als erforderlich betrachtet. 

Grundlegende Eingriffe in Grundstückseigentum werden zum gegenwärtigen Untersuchungs-
stand aber nicht als erforderlich angesehen. 

3.2 Bevölkerung 

Städtebauliche Strukturen unterliegen heute dem demografischen Wandel, der u. a. Auswir-
kungen auf die Nachfrage nach neuen und individuelleren Wohnformen sowie den Bedarf nach 
einem attraktiven und ansprechenden Wohnumfeld hat. Daher ist im Sinne einer ganzheitli-
chen und nachhaltigen Planung auch die Bevölkerungsstruktur im Untersuchungsgebiet zu 
berücksichtigen. 
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Alter Gemeinde Schmölln-Putzkau Untersuchungsgebiet 

Gesamt In % Gesamt In % 

Unter 6 Jahre 144 4,86 18 4,34 

6 bis 15 Jahre  253 8,54 33 7,95 

15 bis 18 Jahre 186 6,28 24 5,78 

18 bis 25 Jahre 392 13,23 49 11,81 

25 bis 65 Jahre 1.144 38,60 166 40,00 

Über 65 Jahre 845 28,51 125 30,12 

Gesamt 2.964  415  

Tab. 1: Altersstruktur der Bevölkerung 
 
Beim Vergleich der Altersstrukturen fällt auf, dass im Untersuchungsgebiet die mittleren Jahr-
gänge ab 25 leicht stärker vertreten sind, dagegen sind die Jahrgänge der Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen (bis 25-Jährige) leicht unterrepräsentiert. Es wird deutlich, dass 
auch das Untersuchungsgebiet von den Auswirkungen des demografischen Wandels betrof-
fen zu sein scheint, welcher sich in anhaltenden Rückgang und Überalterung der Bevölkerung 
darstellt.  

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen hat zuletzt 2021 eine Bevölkerungsprog-
nose für alle Gemeinden im Freistaat mit einem Zeithorizont bis 2035 erstellt. Für die Ge-
meinde Schmölln-Putzkau wurde in beiden Varianten eine abnehmende Bevölkerungsent-
wicklung (2019: rd. 2.970 Einwohner, 2035: rd. 2.440 bis 2.480 Einwohner) prognostiziert. 

Aufgrund eines bereits überdurchschnittlichen Alters der Bewohnerschaft im Untersuchungs-
gebiet ist bei gleichbleibender Entwicklungstendenz auch perspektivisch einem noch deutli-
cheren Rückgang der Einwohnerzahl im Untersuchungsgebiet als in der Gesamtgemeinde 
auszugehen. 

Zur Sicherung des Ortskerns bedarf es daher einer langfristigen Bindung der verbleibenden 
Bevölkerung und Gewinnung neuer Einwohner mittels gezielter Stärkung der Strukturen für 
ein kinder- und jugendfreundliches sowie seniorengerechtes Wohnumfeld. Zudem ist beste-
hende Nachfrage an Bauland für den Wohnungsneubau auf bestehendes Flächenpotential im 
gewachsenen Siedlungsbestand zu lenken. 

3.3 Energetische Potenziale 

Die Nutzung naturräumlicher Gegebenheiten bzw. die Nutzung vorhandener Ressourcen ist 
von zunehmender Bedeutung für die Nachhaltigkeit i. S. d. städtebaulichen und wirtschaftli-
chen Entwicklung der Kommunen. Vorhandene bzw. nutzbare Potenziale vor Ort, die in die 
Energieversorgung einbezogen werden können, sollten nach Möglichkeit erschlossen bzw. 
zugänglich gemacht werden. 

Sowohl die Versorgung mit Energie als auch die Verbesserung der Energieeffizienz bedürfen 
einer dringenden Umstrukturierung. Preissteigerungen für fossile Energieträger aufgrund 
strenger werdender gesetzlicher Anforderung hinsichtlich Klimaschutz und unsicherer Versor-
gungsketten, insbesondere aufgrund internationaler politischer Spannungen in Folge des Uk-
rainekonflikts forcieren diesen notwendigen Strukturwandel. 

Diesbezüglich bestehen im Untersuchungsgebiet erhebliche Defizite. Im Rahmen der Bege-
hung wurden lediglich an sechs Gebäuden Anlagen zur Nutzung von Solarenergie festgestellt. 
Andere technische Anlagen zur Nutzung weiterer Formen erneuerbaren Energien sind nicht 
erkennbar gewesen. 
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Die Auswertung der Eigentümerbefragung legt den Schluss nahe, dass der Energiebedarf im 
Untersuchungsgebiet überwiegend durch fossile Energieträger gedeckt wird. Insgesamt ga-
ben 43 Eigentümer an, Gas (37), Kohle (4) oder Öl (2) zur Erzeugung der benötigten Wärme-
energie zu nutzen. Weitere 7 Eigentümer nutzen Holz zur Wärmeversorgung. 

Dem gegenüber stehen lediglich 16 Eigentümer, die zur Wärmeenergiegewinnung auf nicht-
fossile Energieträger wie Strom (5), Solarenergie (4) oder Wärme-Pumpen (7) setzen. Der 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des örtlichen Energiebedarfs kommt somit kaum 
Bedeutung zu. Zudem können lediglich 4 der befragten Eigentümer einen Energieausweis vor-
legen. 

Die Mindernutzung des Potenzials an erneuerbaren Energien beschränkt sich jedoch nicht 
allein auf das Untersuchungsgebiet, sondern betrifft die Gemeinde Schmölln-Putzkau als Gan-
zes, wie sich der sog. Energiekarte der Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) 
entnehmen lässt. Dort wird (Stand 24.11.2014) der Anteil der erneuerbaren Energien am ge-
samten Stromverbrauch im Ort dargestellt. Hier wird für die Gemeinde Schmölln-Putzkau ein 
Anteil von lediglich 3 % ausgewiesen, was im Vergleich zu den übergeordneten Gebietsein-
heiten ein sehr geringer Wert ist. Diese beschränken sich zudem lediglich auf die Nutzung von 
Solarenergie. 

Anteil erneuerbarer Energien 

26 % erneuerbare Energien Bundesrepublik Deutschland 

16 % erneuerbare Energien Sachsen 

17 % erneuerbare Energien Direktionsbezirk Dresden 

23 % erneuerbare Energien Landkreis Bautzen 

3 % erneuerbare Energien Gemeinde Schmölln Putzkau (2020) 

Tab. 2: Anteil erneuerbarer Energien 2014 
 
Im Zuge der Durchführung der städtebaulichen Erneuerung des Untersuchungsgebiets ist auf 
eine verstärkte Ausnutzung der Einspar- und Effizienzsteigerungspotenziale beim Energiever-
brauch und den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien zu achten. 

Da sich die Mehrzahl der Grundstücke und Gebäude im Untersuchungsgebiet in Privatbesitz 
befindet, sind hier die größten Potenziale zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung und 
damit zur Minderung von Energiekosten und CO2-Ausstoß zu erwarten. Der Fokus ist dabei, 
neben der Durchführung von Wärmedämmmaßnahmen an der Gebäudehülle, auf die Erneu-
erung von Heizungsanlagen und den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger zu 
legen. 

Weiteres Ausbaupotenzial besteht bei der Nutzung von Solarenergie. Dabei ist jedoch nicht 
nur die Anzahl von Sonnenstunden, sondern auch Dachneigung, Dachfläche bzw. Fläche ei-
nes Areals etc. für deren Rentabilität relevant. Soweit mit ggf. vorhandenen Belangen des 
Denkmalschutzes und Anforderungen an das Ortsbild vereinbart, ist der Ausbau auf privaten 
und öffentlichen Grundstücken zu unterstützen. 

Im Vorfeld zur Durchführung umfassender Straßenumgestaltungsmaßnahmen bzw. zu Moder-
nisierungsvorhaben an kommunaler Infrastruktur ist zudem zu prüfen, inwieweit Nah- /Fern-
wärmenetze berücksichtigt oder regenerative Energien zur Versorgung eingesetzt werden 
können. Für einen möglichst flächendeckenden Ressourceneinsatz sollte dabei nicht die Ver-
sorgung von Einzelgrundstücken, sondern die Anbindung von Baublöcken bzw. Quartieren 
angestrebt werden. 

Die Nutzbarkeit von Agrarflächen und Stallungen, z. B. zur möglichen Nutzung von Bioabfall, 
Schnittgut, Mist und Gülle, für eine Biogasanlage bzw. Fließgewässern und Windkraft kann 
nur für das Gemeindegebiet insgesamt beantwortet werden. 
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3.3.1 Erneuerbare Energien 

In der Gemeinde Schmölln-Putzkau werden jährlich ca. 7.000 MWh Elektroenergie benötigt. 
Es bestehen 835 PV-Anlagen, die jährlich ca. 600 MWh Strom ins öffentliche Netz einspeisen. 
Der eingespeiste Solarstrom beträgt unter Annahme der gleichmäßigen Verteilung rd. 9 % des 
Gesamtstromverbrauchs im Quartier. 

In der Gemeinde existiert eine Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung mit nur ca. 1 % des Ge-
samtverbrauchs.1 Der Anteil, der dem Untersuchungsgebiet zuzuordnen ist, konnte nicht er-
mittelt werden. Es wurden 14 thermische Solaranlagen zur Bereitung von Warmwasser bzw. 
zur Heizungsunterstützung im Rahmen der Ortsbegehung lokalisiert. 

Detaillierte Angaben können nur auf Grundlage der Befragung der Eigentümer bzw. im Rah-
men späterer Beratungen vor Ort gemacht werden. 

In der Gemeinde werden jährlich ca. 12.000 MWh Erdgas für 558 Wärmeerzeugeranlagen 
benötigt. Bio-Gas-Anlagen befinden sich keine im Gebiet. 

                                                
1 Sachsen Netze, Übersicht energiewirtschaftlicher Daten 2020 
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Abb. 3: energiewirtschaftliche Daten 2020 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich der Einsatz erneuerbarer Energie im Quartier 
bisher auf wenige PV-Dachanlagen zur Stromerzeugung beschränkt. Der Anteil am Brut-
tostromverbrauch liegt mit ca. 10 % wesentlich unter dem für Sachsen angestrebten Wert von 
28 % für 2022.2  

Wasserkraft, Abwärme oder Biomasse werden nicht genutzt. Ebenso sind keine größeren PV-
Flächenanlagen vorhanden. 

 

Abb. 4: Anteil regenerativer Energien 
 

3.3.2 Straßenbeleuchtung 

Die Straßenbeleuchtung wird vorwiegend mittels Kompaktleuchtstofflampen bzw. Natrium-
dampflampen sichergestellt. Zur Effizienzsteigerung wäre der Einsatz von LED-Leuchtmitteln 
geeignet. Die Gemeinde setzt dies bereits durch schrittweise Umrüstung auf LED um, in dem 
im Bedarfsfall ausgefallene Leuchten durch energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt werden. 
Mit dieser Maßnahme wird eingeschätzt, dass alle Straßenleuchten bis zum Jahr 2035 ersetzt 
worden sind. 

  

                                                
2 saena (Sächsische Energieagentur) 
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3.4 Bausubstanz 

Ein maßgebliches Beurteilungskriterium für den Sanierungsbedarf im Untersuchungsgebiet ei-
nerseits und die Erarbeitung des gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes andererseits ist die Einschätzung der vorhandenen Gebäudesubstanz. 

Der Gebäudebestand im Untersuchungsgebiet weist eine sehr heterogene Altersstruktur von 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 21. Jahrhunderts auf. Die Mehrzahl der Gebäude 
im Untersuchungsgebiet wurde jedoch vor 1990 errichtet und ist somit 30 Jahre oder älter. 
Das Untersuchungsgebiet ist damit v. a. durch Altbausubstanz geprägt, welche teilweise noch 
aus der Zeit vor 1860 stammt. 

Räumliche Verteilung verschiedener Baualtersgruppen lässt die historische Siedlungsentwick-
lung des Untersuchungsgebiets gut erkennen. Vor 1919 errichtete Gebäude konzentrieren 
sich entlang der Neukircher Straße und der Dresdener Straße. Hier befindet sich der histori-
sche Ortskern von Putzkau. Zwischen 1919 und 1948 konzentrierte sich die Bautätigkeit im 
Untersuchungsgebiet weiter entlang der Dresdener Straße sowie der Zittauer Straße im Be-
reich der Schule. Von 1949 bis 1990 wurden wieder hauptsächlich im historischen Ortskern 
Gebäude errichtet. Bei nach 1990 errichteten Gebäuden sind keine räumlichen Schwerpunkte 
auszumachen. Es handelt sich hauptsächlich um Lückenbebauung im bestehenden Sied-
lungsgefüge. 

3.4.1 Zustand der Gebäude 

Im Rahmen der Begehung wurden im Untersuchungsgebiet die Haupt- und Nebengebäude 
begutachtet und bzgl. ihres allgemeinen Bauzustands und Sanierungsstands bewertet. Maß-
stab dabei war der von außen sichtbare Zustand der Gebäude, der u. a. anhand des Zustands 
der Fassade, der Dachdeckung und der Regenschutzanlagen sowie der Fenster und Türen 
bewertet wurde. 

Der Zustand der Sanitärinstallationen und der Heizung kann nur bedingt von außen einge-
schätzt werden (z. B. neue Entlüftungsrohre im Dachbereich). Zusammen mit der fehlenden 
Kenntnis des Zustands im Inneren der Gebäude kann dies im Einzelfall noch zu einer Fehlein-
schätzung führen. Vor Beginn konkreter Baumaßnahmen an den Einzelgebäuden ist deshalb 
anhand ausführlicher Modernisierungs- und Instandsetzungsgutachten die mit diesem Bericht 
vorliegende Einschätzung des Bauzustandes zu überprüfen. 

Gebäudezustand 
Anzahl 
absolut 

Anteil 
in % 

sehr gut – gut (keine oder geringe bauliche 
Mängel) 

57 35,8 

mittel (bestehende Mängel) 86 54,1 

mangelhaft (umfassende bläuliche Mängel) 12 7,5 

nicht bewertet/nicht einsehbar 4 2,6 

Gesamt 159 100,0 

Tab. 3: Zustand der Gebäude im Untersuchungsgebiet 
 

Im Untersuchungsgebiet wurden an rund zwei Drittel der erfassten Gebäude relevante bauli-
che Mängel ermittelt. In Bezugnahme zum Alter der Gebäude und auch im Hinblick auf As-
pekte des Denkmalschutzes ist festzustellen, dass insbesondere ältere, ortsbildprägende Ob-
jekte von Baumängeln betroffen sind. 

Diese Feststellungen wurden durch die Befragung der Eigentümer der im Untersuchungsge-
biet gelegenen Grundstücke bestätigt. Von diesen gaben 62 % an, dass das auf ihrem Grund-
stück befindlichen Hauptgebäude derartige Mängel an der Bausubstanz aufweist, dass min-
destens die Instandsetzung oder Modernisierung einzelner Bauteile erforderlich ist. 
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Tab. 4: Energetischer Zustand der Gebäude 
 

Der Anteil der teilweise sehr mangelhaften Bausubstanz bei den Gebäuden – "die Kategorie 
„schlecht“ (umfassende Baumängel)“ umfasst insgesamt 7,5 % und erfordert aufwendige In-
standsetzungen / Modernisierungen. 

Zu berücksichtigen ist, dass rund 40 % der Endenergie in Deutschland für Heizwärme (Raum-
wärme + Warmwasserbereitung) verbraucht wird. Der überwiegende Teil davon wird von pri-
vaten Haushalten – d. h. in Wohngebäuden – verwendet.  

Der Anteil von nur teilweiser bzw. unsanierter Gebäude ist mit fast 80 % aller Gebäude im 
Untersuchungsgebiet sehr hoch. Das Potenzial für Energieeinsparmaßnahmen allein für Wär-
medämmung und die Gebäudeheizung ist augenscheinlich enorm, was durch die Ergebnisse 
der Eigentümerbefragung erneut bestätigt wird. An vielen Gebäuden sind zwar den Energie-
verbrauch beeinflussende Einzelbauteile wie Dach oder Fenster instandgesetzt oder moder-
nisiert, je nach Bauteil fanden jedoch zwischen 45 und 57 % der Maßnahmen bereits vor mehr 
als 20 Jahren statt. 

Um die energetische Modernisierung von privaten Haushalten weiter voranzutreiben, wird im 
Rahmen der Sanierungsdurchführung auf konsequente fachliche Beratung der Gebäudeei-
gentümer geachtet.  

Im Plan 2 sind die erfassten Gebäude mit geringen bis schweren Schäden dargestellt. Auffällig 
ist die Konzentration im Westen des Untersuchungsgebiets entlang der Dresdener Straße 
(Bundesstraße 98) und im Osten entlang der Neukircher Straße sowie angrenzender Bereiche.  

  

  
Abb. 5: Großer Gebäudebestand mit beschädigten und nicht/unzureichend sanierten Gebäudehüllen 

Energetischer Gebäudezustand 
Anzahl 
absolut 

Anteil 
in % 

Keine energetischen Maßnahmen 36 22,6 

Energetische Teilsanierung 91 57,2 

Energetische Sanierung bzw. Neubau 32 20,1 

Gesamt 159 100,0 
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Damit die Gebäude erhalten und in einigen Fällen wieder nutzbar werden, ist mit z. T. aufwen-
digen Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu rechnen. Die damit verbundenen 
fachlichen Anforderungen und Kosten übersteigen i. d. R. die Fähigkeiten und Möglichkeiten 
der meist privaten Eigentümer, weshalb diese mit konsequenter fachlicher Beratung bei Sa-
nierung und Finanzierung unterstützt werden sollen. 

Die Unterstützung wird dabei auch die energetische Modernisierung von Gebäuden mit gerin-
gen baulichen Mängeln umfassen, wenn dadurch deren Nutzung dauerhaft erhalten und der 
energetische Zustand messbar verbessert werden kann, z. B. in Form gesenkter Energiever-

bräuche und CO₂-Einsparungen. Nach Möglichkeit werden die Modernisierungsmaßnahmen 
neben Gebäudehülle auch die Gebäudetechnik, v. a. das Heizsystem, umfassen. 

 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 
 
„Dr. Alwin-Schade-Grundschule“ Putzkau: 

Das Gebäude (1914 errichtet) wurde bisher nur einzelne Bauteile betreffend wärmetechnisch 
modernisiert: Fenster 1991/2008, Heizungsanlage (Therme) 2017. Die im Jahr 1991 einge-
bauten Kunststofffenster sollen im Rahmen einer Modernisierung gegen Holz-Thermofenster 
ausgetauscht werden. Wärmedämmmaßnahmen der Außenwände sind aufgrund des Denk-
malschutzcharakters des Gebäudes nicht vorgesehen. Lediglich bei der geplanten Erneue-
rung der Dachdeckung werden Verbesserungen des Wärmeschutzes umgesetzt.  

Aktuell befinden sich eine Modernisierungsmaßnahme sowie der Neubau eines Hortgebäudes 
in unmittelbarer Nachbarschaft in Vorbereitung. Für den Neubau werden die aktuellen ener-
getischen Anforderungen erfüllt. Zudem ist eine Luft-Wärmepumpe (14 kW) zur Nutzung er-
neuerbarer Energien vorgesehen.  

Kindertagesstätte „Zwergenland“ Putzkau : 

Das dreistöckige Gebäude wurde 1985 in industrieller Plattenbauweise errichtet und 2000 
energetisch modernisiert. Im Jahr 2018 erfolgte ein Anbau zur Erweiterung der Betreuungska-
pazitäten sowie die Umstellung der Heizungsanlage auf Holzpellets als Energieträger. 

Freizeitcenter Putzkau : 

Im FZC findet Vereins- und Freizeitsport statt. Der Gebäudekomplex wurde 1994 errichtet und 
als energetisch gut bewertet. Dennoch ist im Vergleich der Energieeffizienz des Gebäudes mit 
aktuell geforderten Kennwerten für einen Neubau nicht mehr zeitgemäß. Errichtet wurde das 
Gebäude nach der damals geltenden Wärmeschutzverordnung (WSchV 82). Aktuell gelten die 
Vorgaben des GEG 2020 (Gebäudeenergiegesetz). War im Jahr 1993 noch ein Energiebedarf 
für Gebäudeheizung bei 150 kWh/m²a zulässig, so liegen die Vorgaben für Neubauten heute 
bei unter 40 kWh/m²a und somit weniger als 25 % gegenüber 1993. Als Voraussetzung für 
einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung sind zwingend energetische Moderni-
sierungsmaßnahmen erforderlich. 

Ortsfeuerwehr Putzkau (Freiwillige Feuerwehr Schmölln-Putzkau): 

Das 2-geschossige Feuerwehrgebäude mit Gerätehaus und Aufenthaltsräumen wurde in den 
1980er Jahren errichtet und nach 1990 teilmodernisiert.  

Bei allen GEB besteht kein dringender baulicher Handlungsbedarf. Potenziale für energetische 
Modernisierungen bestehen dennoch, da der Wärmeschutzstandard aus heutiger Sicht unzu-
reichend ist. Konkrete Handlungsempfehlungen bedürfen jedoch der Einzelobjektbetrachtung. 
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3.4.2 Gebäudeklassifizierung 

 
Als Grundlage für die Potenzialermittlung bildet die Bestandsanalyse der befindlichen Ge-
bäude, der Energieversorgung sowie von Verkehrsdaten. 
Die Analyse beinhaltet alle beheizten und beheizbaren Gebäude. Die Gebäude sind in Ge-
bäudeklassen unterteilt. 
Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 159 Gebäude als wärmetechnisch relevant ein-
gestuft und energetisch bewertet.  
Die Ermittlung der energetischen Kennzahlen des Gebäudebestandes erfolgt anhand der 
Nutzungsfläche (NUF) der Gebäude gem. DIN 277. Die NUF wurde anhand von Umrech-
nungsfaktoren in Abhängigkeit von der Bauwerkszuordnung3 aus Bruttogrundfläche (BGF) – 
entsprechend der amtlichen Gebäudegrundfläche (AlKIS) bzw. aus der aktuellen Geodaten-
bank4 und Anzahl der Etagen nach Formel: 
 

NUF = BGF * F * nEtagen    ermittelt. 
 
Anhand der Bauwerkszuordnung konnten somit auf Grundlage der Gebäudetypologie typi-
sche Konstruktionsflächen von der Grundfläche abgezogen werden. 
 
Gebäude wurden für die Ermittlung der Energiekennzahlen in die Kategorien Ein- (EFH) bzw. 
Mehrfamilienhäuser (MFH) sowie große MFH unterteilt, wobei sowohl die Nutzung für Woh-
nen, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen und kommunale Einrichtungen damit erfasst sind.  
 

 
Abb. 6: Auszug aus Tabelle „Auswertung Erhebungsbogen“ 

 
 
3.4.3 Denkmalschutz 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich eine Vielzahl an Gebäuden und Bauwerken, die als Kul-
turdenkmale eingestuft sind. Die Bündelung dieser besonders erhaltenswerten und z. T. orts-

                                                
3 Deutsche Wohngebäudetypologie, Institut Wohnen und Umwelt Darmstadt (IWU) 
4 www.geoportal.sachsen.de 

=f(Typ,Klasse)

GV Flurstücksnr. Straße
Hausnr. Gebäude Gebäudetyp Denkmal Gebäudealter Etagen BGF Faktor NUF

Nr. ALKIS/GIS-

Fläche [m²]

EFH/MFH/RH/GM

H/HH/NBL ja/nein

Baualtersklassen   

A-G, N Anzahl m² NUF/BGF % m²
1 25d Am Viadukt 1 170 EFH 0 C 2 340 0,671 228
2 25/11, 332/1 Am Viadukt 2 140 MFH 0 F 2 280 0,717 201
3 1019/15 Am Viadukt 7 150 MFH ja B 2 300 0,717 215
4 1019/14 Am Viadukt 8 46 EFH ja B 2 92 0,671 62
5 2/1 Brauereistraße 1 140 EFH 0 H 3 420 0,671 282
6 5i Brauereistraße 2 380 MFH 0 H 3 1.140 0,717 817
7 5/5 Brauereistraße 2a 310 MFH 0 H 2 620 0,717 445
8 5/6 Brauereistraße 2b 72 EFH 0 H 2 144 0,671 97
9 1/8 Brauereistraße 3 160 EFH 0 A 2 320 0,671 215

10 1/7 Brauereistraße 4 290 EFH 0 F 2 580 0,671 389
11 215a Dammweg 1 140 MFH 0 C 2 280 0,717 201
12 221/9 Dammweg 1a 120 EFH 0 A 2 240 0,671 161
13 206a Dammweg 2 85 EFH ja B 2 170 0,671 114
14 205/3 Dammweg 3 175 EFH 0 B 2 350 0,671 235
15 203c Dammweg 4 104 EFH 0 B 2 208 0,671 140
16 207a Dammweg 5 92 EFH ja B 2 184 0,671 123
17 203/1 Dammweg 6 95 EFH 0 A 2 190 0,671 127
18 203/2 Dammweg 6a 90 EFH 0 A 2 180 0,671 121
19 202/1 Dammweg 7/8 200 EFH ja A 2 400 0,671 268
20 201a Dammweg 9 130 EFH ja B 2 260 0,671 174
21 196a Dammweg 10 90 EFH 0 A 2 180 0,671 121
22 22+25/4 Dresdener Straße 1 90 EFH ja B 2 180 0,671 121
23 21/21 Dresdener Straße 2 130 EFH ja B 2 260 0,671 174
24 19/3 Dresdener Straße 3 240 EFH 0 B 2 480 0,671 322
25 19/6 Dresdener Straße 4 280 EFH 0 C 2 560 0,671 376
26 17/1 Dresdener Straße 5 125 EFH 0 C 2 250 0,671 168
27 16/2 Dresdener Straße 6 59 EFH 0 C 2 118 0,671 79
28 16/1 Dresdener Straße 7 62 EFH 0 C 2 124 0,671 83
29 15/2 Dresdener Straße 8 84 EFH 0 C 2 168 0,671 113
30 15/5+6 Dresdener Straße 9 86 EFH 0 B 2 172 0,671 115
31 13/1 Dresdener Straße 10 120 EFH ja A 2 240 0,671 161

Auswertung Erhebungsbogen
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bildprägenden Objekte im Ortskern verleiht diesem eine identitätsstiftende und charakterge-
bende Wirkung für Ort und Gemeinde. Von besonderer Bedeutung sind hierbei v. a. die öffent-
lichen Gebäude und Bauwerke wie das Eisenbahnviadukt oder das Gebäude der Grundschule. 

Zudem ist der Standort des ehemaligen Rittergutes (Ottendorfer Straße) als einer der Aus-
gangspunkte der Siedlungsentwicklung im Ortskern erhalten. Für das Ensemble besteht aber 
aufgrund von Überformungen durch Nutzung in der DDR-Zeit sowie bereits eingetretener Ge-
bäudeverluste eine erhebliche Bestandsbeeinträchtigung. 

Die Begehung des Untersuchungsgebiets hat jedoch gezeigt, dass überdurchschnittlich viele 
der denkmalgeschützten Gebäude Mängel, teils sogar schwere Schäden an ihrer Bausubstanz 
aufweisen, wobei es sich zumeist um Privateigentum handelt. Um den Bestand an Kulturdenk-
malen und die historische Ortskernstruktur langfristig zu erhalten, ist in der weiteren städte-
baulichen Entwicklung des Untersuchungsgebiets die Sicherung und die denkmalgerechten 
Sanierung betroffener Objekte als besonderer Handlungsschwerpunkt zu betrachten. Dies 
umfasst auch die fachliche Begleitung und ggf. notwendige finanzielle Unterstützung privater 
Eigentümer. 

 

  

  

Abb. 7, l. o.: Eisenbahnviadukt Putzkau 

Abb. 8, r. o.: Gebäude der Grundschule Putzkau 
Abb. 9, l. u.: Denkmal Dresdener Straße 1 

Abb. 10, r. u.: Denkmal Am Viadukt 7, Bahnhof 
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Objekt Kurzbeschreibung 

Am Viadukt 7 Empfangsgebäude Bahnhof Putzkau (1878/1879) 

Dammweg 7 Wohnstallhaus (Mitte 19. Jh.) 

Uferweg 8 Wohnstallhaus (2. Hälfte 19. Jh.) 

Dresdener Straße, Flurst. 1019/3 Eisenbahnviadukt (bez. 1878) 

Ottendorfer Straße 3, 4, 5, 6 Herrenhaus (18. Jh.), Torhaus (um 1700), Gesindehaus (um 
1800), Wirtschaftsgebäude (19. Jh.) 

Uferweg 7 Bauernhaus (um 1870) 

Zittauer Straße 6 Gasthof (bez. 1789) 

Zittauer Straße 21 Schule (bez. 1913/1914) 

Uferweg 16 Wohnstallhaus (1. Hälfte 19. Jh.) 

Uferweg 1 Wohnstallhaus (1. Hälfte 19. Jh.) 

Dammweg 2 Wohnhaus (2. Hälfte 19. Jh.) 

Dammweg 4 Wohnhaus (um 1860) 

Uferweg 11 Wohnstallhaus (bez. 1856) 

Am Viadukt 8 Bahnwärterhaus (1878/1879) 

Dammweg 5 Wohnstallhaus (2. Hälfte 19. Jh.) 

Dresdener Straße 1 Wohnhaus (bez. 1870) 

Dresdener Straße 2 Wohnhaus (2. Hälfte 19. Jh.) 

Zittauer Straße 3 Wohnhaus (1. Hälfte 19. Jh.) 

Dresdener Straße 10 Wohnhaus (bez. 1850) 

Dresdener Straße 17 Wohnstallhaus (1. Hälfte 19. Jh.) 

Dammweg 9 Wohnstallhaus (2. Hälfte 19. Jh.) 

Neukircher Straße 5 Wohnstallhaus (Mitte 19. Jh.) 

Neukircher Straße 41 Wohnstallhaus (bez. 1849) 

Neukircher Straße 27 Wohnstallhaus (1. Hälfte 19. Jh.) 

Schulstraße 12 Villa (um 1920) 

Neukircher Straße 1 Bergkeller (19. Jh.) 

Tab. 5: Kulturdenkmale im Untersuchungsgebiet 
 
Das Untersuchungsgebiet ist des Weiteren zu großen Teilen deckungsgleich mit den beiden 
archäologischen Relevanzzonen „historischer Ortskern“ (D-17350-01) und „mittelalterliche Be-
festigung“ (D-17350-02), weshalb es bei größeren Bodeneingreifenden Maßnahmen der denk-
malschutzrechtlichen Genehmigung bedarf. 

3.4.4 Baualtersklassen 

Mit der Einteilung in Baualtersklassen ist eine Einschätzung der Wirksamkeit energetischer 
Sanierungsmaßnahmen anhand typischerweise verwendeter Bauteile und Konstruktionsme-
thoden wie z. B. Aufbau Außenmauerwerk, Fachwerkbau, industrieller Plattenbau. Gebäude 
neuerer Baujahre können mit Rückschluss auf die jeweils geltenden Wärmeschutzverordnun-
gen energetisch bewertet werden.  
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Bei einigen Gebäuden konnte das Baujahr durch Datenabfrage bei den Eigentümern oder auf 
Grundlage der Denkmalliste ermittelt werden. Für die übrigen Gebäude erfolgte eine Abschät-
zung des Baualters. In Anlehnung an die Gebäudetypologie in Deutschland wurden die Ge-
bäude folgenden Baualtersklassen zugeordnet. 

 vor 1860  1860 - 1918  1919 - 1948 

 1949 - 1990  nach 1990  

 

Die folgende Grafik zeigt die Häufigkeit der einzelnen Baualtersklassen und die zugeordneten 
Nutzflächen. 

  

Abb. 11: Einteilung in Baualtersklassen 
 
Einen Schwerpunkt bei der Verteilung der Baualtersklassen bilden ältere Gebäuden bis 1918. 
Ab 1949 bewertete Gebäude sind über das gesamte Quartier verteilt. Nutzflächen fallen bei 
den Gebäuden nach 1990 prozentual höher aus.  

 

3.4.5 Energieeffizienz 

Die Baualtersklasse bestimmt zusammen mit dem Sanierungsstand und der vorhandenen 
Energieeffizienz von Gebäudesubstanz und Wärmeerzeugungsanlage den energetischen 
Ausgangszustand der Gebäude im Quartier. 

Die Zuordnung der Sanierungsstände erfolgte durch eine baufachliche Beurteilung im Zuge 
der Quartiersbegehungen sowie auf der Grundlage von Gebäudebesichtigungen bzw. auf 
Grundlage von energetischen Planungen.  

Im Rahmen des Konzepts wird in Anlehnung an das GEG 20205 in folgende Sanierungsstände 
unterschieden: 

 unsaniert 

 teilsaniert (energetische Maßnahmen) 

 vollsaniert (energetisch gut modernisiert bzw. Neubau ab 1990) 

                                                
5 GebäudeEnergieGesetz 
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In der Tabelle sind die Sanierungsstände erläutert. Die Grafik zeigt die statistische Verteilung 
im Quartier. 

Erläuterung der Sanierungsstände 

Unsaniert 

Das Gebäude wurde seit Errichtung nicht verändert. Durch eine energetische Sanierung 
sind i.d.R. hohe Einspareffekte zu erwarten. Die energetische Qualität des Gebäudes wird 
mit 3 (IST) als „schlecht“ bewertet. 

Teilsaniert 

Es wurden Sanierungsmaßnahmen an einzelnen Bauteilen durchgeführt, die zu energeti-
schen Verbesserungen führen. (Dachdämmung, Fenstertausch) 

Es besteht noch Potenzial für weitere energetische Verbesserungen, die sich auch wirt-
schaftlich darstellen lassen. Die energetische Qualität des Gebäudes wird mit 2 (moderat) 
als „mittel“ bewertet. 

Vollsaniert 

Hier wurden umfangreiche energetische Modernisierungen durchgeführt. Der Eigentümer 
hat erst in den letzten Jahren vorschriftskonform (EnEV bzw. GEG) in Wärmedämmung der 
Gebäudehülle, insbesondere in die Bauteile Dach, Fenster und Außenwände und Kellerde-
cke investiert. Zudem wird das Gebäude mit einer modernen Heizungsanlage wärmetech-
nisch versorgt. Die energetische Qualität des Gebäudes wird mit 1 (Zukunft) als „gut“ be-
wertet. 

 

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass nur 20 % der Bestandsbauten sich in energetisch 
gutem Zustand befinden. 24 % der Gebäude sind energetisch nicht modernisiert und die Mehr-
zahl (56 %) lediglich teilweise saniert. Für diese Gebäude besteht erwartungsgemäß ein er-
hebliches Energieeinsparpotenzial.  

 

 

Abb. 12: Sanierungsstände 
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Energieeffizienz 
 
Die vorliegende Effizienz der Gebäude hinsichtlich ihres Wärmebedarfs für Heizung und 
Warmwasser basiert auf den energetischen statistischen Kennwerten lt. IWU6 lt. Gebäudety-
pologie als spezifischer Wärmebedarf [kWh/m² NUF, Jahr]. Energieausweise bzw. Ver-
brauchsdaten lagen uns nicht vor. 
Die Einteilung des Energiebedarfs zur Wärmeumwandlung in Effizienzklassen erfolgt einheit-
lich für Wohngebäude nach GEG 2020 wie nachfolgend dargestellt: 
 

 Effizienzklasse A, A+  <   50 kWh/m²a 
 Effizienzklasse B  <   75 kWh/m²a 
 Effizienzklasse C  < 100 kWh/m²a 
 Effizienzklasse D  < 130 kWh/m²a 
 Effizienzklasse E  < 160 kWh/m²a 
 Effizienzklasse F  < 200 kWh/m²a 
 Effizienzklasse G  < 250 kWh/m²a 
 Effizienzklasse H  > 250 kWh/m²a 

 Abb. 13: Energieeffizienz-Label 
 

Für Nichtwohngebäude sind im GEG keine Energieeffizienzklassen definiert. Es werden 
hilfsweise die Angaben für Wohngebäude angesetzt. 
 

 
Abb. 14: Energieeffizienz 
 
Auffällig ist der sehr hohe Anteil der Klassen G und H (energetisch nicht wesentlich moderni-
siert) mit sehr hohem Einsparpotenzial. Als Ursache wird hier der sehr hohe Anteil histori-
scher Gebäudesubstanz gesehen. Nur 6 % der Häuser haben energetisch gutes bis sehr gu-
tes Niveau. 
 
Fazit: Obwohl an der Mehrzahl der Gebäude (76 %) Sanierungsmaßnahmen durchgeführt 
worden sind und damit der bauliche Zustand im Vergleich zum jeweiligen Baujahr als ausrei-
chend bewertet werden kann, besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem mittleren 
Sanierungsstand und der dennoch schlechten Energieeffizienz.  
Bei nur 6 % der Häuser wurden Energieeffizienzklassen D und besser vorgefunden. Alle an-
deren (96%) weisen Effizienzklassen von F bis H auf, was einem spezifischen Energiebedarf 
von mehr als 160 kWh/m²a entspricht. 

                                                
6 Institut für Wohnen und Umwelt, 2015, TABULA, ab S. 110 
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Hierin liegt ein sehr großes Potenzial, durch geeignete Modernisierungsmaßnahmen die 
Nachhaltigkeit zu verbessern und sehr viel Energie einzusparen. 

3.5 Nutzung 

3.5.1 Erschließungsstruktur 

Das Untersuchungsgebiet ist in Bezug auf Erreichbarkeit und Anbindung ein zentraler Knoten-
punkt innerhalb der Gemeinde.  

Es wird von der Bundesstraße B 98 gequert. Im Bereich Schulstraße erfolgt die Anbindung 
des Ortskerns Putzkau in Richtung der Ortsteile Schmölln und Tröbigau. Die Bundesstraße ist 
zugleich Anbindung in die Region als auch Barriere innerhalb des Ortsgefüges. Von ihr gehen 
erheblichen Emissionswirkungen auf den Ortskern und eine Beschränkung der Nutzbarkeit 
der zentralen öffentlichen Räume raus. 

Es existiert ein Haltepunkt der Bahn, über den Anschluss an den regionalen SPNV besteht. 
Die Bedienung erfolgt als Bedarfshalt im Zwei-Stunden-Takt durch ein privates Eisenbahnver-
kehrsunternehmen im Auftrag des Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON). Der 
Haltepunkt befindet sich ca. 700 m vom nächsten Haltepunkt des ÖPNV (Busanbindung) ent-
fernt, weshalb für den Umstieg zwischen ÖPNV und SPNV ca. 10 Minuten Fußweg benötigt 
werden. Insgesamt befinden sich zwei Haltepunkte des ÖPNV im Untersuchungsgebiet. 

Aufgrund der räumlichen Trennung der ÖPNV-Haltepunkte ist eine Vernetzung der Angebote 
nicht gegeben. 

  

Abb. 15: Bahnhaltepunkt Putzkau (Quelle: WHS-Erhebungen) 
 
 
3.5.2 Nutzungsstruktur der Grundstücke 

Das Untersuchungsgebiet wird überwiegend zu Wohnzwecken genutzt. 

Es befinden sich zudem zentrale Standorte verschiedener Gemeinbedarfseinrichtungen wie 
Feuerwehr, Bauhof und der sozialen Infrastruktur im Untersuchungsgebiet (s. Kap. 3.6).  

Einrichtungen für Handel und Vertrieb von Waren, produzierendes und verarbeitendes Ge-
werbe, Handwerksbetriebe und weitere Dienstleistungen sind vorzufinden. Es muss jedoch 
festgestellt werden, dass der Ortskern Putzkau seine ehemals vorhandene zentrale Versor-
gungsfunktion eingebüßt hat. Eine relevante Standortbündelung ist durch Betriebsaufgaben 
kleiner Versorgungsangebote nur noch rudimentär vorhanden. 

Im Untersuchungsgebiet sind darüber hinaus punktuell ungenutzte Flächen und Brachflächen 
vorhanden, welche z. T. mit Ablagerungen bedeckt oder mit un- und teilgenutzten Lager- und 
Nebengebäuden bebaut sind. Flächen auf diesen Grundstücken sind im gegenwärtigen Ent-
wicklungszustand nicht ohne Ordnungsmaßnahmen nutzbar. Die Flächen sind zudem in aktu-
ellem Zustand einer baulichen Nutzung entzogen. 
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Abb. 16: brachliegende oder mindergenutzte Flächen 
 

Um die infrastrukturelle Einordnung des Gebietes vornehmen bzw. um Aussagen über die 
Nutzung der Gebäude treffen zu können, wurde auf Daten des Amtlichen Liegenschaftskata-
ster-Informationssystems (ALKIS) zurückgegriffen. Die Auswertung ist aus nachfolgender Ta-
belle ersichtlich. 

Gebäudenutzung 
Anzahl 
absolut 

Anzahl 
in % 

Wohngebäude 130 38,2 

Wohn- und Geschäftsgebäude 15 4,4 

Geschäfts- /Betriebsgebäude 11 3,2 

Gebäude mit öffentlicher Nutzung 4 1,2 

Garagen/sonstige Nebengebäude 155 

 

45,6 

Landwirtschaftliche Nebengebäude 25 

 

7,4 

Gesamt 340 100,0 

Davon Leerstand/untergenutzte Gebäude 10 2,9 

Tab. 6: Gebäudenutzung 
 

An der Zahl landwirtschaftlicher Nebengebäude wird die vormalige Bedeutung des Ortskerns 
als Standort landwirtschaftlicher Betriebe deutlich. Die ebenfalls hohe Zahl an Wohngebäuden 
deutet auf den bereits vollzogenen Funktionswandel hin. Sie geben auch Hinweis auf die künf-
tige Gebietsentwicklung, welche durch die städtebaulichen Maßnahmen gefördert werden 
sollte.  

Leerstände sind in der Regel ein Indiz für bauliche und/oder funktionale Mängel. Diese wurden 
nach Augenschein erfasst. Dabei kann sich der Leerstand auch nur auf Gebäudeteile (z. B. 
Ladengeschäft im Erdgeschoss) beziehen und/oder allgemein auf eine Unternutzung (z. B. 
landwirtschaftliche Scheune, die „nur“ als Garage/Abstellraum dient).  

Ein vollständiger Leerstand ist bei 10 Gebäuden vorliegend. 

Augenscheinlich ist aber, dass umfangreiche ehemals mit landwirtschaftlichem Hintergrund 
errichtete Gebäude nur teilgenutzt sind. Ehemals für eine Mehrgenerationennutzung ange-
legte Gebäude werden z. T. nur noch von älteren Einzelpersonen bewohnt. Im Rahmen der 
Vor-Ort-Begehung wurden Leerstände bei Wohn- und Gewerbeeinheiten ermittelt. 
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In Bezug auf den Gesamtbestand von 320 Wohnungen im Untersuchungsgebiet wird eine 
Leerstandsquote von 8,5 % ermittelt. Damit liegt der Leerstand über der Leerstandquote für 
die Gesamtgemeinde. Augenfällig ist, dass sich Leerstände in Gebäuden mit mehreren Nut-
zungseinheiten im zentralen Bereich des Untersuchungsgebiets bündeln. Betroffen sind vor 
allem Gebäude entlang der Bundesstraße. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Untersuchungsgebiet von eigentumsorientierten Wohn-
formen geprägt wird. Mietwohnungsbestände konzentrieren sich im Ortsteil Schmölln. 

Im gewerblichen Bereich ist festzustellen, dass bis auf eine geringe Ausnahme eine Umnut-
zung oder Leerstand bei ehemaligen Einzelhandelsimmobilien vorliegt. 

  
 

  
Abb. 17: Zahlreiche Wohn- und Gewerbeleerstände vorzufinden 

3.6 Soziale Infrastruktur 

3.6.1 Jugendarbeit 

Im Untersuchungsgebiet ist u. a. der Jugendclub Putzkau e. V. ansässig. Dieser hat seinen 
Sitz in einem im Eigentum der Gemeinde Schmölln-Putzkau befindlichen Gebäude des ehe-
maligen Ritterguts Putzkau. Der Verein ist v. a. in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv, organi-
siert darüber hinaus auch verschiedene kulturelle Veranstaltungen und ist damit eine tragende 
Säule des gesellschaftlichen Lebens für den Kernort Putzkau und die Gemeinde. 

Des Weiteren sind im Untersuchungsgebiet auch verschiedene Kultur- und Sportvereine tätig, 
in denen Kinder und Jugendliche aktiv am kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenleben 
teilhaben. Zentraler Ort der Vereinstätigkeit ist das Sport- und Freizeitzentrum neben der 
Grundschule. 

3.6.2 Schulen 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich mit der Grundschule (Zittauer Straße 21) die einzige 
Bildungseinrichtung der Gemeinde Schmölln-Putzkau. Die einzügige Grundschule hat eine 
maximale Aufnahmekapazität von fünf Klassen. Im Schuljahr 2021/22 werden 96 Kinder un-
terrichtet. Vorausberechnungen gehen von einem mittel- bis langfristigen Kapazitätsbedarf 
von einem Zug aus. Ab dem Schuljahr 2024/25 zeichnet sich ein Bedarf von zwei Zügen ab, 
da in der ersten Klassenstufe voraussichtlich 30 Kindern zu unterrichten sein werden. 
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Das Schulgebäude wurde in den Jahren 1913/14 errichtet und besteht in seiner inneren Ge-
bäudestruktur unverändert. Das Objekt steht unter Denkmalschutz und besitzt ortbildprägen-
den Charakter. Durch die Gemeinde wurden in den letzten Jahren Maßnahme zur Moderni-
sierung der äußeren Hülle durchgeführt.  

Die Nutzung des Gebäudes erfolgt gegenwärtig sowohl durch den Hort als auch durch die 
Schule. Raumkapazität und innere Erschließung entsprechen in der heutigen Nutzung in kei-
ner Weise den Anforderungen; es besteht ein dringender Bedarf zur Entzerrung der Nutzun-
gen, um eine heutige Anforderung entsprechende Ausgestaltung als Schulgebäude erreichen 
zu können. 

 

Abb. 18: Grundschule Putzkau 
 

3.6.3 Kinderbetreuung 

Die Gemeinde Schmölln-Putzkau verfügt über eine Einrichtung und eine Tagespflegeperson 
zur Kinderbetreuung. Die Einrichtung zur Kinderbetreuung umfasst Kinderkrippe (56 Plätze), 
Kindergarten (104 Plätze) und Hort (94 Plätze) und befindet sich in Trägerschaft eines sozialen 
Wohlfahrtsverbandes. Das Betreuungsangebot richtet sich an Kinder bis zu zehn Jahren und 
ist auf zwei Standorte im Untersuchungsgebiet verteilt. Kinderkrippe und Kindergarten befin-
den sich im Haupthaus (Brauereistraße 2), der Hort ist im Gebäude der Grundschule (Zittauer 
Straße 21) untergebracht. Die Tagespflegeperson verfügt über 5 Plätze für Kinder im Krippen-
alter. 

Das Angebot an Betreuungsplätzen der Kinderkrippe wurde durch einen 2018 fertiggestellten 
Anbau am Haupthaus erweitert. Die Gemeinde verfügt dadurch über ausreichend Kapazitäten 
für die Betreuung von Kindern bis zu sieben Jahren und kann somit auch zukünftig prognosti-
zierte Bedarfe abdecken. 

Parallel zu dem für die Grundschule erwarteten steigenden Kapazitätsbedarf (s. Kap. 3.6.2) 
wird auch für den Hort mit einem erhöhten Bedarf an Betreuungsplätzen gerechnet. Die Bau-
struktur des Schulgebäudes lässt eine bedarfsgerechte Anpassung von Hort oder Grund-
schule im Objekt nur zulasten der jeweils anderen Einrichtung zu. 

Um einem Nutzungskonflikt zwischen Hort und Grundschule entgegenzuwirken, ist die Verle-
gung des Horts in einen hierfür zu errichtenden Neubau neben dem bestehenden Schulge-
bäude zwingend erforderlich. Die frei werdenden Bestandskapazitäten sollen anschließend 
der Grundschule zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise erfolgt eine langfristige Si-
cherung des gemeinsamen Schul- und Hortstandorts. 

3.6.4 Senioreneinrichtungen 

Sowohl im Untersuchungsgebiet als auch in der restlichen Gemeinde Schmölln-Putzkau be-
stehen keine Einrichtungen zur stationären Betreuung oder Pflege von Senioren. Leistungen 
dieser Art werden gegenwärtig durch ambulante Pflegedienste erbracht. 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung der Gemeinde ist jedoch mit einem 
zukünftigen Bedarf an stationären Angeboten zu rechnen. Es gibt Überlegungen zur Schaffung 
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einer Tagespflegeeinrichtung, die ggf. in direkter Nachbarschaft einer bereits in Planung be-
findlichen Hausarztpraxis in der Brauerstraße geschaffen werden könnte. 

3.6.5 Sport- und Freizeitangebote 

In direkter Nachbarschaft zur Grundschule Putzkau befindet das Sport- und Freizeitzentrum 
der Gemeinde Schmölln-Putzkau. Das Mehrzweckgebäude beinhaltet neben einer Sporthalle 
und weiteren Trainings- und Umkleideräumen einen Speise- und Veranstaltungssaal, die Ge-
meindebibliothek sowie eine Sauna. 

Neben der öffentlichen Nutzung durch die Grundschule (Schulsport und Schulspeisung) und 
die Gemeinde (Bibliothek, Gemeindeversammlungen) sind v. a. private Vereine und Gruppen 
im Sport- und Freizeitbereich vor Ort aktiv. Die Einrichtung ist somit ein wichtiges Zentrum des 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens der Gemeinde und Plattform verschiedenster Ak-
teure. 

Durch die hohe Auslastung des Objekts durch eine Vielzahl an Nutzern weist die Gebäude-
substanz jedoch verschiedene Mängel auf. Zudem besteht aufgrund des Alters des Objekts 
(Baujahr 1994) und erforderlicher Modernisierungsmaßnahmen an der Gebäudetechnik bau-
licher und technischer Anpassungsbedarf zur Steigerung der Energieeffizienz und daraus re-
sultierender Energieeinsparung. 

 

Abb. 19: Sport- und Freizeitzentrum Putzkau 
 
3.6.6 Entwicklungsbedarf soziale Infrastruktur 

Im Ortsgefüge stellten die Angebote der sozialen Infrastruktur einen zentralen Sozialisations-
punkt dar. Durch die Auflösung eines zentralen Versorgungsbereichs konzentrieren sich Sozi-
ale Interaktion und Begegnung auf diese von der Gemeinde organisierten und vorgehaltenen 
Angebote. Gemäß integriertem Gemeindeentwicklungskonzept sollen diese Angebote in den 
Ortskernen der Hauptorte Putzkau und Schmölln als Ankerpunkte der Gemeindeentwicklung 
gesichert werden. 

Die Erhaltung und Entwicklung dieser Angebote an zentral gelegenen, verkehrlich gut ange-
bundenen Standorten im historisch gewachsenen Ortszentrum Putzkau sind für die städtebau-
liche Entwicklung von herausragender Bedeutung. Die Angebote können Kristallisations-
punkte für die notwendige Vitalisierung des Ortskerns darstellen, die auch als Basis für den 
Erhalt des gewachsenen Ortsbildes sowie auch dessen funktionale Revitalisierung ausstrah-
lend wirken sollen. 

3.7 Sonstige kommunale Infrastruktur 

Im westlichen Teil des Untersuchungsgebiets befindet sich die Feuerwehr Putzkau (Abb. 12). 
Das Gebäude der Feuerwehr entspricht aufgrund seiner historischen Bauweise nicht mehr den 
modernen Anforderungen an Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes. Neben 
energetischen Mängeln an der Bausubstanz wird die Einsatzfähigkeit der Einsatzkräfte durch 
die Gebäudestruktur als solche stark eingeschränkt. Es besteht u. a. keine direkte Verbindung 
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zwischen Aufenthaltsräumen und Fahrzeughalle, was im Einsatzfall entscheidende Zeitver-
luste mit sich bringen kann. Zudem schränken die unzureichenden Abmessungen der Tore 
der Fahrzeughalle selbst die Gemeinde Schmölln-Putzkau in der Beschaffung moderner Ein-
satzfahrzeuge ein. 

Darüber hinaus besteht aufgrund der Lage der Feuerwehr im Überschwemmungsgebiet der 
Wesenitz im Hochwasserfall die Gefahr, dass Gebäude und Einsatztechnik geschädigt werden, 
was eine Gefährdung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr insgesamt darstellt. 

 
Abb. 20: Gebäude der Feuerwehr Putzkau 
 
Neben der Feuerwehr Putzkau ist auch der Bauhof der Gemeinde im Untersuchungsgebiet 
angesiedelt. Dieser befindet sich in einer zu DDR-Zeiten errichteten Lagerhalle im Bereich des 
ehemaligen Ritterguts Putzkau. Das Gebäude verfügt über keine Anlagen zur Beheizung (Kalt-
halle), was Probleme bei der intensiven Nutzung durch den Bauhof mit sich bringt. Da in di-
rekter Nachbarschaft Wohngebäude stehen, bestehen aufgrund der betriebsbedingten Emis-
sionen auch Nutzungskonflikte mit Anwohnern. Das durch den Bauhof genutzte Gebäude be-
einträchtigt aufgrund seiner äußeren Beschaffenheit zudem das historische Ortsbild. 

 

4. Bürgerbeteiligung  
4.1 Bürgerinformation  

Aufgrund der immer noch bestehenden Corona-Pandemie war es bislang nicht möglich, im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung die Betroffenen im Untersuchungsgebiet über die 
bevorstehende Festlegung des Sanierungsgebiets und die damit einhergehenden Chancen 
und Pflichten zu informieren. 

Die Bürgerinformation erfolgte stattdessen über die ortsübliche Bekanntmachung des Gemein-
deratsbeschlusses vom 21.09.2021 über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen im 
Untersuchungsgebiet „Am Viadukt – Ortskern Putzkau“ im Mitteilungsblatt „Ihre Heimat- und 
Bürgerzeitung im Landkreis Bautzen, Ausgabe Bischofswerda“ (Amtsblatt) vom 15.01.2022. 

4.2 Quartiersspaziergänge 

Aufgrund der immer noch bestehenden Corona-Pandemie war es ebenfalls nicht möglich, ge-
meinsame Spaziergänge von Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung sowie der mit den vorbe-
reitenden Untersuchungen beauftragten Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH und interes-
sierten Bürgern der Gemeinde durch das Untersuchungsgebiet durchzuführen. 

4.3 Ergebnisse der Befragung von Eigentümern und Bewohnern 

Mit Datum vom 17./24.01.2022 erhielten die Eigentümer der im Untersuchungsgebiet liegen-
den Grundstück ein Schreiben, dass Sie noch einmal schriftlich über die Durchführung einer 
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vorbereitenden Untersuchung zur späteren Festlegung eines Sanierungsgebiets im Ortskern 
Putzkau informierte und zur Teilnahme an einer Befragung aufforderte. 

Die Befragung erfolgt über einen Onlinefragebogen. Das o. g. Schreiben enthält hierzu einen 
QR-Code und eine URL, über die die Empfänger zum Fragebogen weitergeleitet wurden. Die 
Beteiligung im Rahmen eines Onlinefragebogens ermöglichte nach Beendigung der Befra-
gung eine digitale Auswertung der abgegebenen Antworten, wodurch sich sowohl der Material- 
als auch der Zeitaufwand für alle Beteiligten verringern lassen. 

Für den Fall, dass die Beantwortung des Onlinefragebogens aus technischen Gründen nicht 
möglich war, konnte dieser auch als Ausdruck bei der Gemeindeverwaltung angefordert wer-
den. 

Für die Beantwortung des Onlinefragebogens wurde den Eigentümern eine Frist bis zum 
21.02.2022 gegeben. Die Ergebnisse der Befragung sind in Anlage 1 zusammengefasst. 

Die vorliegenden Antworten lassen auf ein hohes Interesse an der Beteiligung schließen, zei-
gen aber auch, dass die Bereitschaft zur Mitwirkung am geplanten Sanierungsverfahren v. a. 
von der Möglichkeit finanzieller Unterstützung bei der Durchführung abhängig gemacht wird. 

Des Weiteren weisen die vorliegenden Antworten darauf hin, dass als schwerwiegendste Män-
gel und Missstände im Untersuchungsgebiet das Fehlen von Einkaufs- und Versorgungsmög-
lichkeiten, Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm und der bauliche Zustand von Geh- und 
Radwegen gesehen werden. 

Weiterhin ist festzuhalten, dass eine starke Ortsverbundenheit der befragten Grundstücksei-
gentümer mit dem Untersuchungsgebiet besteht. Dies wird durch die deutliche Verneinung 
von Absichten zum Verlassen des Untersuchungsgebiets deutlich. 
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5. Anhörung von Trägern öffentlicher Belange 

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen und gemäß § 139 BauGB i. V. m.  
§§ 4 Abs. 2 und 4a BauGB wurde mit Schreiben und E-Mail vom 26.11.2021 den Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die beabsichtigte 
Planung berührt werden kann, Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Unterrichtung über ihre 
Absichten gegeben. 

Von den angeschriebenen öffentlichen Aufgabenträgern haben sich 33 Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange geäußert. 

Im Wesentlichen beinhalten die Stellungnahmen Hinweise und Anregungen zu den Planungen 
im Untersuchungsgebiet. Die Inhalte sind in Anlage 2 zusammengefasst. 

Aus den Stellungnahmen ergeben sich keine Anhaltspunkte, welche die beabsichtigte Sanie-
rung des Gebietes unmöglich machen bzw. erheblich erschweren würde. 

Die Belange der Bewohner und Betriebe, insbesondere der landwirtschaftlichen Anwesen, 
werden im Rahmen der Sanierung beachtet. Erforderlichenfalls werden diese im Sozialplan 
Berücksichtigung finden. 

Den Belangen des Denkmalschutzes wird im Sinne einer erhaltenden Erneuerung besonders 
Rechnung getragen werden. Vorhaben an bzw. in der Umgebung von Denkmalen werden in 
dieser Hinsicht besonders geprüft werden. Der Denkmalschutz wird insbesondere bei Bauge-
nehmigungsverfahren weiter beteiligt. 

Im Rahmen der Stellungnahme der Landestalsperrenverwaltung besteht Bedarf zu Koordina-
tion von Maßnahmen des Hochwasserschutzes und –prävention. Hier bestehen Zusammen-
hänge zwischen den Anforderungen des Hochwasserschutzes im Überschwemmungsbereich 
der Wesenitz und des städtebaulichen Bedarfs zur baulichen Nutzung erschlossener potenzi-
ell bebaubarer oder traditionell genutzter Flächen im Ortskern. 

Die gegebenen Anregungen werden im weiteren Verlauf im Rahmen der Ziel- und Maßnah-
menplanung berücksichtigt bzw. im Rahmen der vertiefenden Vorbereitung der Einzelmaß-
nahmen zu gegebener Zeit mit den entsprechenden Behörden und Trägern öffentlicher Be-
lange abgestimmt. 
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6. Bestandsanalyse 

Auf Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme sowie der vorgenommenen Erhebun-
gen und Datenauswertungen werden die Mängel und Konfliktbereiche im Untersuchungsge-
biet im Folgenden zusammengetragen. 

6.1 Defizite in der Siedlungsstruktur  

Entsprechend der historisch gewachsenen Strukturen sowie auch der Ziele der Siedlungsent-
wicklung entsprechend des Gemeindeentwicklungskonzepts soll der Ortskern Putzkau als 
funktionales und emotionales Ortszentrum innerhalb der Gemeinde Schmölln-Putzkau entwi-
ckelt werden. Der zu entwickelnde Bereich entspricht dem gewachsenen Ortskern des größten 
Ortsteils Putzkau und ist räumlich identisch mit dem Untersuchungsgebiet.  

Der Ortskern Putzkau kann in seiner heutigen Struktur und seinem Entwicklungszustand die 
anzustrebende Ortskernfunktion als Versorgungszentrum in Folge des Rückgangs privater 
Versorgungsangebote (s.u.) nicht in ausreichendem Umfang wahrnehmen. Als Kernfunktion 
für die Versorgung sowie den sozialen und kulturellen Austausch verbleiben kommunale An-
gebote der öffentlichen Daseinsvorsorge. Diese sind als Kristallisationspunkt des Austauschs 
zu stärken.  

Als emotionaler Bezugspunkt für die Bewohnerschaft ist das historisch gewachsene charakte-
ristische Ortsbild des Ortszentrums bestimmend. Aufgrund der nachfolgenden beschriebenen 
Entwicklung bestehen auch hier gravierende Defizite; wichtige ortsbildprägende Gebäude und 
Siedlungsbereiche sind in besonderem Maße von Substanzschäden und Leerständen betrof-
fen. Bestehende Potenziale für eine Nutzungsmischung für Wohnen und Versorgung können 
gegenwärtig nicht für die Versorgungsfunktion im Ortskern aktiviert werden. Nachfrage in allen 
Nutzungsbereichen wird gegenwärtig im Ortskern nicht in ausreichendem Maß gebunden. 

Das Untersuchungsgebiet weist eine dem Flusslauf der Wesenitz folgende Siedlungsstruktur 
auf. Aufgrund früherer Maßnahmen zur Flussbegradigung und einer hohen Bebauungsdichte 
im unmittelbaren Uferbereich verfügt das Untersuchungsgebiet nur über wenige Retentions-
flächen. Dadurch kann es bei Starkregen schnell zur Überflutung von Grundstücken und Ge-
bäuden und entsprechenden Schäden an Mensch und Objekt kommen. 

Die weitere Siedlungsentwicklung ist so auszurichten, dass hochwasserbedingte Schäden ver-
mieden bzw. auf ein Minimum an Sachschaden beschränkt werden. Hierzu darf keine weitere 
Bebauung der Uferbereiche der Wesenitz erfolgen. Nach Möglichkeit sind bestehende bauli-
che Strukturen wieder zu entfernen, um dem Fluss bei Hochwasser ausreichend Flächenpo-
tenzial zur schadensfreien Ausdehnung zu geben (s. auch. Kap. 6.9). 

6.2 Substanzmängel 

Im Untersuchungsgebiet weisen rund 1/3 der Gebäude Schäden auf. Im Abgleich zum übrigen 
Gemeindegebiet ist dies ein deutlich überdurchschnittlicher Wert. 

Geschädigte Gebäude konzentrieren sich westlich des Viadukts dabei vorrangig im Bereich 
der Bundesstraße, östlich des Viadukts im Bereich der historischen Ortslage entlang der We-
senitz.  

Im Bereich der Bundesstraße muss auch aufgrund der Einschätzungen Betroffener von einer 
geringeren Investitions- und Nutzungsbereitschaft der Eigentümer aufgrund von Umfeldbeein-
trächtigungen ausgegangen werden; überwiegend aufgrund der Lärmbelastung. Zudem sind 
hier Gebäude betroffen, welche eine z. T. bereits ungenutzte ehemalige Einzelhandelsnutzung 
aufweisen. 

Im Bereich der historischen Ortskernlage sind in besonderer Weise größere, ehemals teilweise 
landwirtlich genutzte Gebäudeensembles mit hohen Baualtern betroffen. Für diese Objekte ist 
in der Mehrzahl von einem überdurchschnittlichen Erhaltungs- und Umbauaufwand für heutige 
Anforderungen entsprechende Wohnungen auszugehen. 
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Als städtebauliche Rückwirkung ist festzustellen, dass gerade aufgrund ihrer Lage oder Bau-
form ortsbildprägenden Gebäude von Schäden sowie auch Leerständen betroffen sind. 

6.3 Wohnungsbedarf, Wohnungsleerstand 

In Folge der sinkenden Zahl an Einwohnern und Haushalten bei gleichzeitigem Wachstum des 
Wohnungsbestands in der Gemeinde Schmölln-Putzkau ist im Untersuchungsgebiet mittel- bis 
langfristig ein Anstieg des bereits überdurchschnittlichen Wohnungsleerstandes zu erwarten.  

Wohnraumangebote in ortsbildprägenden historischen Gebäuden im Bereich der Bundes-
straße werden zudem aufgrund von Beeinträchtigung durch Emissionen kaum nachfragt, was 
zu sichtbaren Leerständen und einer deutlichen Beeinträchtigung des Ortsbilds führt. 

Das bestehende Wohnraumangebot entspricht damit nicht der Wohnungsnachfrage, weshalb 
Wohnungssuchende sich stattdessen für die Schaffung neuen Wohnraums in Form neuer Ein-
familienhäuser entscheiden. Eine Bindung der Nachfrage kann aber aufgrund punktuell blo-
ckierter oder unzureichend erschlossener Entwicklungsflächen innerhalb der Strukturen des 
Ortskerns oder auch in historischen Gebäudebeständen im Ortskern im Rahmen eines Gene-
rationenwechsels bislang nur unzureichend erfolgen. 

6.4 Versorgungsdefizite bei Waren und Dienstleistungen des täglichen Be-
darfs 

Aufgrund seiner ländlichen und hauptsächlich durch Wohnen dominierten Nutzungsstruktur 
stellt der Ortskern kein ausgeprägtes Versorgungszentrum für Waren und Dienstleistungen 
dar, sondern ist aufgrund der Bündelung öffentlicher Angebote und Einrichtungen in erster 
Linie Ort für Begegnung und Austausch. 

Der fast vollständige Rückzug einer wohnortnahen Grundversorgung macht die Bewohner des 
Untersuchungsgebiets jedoch von der Verfügbarkeit eines Pkw abhängig, was mit Blick auf 
fortschreitende Preissteigerungen bei Kraftstoffen und Erwerbs- und Unterhaltungskosten für 
Pkw im Allgemeinen ein Versorgungsdefizit bzw. Standortnachteil für den Ort als Ganzes be-
deutet. 

Die wenigen Anlaufpunkte zur Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Be-
darfs stehen zudem unter großem Konkurrenzdruck durch Einrichtungen des großflächigen 
Einzelhandels in den Nachbarkommunen. Hierdurch droht i. V. m. der überwiegend privaten 
Eigentümerstruktur der Einrichtungen und den Folgen des demografischen Wandels in abseh-
barer Zeit ein vollständiger Verlust der noch vorhandenen Versorgungsangebote durch Ge-
schäftsaufgaben aufgrund von Ruhestand oder fehlender Wirtschaftlichkeit. Neben Handels- 
und Dienstleistungsangeboten sind auch das Gastgewerbe und privatwirtschaftliche Angebote 
im Bereich von Veranstaltungen und Freizeitangeboten von Nutzungsaufgaben betroffen. 

Zur Bewahrung und Stärkung der Attraktivität des Untersuchungsgebiets als Standort für Woh-
nen und Arbeiten und Aufrechterhaltung bzw. Förderung der Funktionsmischung ist daher 
zwingend die Revitalisierung des Ortskerns als Ort von Handel und Dienstleistungen voranzu-
treiben. Hierzu bedarf es v. a. Maßnahmen zur Standortaufwertung, die zum langfristigen Er-
halt der noch bestehenden Versorgungseinrichtungen beitragen und eine Ansiedlung weiterer 
Angebote ermöglichen. Eine Bündelung der dem ländlichen Raum angepassten hybriden Ver-
sorgungsangebote aus Dienstleistung und Warenangebot im Zusammenhang mit einer beste-
henden gewerblichen Nutzung ist als Option zu prüfen. 

Die Auswertung der Eigentümerbefragung zeigt, dass im Untersuchungsgebiet eine entspre-
chende Nachfrage nach solchen Angeboten zu bestehen scheint (Abb. 21). Als dringendstes 
Versorgungsdefizit wird hierbei das Fehlen eines grundlegenden Angebots zur Versorgung mit 
Lebensmitteln gesehen. 
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Abb. 21: Bewertung der Versorgungslage (l.) und Nennung fehlender Einkaufs-/Versorgungsmöglichkeiten (r.) 
 

6.5 Belastung durch Verkehrsemissionen 

Ein weiterer für die Ortskernentwicklung bedeutender Konflikt resultiert vom regionalen Durch-
gangsverkehr, welcher über die Bundesstraße durch das Untersuchungsgebiet geführt wird. 
Die damit verbundenen Verkehrsemissionen (Lärm, Schadstoffe, Erschütterungen) stellen 
eine erhebliche Beeinträchtigung für die Wohn- und Aufenthaltsqualität im Untersuchungsge-
biet dar. 

Dies hat u. a. zur Folge, dass für leerstehende Wohngebäude entlang der Bundesstraße nach 
Aufgabe durch die bisherigen Nutzer keine Nachnutzer gefunden werden und die Objekte auf-
grund unzureichender oder ausbleibender Instandhaltungsmaßnahmen verfallen. Des Weite-
ren wirken sich insbesondere Verkehrslärm und Schadstoffe negativ auf körperliche und geis-
tige Gesundheit davon betroffener Bewohner des Untersuchungsgebiets aus. 

Zur Verringerung der Belastungen durch Verkehrsemissionen sind Maßnahmen umzusetzen, 
die eine Verkehrsberuhigung herbeiführen. Denkbar sind neben regulatorischen Maßnahmen, 
wie temporäre oder dauerhafte Geschwindigkeitsbegrenzungen, auch die Durchführung bau-
licher Gestaltungsmaßnahmen an der Straße selbst sowie in den unmittelbar angrenzenden 
Bereichen. Welche Maßnahmen hierbei in Betracht gezogen werden können, ist im Rahmen 
eines Verkehrsentwicklungskonzepts und in Abstimmung mit den zuständigen Baulastträgern 
zu klären. 

6.6 Soziale und kulturelle Infrastruktur 

Im Untersuchungsgebiet sind eine Einrichtung zur Kinderbetreuung (Kinderkrippe, Kindergar-
ten) und die Grundschule der Gemeinde mit angegliederten Hort angesiedelt. Dabei handelt 
es sich um die einzigen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen dieser Art in der Gemeinde 
Schmölln-Putzkau, was die Bedeutung des Untersuchungsgebiets für die Versorgung der Be-
völkerung der Gemeinde mit Leistungen der Daseinsvorsorge verdeutlicht. 

Grundschule und Hort sind in einem Gebäude (Zittauer Straße 21) untergebracht und weisen 
erhebliche bauliche, energetische und kapazitive Defizite auf, weshalb eine Instandsetzung 
und Modernisierung erforderlich ist. Da der gemeinsame Standort von Grundschule und Hort 
erhalten bleiben soll, ist zur Vermeidung von Nutzungskonflikten zwischen beiden Einrichtun-
gen eine bauliche Erweiterung des Gebäudes erforderlich. Seitens der Gemeinde existieren 
bereits Planungen und eine Baugenehmigung zur Errichtung eines Anbaus zur alleinigen Nut-
zung durch den Hort. 

Die angestrebte Funktion des Ortskerns als sozialer Bewegungsraum wird durch kommunale 
Angebote mit Sport- und Freizeitbereich sowie Veranstaltungsräumen gestützt. 

Als Kernbestand der Einrichtungen wurden in den 1990er Jahren das Sport- und Freizeitzen-
trum (Zittauer Straße 21a) in unmittelbarer Nähe der Grundschule unter damaligen Entwick-
lungsprognosen und Nutzungsanforderungen errichtet. Die demografische Entwicklung mit ei-
nem Anstieg der älteren Bevölkerung und einem veränderten Nutzungs- und Freizeitverhalten 
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bedingt einen notwendigen Anpassungsbedarf. Als Voraussetzung eines nachhaltigen Nut-
zungskonzepts und der wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Angebots ist eine Funktionsprüfung 
und ggf. -anpassung notwendig. 

Ein Rückzug privater Angebote für Veranstaltungs- und Begegnungsmöglichkeiten bedingt die 
notwendige Vorhaltung von Räumen durch die Gemeinde. Ein Grundangebot wird durch die 
Räume im Feuerwehrgebäude und im sogenannten Herrenhaus des ehemaligen Rittergutes 
gesichert. Aufgrund der notwendigen Entwicklungsanforderungen im Bereich der Feuerwehr 
besteht ein Ausfallrisiko für das Angebot. 

Die Auswertung der Eigentümerbefragung zeigt, dass das bestehende Angebot sozialer und 
kultureller Einrichtungen im Untersuchungsgebiet überwiegend positiv eingeschätzt wird, aber 
dennoch Verbesserungspotenzial gesehen wird (Abb. 22). 

  

Abb. 22: Bewertung des Angebots an öffentlichen Einrichtungen (l.) und Nennung fehlender öffentlicher Angebote (r.) 

 

6.7 Gefährdung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich der Standort der Feuerwehr Putzkau. Das Gebäude 
entspricht jedoch nicht mehr den modernen technischen und baulichen Anforderungen an Ein-
richtungen des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes – Defizite sind u. a.: 

 keine direkte Erreichbarkeit der Einsatzfahrzeuge in der Fahrzeughalle von den Auf-
enthalts- und Schulungsräumen aus; 

 Einschränkung der Gemeinde bei der Beschaffung moderner Einsatzfahrzeug auf-
grund der Abmessungen der Tore und Fahrzeughalle; 

 Standort des Feuerwehrgebäudes in durch Hochwasser gefährdetem Bereich 
 Verkehrskonflikt wegen gleicher Zu- und Ausfahrt für Kameraden/Einsatzkräfte und 

Einsatzfahrzeuge. 

6.8 Defizite im öffentlichen Raum 

Das Untersuchungsgebiet weist erhebliche Defizite im Bereich der Verkehrssicherheit für Fuß-
gänger und Radfahrer auf. Lediglich auf Höhe der Grundschule besteht die Möglichkeit zur 
sicheren Überquerung der Bundesstraße in Form eines mit einer Ampelanlage ausgestatteten 
Fußgängerüberwegs. Weitere Querungshilfen, bspw. im Bereich des Abzweigs zum Bahnhof 
oder auf Höhe der Kindertagesstätte, fehlen, wodurch insbesondere für Kinder und Jugendli-
che ein erhöhtes Unfallrisiko besteht. 

Des Weiteren existiert entlang der Bundesstraße kein durchgängiger Gehweg, was Fußgänger 
zum abschnittsweisen Betreten der Fahrbahn zwingt. Ebenfalls nicht vorhanden ist ein Schutz-
streifen für Radfahrer. Fuß- und Radverkehr sind somit motorisierten Individualverkehr ggü. 
stark benachteiligt. 

Die Auswertung der Eigentümerbefragung zeigt, dass insbesondere das Geh- und Radwege-
netz im Untersuchungsgebiet betreffend große Defizite gesehen werden (Abb. 23). 
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Abb. 23: Nennung störender Mängel und Missstände 

 

6.9 Verkehr 

Das Untersuchungsgebiet verfügt über ein dichtes Straßennetz. Wichtigste Verkehrsinfra-
struktur ist die in Ost-West-Richtung verlaufende Bundesstraße 98, die das Untersuchungs-
gebiet an das regionale und überregionale Straßennetz anbindet. Damit einher geht jedoch 
ein hohes Aufkommen an Durchgangsverkehr, welches sich negativ auf Wohnqualität und 
Verkehrssicherheit im Untersuchungsgebiet auswirkt. 

Die Bundesstraße wirkt aufgrund ihrer baulichen Breite, des anhaltenden Durchgangsverkehrs 
und kaum vorhandener sicherer Querungsmöglichkeiten – es existiert lediglich ein Fußgän-
gerüberweg auf Höhe der Grundschule – als städtebauliche Barriere, die sich negativ auf die 
Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern und die funktionale Entwicklung des Un-
tersuchungsgebiets und der Ortschaft insgesamt als Wohnstandort auswirkt. 

Die innere Erschließung des Untersuchungsgebiets erfolgt über Sammel- und Anliegerstraßen. 
Die Nutzung erfolgt hauptsächlich durch Anwohner und ortsansässige Gewerbetreibende und 
deren Mitarbeiter. Pkw und andere Kfz teilen sich die Verkehrsfläche dabei mit Fußgängern 
und Radfahrern. 

Das Abstellen von Fahrzeugen erfolgt i. d. R. auf privaten Grundstücken, wo es die Platzver-
hältnisse der Sammel- und Anliegerstraßen zulassen, gelegentlich am Straßenrand. Öffentli-
che Stellmöglichkeiten existieren in der Nähe vom Ärztehaus und der Kindertagesstätte sowie 
auf dem Gelände der Grundschule, wobei Letztere während der Schulzeit dem Lehrpersonal 
vorbehalten sind. 

Selbständige Wege für Fußgänger und Radfahrer sind nur vereinzelt, v. a. am Rand des Un-
tersuchungsgebiets, vorzufinden. Entlang der Bundesstraße bestehen lediglich abschnitts-
weise straßenbegleitende Gehwege, was sich i. V. m. dem Fehlen gesicherter Querungshilfen 
negativ auf die Verkehrssicherheit auswirkt. 

Am nördlichen Rand des Untersuchungsgebiets, ca. 700 m vom eigentlichen Ortskern entfernt,  
liegt der Bahnhaltepunkt Putzkau. Über diesen besteht Anbindung an den SPNV. Der abgele-
gene Standort, ein zu überwindender Höhenunterschied von 15 Metern gegenüber dem tiefer 
gelegenen Ortskern und eine nur alle zwei Stunden stattfindende Bedienung mindern jedoch 
die Nutzungsattraktivität, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die Ge-
meinde favorisiert daher eine Verlagerung des Bahnhaltepunkts zum Ortskern hin, um diesen 
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in seiner Attraktivität als Wohn- und Arbeitsstandort sowie als Start- bzw. Endpunkt für touris-
tische Ausflüge zu stärken. 

Alternative Verkehrsformen 

Durch eine gezielte Unterstützung bzw. Bevorzugung alternativer Mobilitätsformen (z. B. der 
E-Mobilität) ist ein großer CO2-Einspareffekt für den Energieverbrauchssektor „Verkehr“ zu 
erwarten. Dabei ist besonderes Augenmerk auf den Ausbau einer Ladeinfrastruktur für E-Mo-
bilität und entsprechende Stellplatzangebote zu richten. Folgende Ansätze wären zu verfolgen: 

 Berücksichtigung bei öffentlichen Straßenbauarbeiten 

 Errichtung Ladeinfrastruktur durch Gemeinde und Energieunternehmen 

 Etablierung von Car-Sharing-Angeboten im Quartier 

 Konzentration auf öffentliche Gebäude, Schnittstellen ÖPNV 

Radverkehr und Fußgänger 

Der teilweise schlechte Straßenzustand, nicht vorhandene bzw. nur fragmentiert vorhandene 
Radwege und Anknüpfungspunkte an Fernradwege machen das Quartier für Radfahrer wenig 
attraktiv. 

Mit Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs würde ein großer Beitrag zur Verbesserung 
der CO2-Bilanz geleistet. 

6.10 Bilanzierung 

Für die Energienutzungsbereiche Wärme und Strom wurde eine quartiersbezogene Energie- 
und CO2-Bilanzierung durchgeführt. 

Die Bilanzierung für den Bereich Wärme erfolgte auf der Grundlage von Energiebedarfsbe-
stimmung anhand von Bewertung der energetischen Qualität der Gebäude und den Gebäu-
demaßen auf AlKIS-Basis7. 

Der Primärenergiebedarf wird aus der Endenergie ermittelt und berücksichtigt zusätzlich die 
sog. „Vorkette“ von Gewinnung, Verteilung bis Umwandlung der Energieträger. Der verwen-
dete Primärenergiefaktor ist in der Deutschen Wohngebäudetypologie 8  für Referenzklima 
Deutschland und Erdgas als Energieträger ermittelt worden. 

6.10.1 Energiebilanz 

Die Bilanzierung im untersuchten Quartier konzentriert sich auf den Schwerpunkt Gebäude-
heizung. Bei der Bilanzierung wird zwischen Endenergie und Primärenergie unterschieden. 
Die jährlich benötigte Energiemenge zur Deckung des Energiebedarfs beim Endkunden wird 
als Endenergie bezeichnet.  

Der ermittelte Endenergiebedarf im Quartier beträgt für Gebäudeheizung 8,1 GWh pro Jahr. 
Für den Primärenergiebedarf wird, mit der Annahme des eingesetzten Energieträgers Erd-
gas, ein Wert von 9,75 GWh berechnet. 

6.10.2 CO2-Bilanz 

Die nachgewiesenen Auswirkungen auf das Klima durch Treibhausgasentwicklung wird im 
Energiekonzept auch die Ermittlung von CO2-Emissionen gefordert. Die Berechnung erfolgt 
ebenso anhand der Vorgaben aus den Tabellenwerten aus der Deutschen Wohngebäudety-
pologie des IWU.9 Die ermittelte CO2-Emission beträgt für das Quartier 2.060 t pro Jahr. Diese 
Kenngröße eignet sich sehr gut als Indikator für die Energieeffizienz im Quartier. 

                                                
7 ALKIS® - Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem 
8 IWU Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, 2015, Seiten 108ff 
9 IWU Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, 2015, Seiten 108ff 
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6.10.3 Vergleich zu Gemeinde 

Gegenüberstellung wichtiger Auswertungsergebnisse 

 

Tab. 7: Vergleich zu Gesamtgemeinde 
 

Aufgrund der Bilanzierung auf Basis von Bedarfsermittlungen ist ein Vergleich mit vorliegen-
dem Datenmaterial für die Gesamtgemeinde Schmölln-Putzkau nicht sinnvoll.  
Die Auswertung im Quartier belegt eindrucksvoll, dass der Energieaufwand im Sektor Woh-
nen mit 80 % als CO2-Verursacher ermittelt werden konnte.  

6.10.4 Potenziale und Szenarien 

Die Potenzialermittlung und Szenarienbetrachtung konzentriert sich auf das  Handlungsfeld 
Gebäude mit den Unterbereichen energetische Modernisierung und Einsatz erneuerbarer 
Energien. 

Energetische Gebäudemodernisierung 

Durch Verbesserung der Wärmedämmung der Gebäudehülle und Einsatz effizienter Haus-
technik kann der Wärmebedarf signifikant reduziert werden. Dabei sind die höchsten Effekte 
bei bisher nicht oder nur teilweise sanierten Gebäuden zu erzielen. 
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Abb. 24: Sanierungsstand 
 

Der überwiegende Anteil der Gebäude im Quartier sind unsanierte bzw. teilsanierte Einfamili-
enhäuser. Vor allem dort ist mit einer wirtschaftlichen energetischen Sanierung zu rechnen, 
da hier die energetischen Defizite am größten sind. 
Der spezifische Wärmebedarf der Gebäude im Quartier beträgt im Mittel 285 kWh/m²a. Mit 
der Durchführung von Wärmedämmmaßnahmen und Einsatz energieeffizienter Haustechnik-
komponenten nach aktuellem Gebäudeenergiegesetz bzw. darüber hinausgehender, zu-
kunftsweisender Standards (z. B. Effizienzhaus 40) lässt sich der Wärmebedarf von Be-
standsgebäuden für Heizung und Warmwasserbereitung auf Werte von 40-60 kWh/m²a sen-
ken. Bezogen auf den mittleren spez. Wärmebedarf im Quartier entspricht dies einem tech-
nisch möglichen Einsparpotenzial von mehr als 80 %.  

Das höchste Einsparpotenzial besteht bei bisher noch nicht energetisch modernisierten Ge-
bäuden. Hier ist die Wirtschaftlichkeit der Modernisierung weitgehend gut darstellbar. Der 
Anteil dieser Gebäude beträgt 24 % am Gesamtbestand. Bei energetisch bereits gut sanier-
ten Gebäuden bzw. Neubauten nach 1990 sind zusätzliche Effizienzmaßnahmen aktuell 
meist noch nicht wirtschaftlich, weil die vergleichsweise gute Ausgangsbasis nur geringe Ein-
spareffekte ermöglicht. Bei Denkmalen und kulturhistorisch wertvollen Gebäuden, die einen 
großen Anteil im Quartier ausmachen, sind energetische Modernisierungsmaßnahmen mit 
besonderer Sorgfalt zu planen und umzusetzen.  

Folgende Maßnahmen sind zur Steigerung der Energieeffizienz geeignet: 

 zukunftsweisende Wärmedämmung der Gebäudehülle 

 Minimierung der Wärmebrücken u. Verbesserung Luftdichtheit 

 Fenster mit Wärmeschutzverglasung (dreifach) 

 Lüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Abluftanlagen 

 Energieträger mit niedrigem Primärenergiefaktor (z. B.: Sonnenenergie, BHKW) 

 Verbesserung Leitungsdämmung, hydraulischer Abgleich, niedrige Systemtemperatur 

Empfehlungen zu Einzelmaßnahmen sind in Kap. 7.2.1 zusammengefasst. 
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Sachstand zu kommunalen Einrichtungen  

Das Gebäude der Grundschule wird mit den aktuell in Planung befindlichen Modernisierungs-
arbeiten sowie den angrenzenden Neubau eines Hortes eine merkliche Verbesserung der 
energetischen Qualität des Gebäudekomplexes erhalten. Aufgrund des Denkmalcharakters 
der Schule sind jedoch keine Wärmedämmmaßnahmen an der Außenfassade vorgesehen. 
Die energetischen Verbesserungen beschränken sich daher auf Fenster und Dach. 

Das Gebäude des Freizeitcenters ist zwar in einem guten baulichen Zustand, es besteht den-
noch dringender energetischer Handlungsbedarf (vgl. Abschnitt 3.4.1). 

Das Feuerwehrgebäude weist einen strukturellen und energetischen Modernisierungsbedarf 
auf. Im Rahmen geplanter Umbauarbeiten wären energetische Maßnahmen ökonomisch sinn-
voll umsetzbar. 

Es sollte geprüft werden, ob das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen eines Mo-
dellvorhabens mit einem neuen, zukunftsweisenden Nutzungskonzept umfassend moderni-
siert werden kann. Dabei sind innovative Technologien, wie Sonnenenergienutzung, Einsatz 
von CO2-neutralen Energieträgern (z. B. Wasserstoff aus Photovoltaik- oder Windkraftanlagen) 
für die Beheizung sowie eine optimale Wärmedämmung der Gebäudehülle anzustreben. 
Im Ergebnis soll sich damit der „CO2-Fußabdruck“ für dieses Objekt auf nahezu Null reduzieren. 
Damit würde auch die Kommune ihrer Vorbildwirkung über das Quartier hinaus gerecht. 

Beurteilung der Umsetzbarkeit 

Zukunftsweisende energetische Gebäudemodernisierungen nach Effizienzhaus- bzw. Pas-
sivhausstandard wurden bundesweit bereits vielfach in der Praxis bestätigt und dokumentiert 
(u. a. in der Handlungsanleitung für Energetische Sanierung von Baudenkmalen)10. Besonders 
hervorzuheben ist an dieser Stelle die anspruchsvolle Modernisierung zu energieautarken Ge-
bäuden.11  

Der möglichen technischen Umsetzbarkeit stehen allerdings verschiedene Hemmnisse gegen-
über. Das sind die meist hohen Investitionskosten oder zu geringe wirtschaftliche Anreize, 
fehlender Instandsetzungs- oder Modernisierungsbedarf, Einschränkungen bei der Moderni-
sierung im bewohnten Zustand, zu erwartende Verringerung der Nutzfläche oder gestalteri-
sche Einschränkungen. Oft spielen bei den Bauherren und Planern auch Bedenken bzw. Wis-
sensdefizite bezüglich der Vorteile und Fördermöglichkeiten eine große Rolle. 
Aus vorgenannten Gründen ist davon auszugehen, dass jedes Gebäude individuell zu be-
trachten ist und das Potenzial nur langfristig erschlossen werden kann.  

Besonders durch die aktuell verschärfte Energielage ist davon auszugehen, dass der Bund 
die energetische Sanierung weiterhin durch attraktive Förderangebote und Marktanreizpro-
gramme unterstützen wird, um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen. 
Zusätzlich wird empfohlen, private Modernisierungsmaßnahmen durch gezielte individuelle 
Beratung zu unterstützen, da sich der Gebäudebestand überwiegend in privatem Eigentum 
befinden und die meisten Objekte noch nicht umfassend energetisch modernisiert sind. 
Die Gemeinde sollte weiterhin mit zukunftsweisenden Gebäudemodernisierungen ihrer Vor-
bildwirkung gerecht werden. Allerdings ist der kommunale Gebäudebestand im Quartier gering. 
Die Grundschule wird beispielsweise bereits energetisch modernisiert. Potenzial besteht der-
zeit beim Feuerwehrgebäude bzw. bei künftigen Neubauten oder Bestandserweiterungen.  

Mittelfristig kann bis 2030, bezogen auf den Gebäudebestand im Quartier von einem wirt-
schaftlich darstellbaren Einsparpotenzial von ca. 30 % des Endenergiebedarfs ausgegangen 
werden. Gegenüber dem ermittelten Wärmebedarf der Bestandsgebäude von 8,1 GWh ent-
spricht das einer Reduzierung auf 5,7 GWh pro Jahr. Die Gemeinde kann mit eigenen Liegen-
schaften vornehmlich durch Wahrnehmen ihrer Vorbildrolle dazu aktiv beitragen. 

                                                
10 SMI Sachsen, Referat Denkmalpflege u. Denkmalschutz, 2011 
11 Timo Leukefeld GmbH, Freiberg 
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Langfristig ist bis 2050 nach den energiepolitischen Zielen der Bundesregierung ein nahezu 
klimaneutraler Gebäudebestand angestrebt. 

6.11 Klimaschutzpotenziale und Anpassungsbedarfe an Klimawandel und 
ökologische Erneuerung 

Die Erhebung des energetischen Gebäudezustandes im Untersuchungsgebiet ergab, dass 80 % 
der Gebäude erhebliche energetische Defizite aufweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
diese Einstufung aufgrund normativer gesetzlicher Festlegungen basierte, die eine Verbesse-
rung des energetischen Standards von Gebäuden anstreben. Grundsätzlich wird auf dieser 
Basis ein energetischer städtebaulicher Entwicklungsbedarf im Hinblick auf eine klimage-
rechte Bau- und Siedlungsentwicklung identifiziert. Aufgrund der Zwischenergebnisse der Be-
troffenenbeteiligung wird auch aus Bewohner- und Eigentümersicht im Bereich der energeti-
schen Gebäudemodernisierung ein hoher Entwicklungs- und Modernisierungsbedarf erkannt. 
In Relation zu den ermittelten Eigenschaften des Gebäudebestandes sind vor allem ältere 
Gebäude mit tendenziell hoher Bedeutung für die Ortsbildentwicklung betroffen. 

Das Untersuchungsgebiet weist aufgrund zahlreicher großer Dachflächen ein hohes Potenzial 
zur regenerativen Energieerzeugung mittels Solaranlagen auf. Des Weiteren bestehen bei 
rund ein Drittel der Gebäude im Untersuchungsgebiet substanzielle und technische Defizite 
bzgl. Energieeffizienz und Energieeinsparung. 

Da sich die Mehrzahl der betreffenden Gebäude in privater Hand befindet, sind hier v. a. pri-
vate Maßnahmen erforderlich, um die Potenziale zur Erzeugung regenerativer Energien, Ener-
gieeinsparung und gesteigerten Energieeffizienz zu nutzen. 

Aufgrund der örtlichen topografischen Begebenheiten i. V. m. der das Untersuchungsgebiet 
durchfließenden Wesenitz sind Teilbereiche des Untersuchungsgebiets hochwassergefährdet. 
Einige Bereiche entlang der Wesenitz sind deshalb als Überschwemmungsgebiete nach § 72 
Abs. 2 Nr. 2 SächsWG festgelegt. 

In den betreffenden Bereichen besteht die Gefahr der Überflutung von Straßen und Wegen 
und des Wassereinbruchs in Keller und Erdgeschosse von Gebäuden. Die vorhandenen bau-
lichen Strukturen wirken bei Hochwasser zudem abflusshemmend, was die Schadenswirkung 
von Hochwassern erhöht und durch eventuellen Rückstau auch außerhalb des offiziellen Über-
schwemmungsgebiets gelegene Bereiche gefährdet. 

Die weitere Siedlungsentwicklung im Untersuchungsgebiet ist deshalb auf eine Freilegung der 
Uferbereiche der Wesenitz, mindestens in den als Überschwemmungsgebiet festgesetzten 
Bereichen, auszurichten, damit im Hochwasserfall Schaden an Mensch und Objekt möglichst 
ausgeschlossen und ein schneller Wasserabfluss sichergestellt wird. 

Für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität ist des Weiteren eine naturnahe Bewirt-
schaftung gemeindeeigener Grünflächen anzustreben. 

Eine Übersicht der Mängel und Missstände im Untersuchungsgebiet ist in Plan 3 dargestellt. 
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Abb. 25: Hochwassergefährdete Bereiche im Ortskern 
 

 
Abb. 26: Überschwemmungsgebiet gem. SächsWG 
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7. Integriertes städtebauliches Quartierskonzept 
Die Planungsempfehlungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
und nach Abstimmungsgesprächen mit der Gemeinde Schmölln-Putzkau unter Beachtung der 
vorgefundenen Mängel und Konflikte erarbeitet. Das integrierte städtebauliche Quartierskon-
zept ist keinesfalls, als starre Planung zu verstehen; es dient als Leitlinie für mögliche Entwick-
lungen des Untersuchungsgebietes im städtebaulichen Gefüge und ist bei der weiteren Sanie-
rungsdurchführung entsprechend fortzuschreiben. 

Notwendig ist ein abgestimmter Ablauf der Einzelmaßnahmen, unter jeweiliger Abwägung pri-
vater und öffentlicher Interessen. Bei allen Planungs- / Lösungsansätzen soll ein durchgängi-
ges städtebauliches Prinzip erkennbar bleiben, wobei die Gemeinde Schmölln-Putzkau durch 
planerische Vorgaben, gezielten Mitteleinsatz und durch die Aufwertung des Wohn- und Ge-
werbeumfeldes die Rahmenbedingungen für private Investitionen verbessert. 

7.1  Sanierungsziele/Einzelmaßnahmen/Prioritäten 

Die Bestandsaufnahme und die daraus abgeleitete Bestandsanalyse haben gezeigt, dass im 
Untersuchungsgebiet verschiedene städtebauliche, energetische und funktionelle Mängel und 
Missstände bestehen, durch welche der Ortskern Putzkau seiner Aufgabe als zentraler Stand-
ort der Daseinsvorsorge, der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und des Wohnens 
nicht mehr vollumfänglich nachkommt. 

Aus der Häufung von Missständen und Fehlentwicklungen und im Hinblick auf die Durchführ-
barkeit von Maßnahmen ergeben sich Handlungsschwerpunkte/Prioritäten und damit Anhalts-
punkte für den vorrangigen Einsatz der zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel und für 
die weitere planerische Vorbereitung. 

Zur Beseitigung der festgestellten Mängel und Missstände und dem nachhaltigen Erhalt und 
der Weiterentwicklung des Ortskerns Putzkau als Wohn- und Versorgungszentrum der Ge-
meinde werden bei der Sanierungsdurchführung folgende Sanierungsziele angestrebt: 

 

A: Anpassung, Stärkung und Revitalisierung des historischen Ortskerns als Zentrum 
der öffentlichen Daseinsvorsorge 

 

Als Kernfunktion und Plattformangebot des Ortskerns Putzkau sind die Angebote der öffentli-
chen Daseinsvorsorge mit dem Schwerpunkt der sozialen und kulturellen Betreuung der Be-
wohner am Standort zu stärken und weiterzuentwickeln. Dazu sind diese funktional in Hinblick 
auf zukünftige Anforderungen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung zu prü-
fen und zu modernisieren. Die Einrichtungen sind auf ein integratives, auf breite Bevölkerungs-
schichten ausgerichtetes, sozialraumübergreifendes Angebot für Austausch und Begegnung 
auszurichten. Im Sinne einer Vorbildfunktion soll modellhaft eine energetische Modernisierung 
geprüft und umgesetzt werden; der ortsbildprägende Charakter der Standorte sowie deren 
barrierearme Erreichbarkeit sind zu beachten. Eine Bündelung von Angeboten und die Nut-
zung von Standortsynergien im Sinne einer langfristig wirtschaftlichen Tragfähigkeit bei zu-
rückgehender Gesamtbevölkerung sind anzustreben. 
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A1: Entwicklung des Schulstandorts als zentrales Bildungs- und Betreuungsangebot 
Zielstellung: 

 Innensanierung des Schulgebäudes 
Zittauer Straße 21 

 Errichtung eines Hortneubaus zur 
Gewährleistung des gesetzlichen 
Betreuungsanspruchs für Grund-
schüler 

 Gestaltung der Außenanlagen und 
Umfeldbedingungen für eine verbes-
serte und sichere Erreichbarkeit  

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Drängender Handlungsbedarf besteht v. a. bei Grundschule und Hort der Gemeinde, welche 
beide im 1913/14 im Reformstil errichteten, denkmalgeschützten Schulgebäude ansässig 
sind. Das Objekt erfüllt nicht mehr die modernen baulichen und technischen Anforderungen 
an Einrichtungen dieser Art. Des Weiteren verfügt es nicht über die räumlichen Kapazitäten, 
die für eine bedarfsgerechte Unterrichtung und Betreuung der vom Landesamt für Schule 
und Bildung für die kommenden Schuljahre vorausberechneten Anzahl an Schülern in der 
Gemeinde Schmölln-Putzkau i. V. m. dem zukünftigen Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung in Grundschulen notwendig sind. 
Die Gemeinde Schmölln-Putzkau plant deshalb die Errichtung eines Neubaus neben dem 
bestehenden Schulgebäude zur Auslagerung des Horts. Die dadurch im Bestandsobjekt frei 
werdenden räumlichen Kapazitäten werden der Schulnutzung zugeführt. Des Weiteren er-
folgt die Sanierung des Schulgebäudes mit folgenden Schwerpunkten: Senkung Energie-
verbrauch/Steigerung Energieeffizienz, Schaffung Barrierefreiheit und Erweiterung Kapazi-
täten. Für die Sanierung ist eine temporäre Auslagerung der Grundschule erforderlich.  
Nach Abschluss der Maßnahmen erfolgt die Neugestaltung der Außenanlagen des Stand-
orts. Dabei sind die funktionalen Anforderungen des ebenfalls am Standort befindlichen 
Sport- und Freizeitzentrums unter Wahrung der Aspekte der Sicherheit für den Schulbetrieb, 
aber auch der Nutzung von Standortsynergie für beide Einrichtungen zu berücksichtigen. 
Zur Standortentwicklung sind ergänzend Maßnahmen zur verbesserten verkehrlichen Er-
reichbarkeit und Sicherung der Schulwege vorzunehmen (s. B). 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 
Temporäre Auslagerung 
Schulbetrieb 

1 Ab 2025 300.000 € 

Sanierung Schulgebäude  1 ab 2023 2.800.000 € 
Neubau Hort 1 ab 2023 3.100.000 € 

(Vorrang für 
Fachförderung) 

Gestaltung Außenanlagen 2 ab 2028 500.000 € 
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A2: Weiterentwicklung,  Angebote und Einrichtungen des Gemeinbedarfs 
Zielstellung: 

 Prüfung der Entwicklung eines „Ge-
meindetechnikzentrums“ durch Bün-
delung von Feuerwehr und Bauhof 

 Prüfung Anpassungs- und Entwick-
lungsbedarfe Freizeit- und Sport-
zentrum, Zittauer Straße 21 

 Priorisierung durch Durchführung  
von Kernmaßnahmen zur Entwick-
lung der Einrichtungen 

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Weiterer Handlungsbedarf besteht beim Mehrzweckgebäude der Feuerwehr Putzkau. Die 
Nutzung umfasst den Standort der Freiwilligen Feuerwehr, zweier Mietwohnungen und ei-
nes Schulungsraumes bzw. gemeindlichen Versammlungs- und Festraumes. Im Hinblick 
auf die Funktion als Feuerwehrstandort entspricht dieser nicht mehr den modernen Anfor-
derungen an Einrichtungen dieser Art, wodurch Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr beeinträchtigt werden und diese ihrer Aufgabe des Bevölkerungs- und Kata-
strophenschutzes nur eingeschränkt nachkommen kann. Das Objekt befindet sich zudem 
im Überschwemmungsgebiet der Wesenitz. Die damit verbundene Hochwassergefährdung 
stellt eine weitere potenzielle Einschränkung dar. 
Mittels eines Standortkonzepts soll geprüft werden, ob die bestehenden Mängel und Miss-
stände am Standort durch Ertüchtigung des Gebäudes beseitigt werden können oder eine 
Standortverlagerung erforderlich ist. Dabei wird auch untersucht, ob durch Bündelung von 
Feuerwehr und Bauhof (Standort ehemaliges Rittergut) der Gemeinde Synergieeffekte bei 
der Effizienz und den Kosten beider Einrichtungen erzielt werden können. Optional könnte 
im Zuge einer Maßnahme die Aufwertung und nachhaltige Umgestaltung des historischen 
Rittergutes im Zuge dieser Maßnahme erfolgen. 
Potenzieller Handlungsbedarf besteht des Weiteren am Sport- und Freizeitzentrum (siehe 
Grundschulstandort). Das 1994 errichtete multifunktionale Gebäude weist aufgrund seines 
Alters und intensiver Nutzung Substanzmängel auf. Die Funktion war auf in den 1990er 
Jahren bestehende Bedarfe und Anforderungen ausgerichtet. Im Rahmen eines Entwick-
lungskonzepts sollen bestehende und zu erwartende Mängel erfasst und ein Konzept zur 
bedarfsgerechten Instandsetzung und Weiterentwicklung des Objekts erarbeitet werden.  
Darauf aufbauend erfolgt eine Priorisierung und Umsetzung erforderlicher Kernmaßnah-
men. 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 

Standortkonzept 
Gemeindetechnikzentrum 

1 ab 2025 20.000 € 

Entwicklungskonzept 
Sport- und Freizeitzentrum 

2 ab 2026 15.000 € 

Entwicklung Gemeindetechnik-
zentrum 

3 ab 2028 1.350.000 € 

Funktionale Weiterentwicklung 
Sport- und Freizeitzentrum 

3 ab 2028 670.000 € 
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B: Verbesserung der Anbindung und inneren Erschließung des Ortskerns 

Voraussetzung für die funktionale Entwicklung des Ortskerns ist dessen Erreichbarkeit mit al-
len Verkehrsträgern. Dabei sind Aspekte der Erkennbarkeit des Ortskerns als zentraler Ort, 
der Verkehrssicherheit, insbesondere im Hinblick auf Einrichteten für Kinder, zu berücksichti-
gen. Angebote der verschiedenen Verkehrsträger sind im Sinne einer umweltfreundlichen und 
aller Altersgruppen zugängliche Mobilität zu entwickeln. 
 
B1: Erhöhung Wegesicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
Zielstellung: 

 Prüfung und Optimierung der Wege-
anbindung der Grundschule (Ver-
besserung der Schulwege) 

 Steigerung der Verkehrssicherheit 
im Umfeld der Grundschule und ent-
lang der B 98 

 Lückenschließung sowie Erneue-
rung von Gehwegen mit Schwer-
punkt B98 

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Begehungen des Untersuchungsgebiets und die Auswertungen der Eigentümerbefragung 
haben gezeigt, dass das örtliche Wegenetz z. T. große Mängel die Verkehrssicherheit von 
Fußgängern und Radfahrern sowie die bauliche Qualität der Wege selbst betreffend auf-
weist. Besonderer Handlungsbedarf besteht dabei mit Blick auf die Gewährleistung sicherer 
Schulwege, insbesondere im unmittelbaren Schulumfeld und entlang der Bundesstraße. Ein 
weiterer Aspekt ist der Abbau der Barrierewirkung der Bundesstraße durch Prüfung und ggf. 
Ergänzung von Querungsmöglichkeiten sowie Um- und Ausbau von Kreuzungsbereichen. 
Zur Identifizierung der einzelnen Mängel im Detail und zur Behebung erforderlichen Maß-
nahmen ist die Entwicklung eines Verkehrskonzepts geplant. Darauf aufbauend erfolgt die 
Planung, Vorbereitung und Durchführung der einzelnen Maßnahmen. 
Die Neukircher Straße ist als innerörtliche Verbindungsachse in Parallelität zur Bundes-
straße für den sicheren innerörtlichen Verkehr und als Verbindungsachse mit Aufenthalts-
qualität im historischen Ortskern zu entwickeln. 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 

Verkehrskonzept (Schul-
wegesicherung, Schulum-
feld)  

1 ab 2024 15.000 € 

Schulwegesicherung 2 ab 2026 135.000 € 
Grunderwerb 
Gehwegeausbau 

3 ab 2028 25.000 € 

Gehwegeausbau  
Bundesstraße 

3 ab 2028 180.000 € 

Umgestaltung 
Neukircher Straße 

3 ab 2028 750.000 € 
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B2: Knotenpunkt Bahnhof – Verknüpfung der Verkehrsträger 
Zielstellung: 

 Erleichterung der Zugänglichkeit 
zum Bahnhof durch Bahnsteigver-
lagerung näher zum Ortskern 

 Stärkung der Verknüpfung des 
SPNV mit anderen Verkehrsträgern 

 Aufwertung und Belebung des 
Bahnhofsumfelds durch Umgestal-
tung und Nachnutzung des Bahn-
hofsgebäudes 

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Der das Untersuchungsgebiet bedienende SPNV besitzt aufgrund der Randlage des Bahn-
hofs und der daraus resultierenden Entfernung zum Ortskern, fehlender bzw. unzureichen-
der Verknüpfung mit anderen Verkehrsträgern und Gestaltungs- und Nutzungsdefiziten des 
Bahnhofumfelds eine geringe Attraktivität. Zur Verbesserung der fußläufigen Erreichbarkeit 
des SPNV im Untersuchungsgebiet wird eine Verlagerung des Bahnsteigs näher zum Orts-
kern angestrebt. 
Hierzu bedarf es im Vorfeld einer engen Abstimmung zwischen Gemeinde, Eigentümer und 
Betreiber der Bahnanlagen sowie den zuständigen Genehmigungsbehörden. Weiterhin ist 
die stärkere Verknüpfung des SPNV mit anderen Verkehrsträgern erforderlich. Durch Schaf-
fung eines zusätzlichen ÖPNV-Haltepunkts am Bahnhof wird ein direkter Umstieg zwischen 
Bus- und Bahnverkehr ermöglicht. Verbesserte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder am 
Bahnhof tragen ebenfalls zur Förderung von Bahn- und Radverkehr als umweltfreundliche 
Verkehrsmittel bei. 
Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und des Sicherheitsempfindens von Reisenden am 
Bahnhof ist die funktionale und gestalterische Aufwertung des Bahnhofumfelds erforderlich. 
Der Fokus ist dabei auf Maßnahmen zu legen, die zu einer Reaktivierung des leerstehenden 
Bahnhofsgebäudes durch dessen Nachnutzung führen. Das gegenwärtige leerstehende 
Bahnhofsgebäude ist nach Möglichkeit als Anlaufpunkt für Besucher und Pendler zu entwi-
ckeln. Als Ausgangspunkt sind Zustand, Aktivierbarkeit und Nutzungsfähigkeit des denk-
malgeschützten Gebäudes und ein Zwischenerwerb durch die Gemeinde zu prüfen. Grund-
sätzlich wird die Aktivierung im Rahmen eines privatwirtschaftlichen Nutzungskonzepts an-
gestrebt.  
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 

Entwicklungskonzept 
Bahnhofsareal und Bahn-
hofsgebäude 

2 ab 2026 30.000 € 

Zwischenerwerb Grund-
stücksreaktivierung  

3 ab 2027 75.000 € 

Umgestaltung Knotenpunkt 
Bahnhof; Am Viadukt 

3 ab 2028 200.000 € 

Sicherung Bahnhofsge-
bäude 

3 ab 2028 30.000 € 

Nachnutzung Bahnhofsge-
bäude 

3 ab 2028 250.000 € 
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C: Erhalt und Stärkung des Ortskerns Putzkau als historisch gewachsener Standort 
mit lebendiger Nutzungsmischung 

 

Der Ortskern Putzkau ist als attraktiver, ortsbildprägender Standort mit einer lebendigen Nut-
zungsmischung zu entwickeln. Dazu sollen insbesondere auch die Ansiedlung von privaten 
Versorgungsangeboten und das innerörtliche Wohnen gefördert werden. Bestehende Nach-
frage nach Wohn- und Gewerberaum ist durch gezielte Anreize und geeignete Rahmenbedin-
gungen in bestehende, erschlossene Siedlungsstrukturen zu lenken. Ortsbildprägende Ge-
bäude sollen imagebildend für die Gemeinde erhalten und zukunftsfähig genutzt werden. Blo-
ckierte Entwicklungsflächen sind vorrangig zu entwickeln. 

 

C1: Städtebauliche Nachverdichtung und Bündelung/Lenkung Wohnraumnachfrage 
Zielstellung: 

 Aktivierung innerörtlicher 
Brach- und Freiflächen als 
Wohnbauland (Innen- vor 
Außenentwicklung) 

 Beseitigung von Leerstän-
den durch Sanierung und 
Reaktivierung ortsbildprä-
gender Gebäude, ggf. 
auch vereinzelter Rück-
bau 

 

Maßnahmenbeschreibung: 
Für eine nachhaltige Auslastung der öffentlichen und technischen Infrastrukturen, der Be-
seitigung und Vorbeugung von Leerständen und eine weitere Belebung des Untersuchungs-
gebiets sind die städtebauliche Nachverdichtung und die Bündelung bzw. Lenkung der be-
stehenden Wohnraumnachfrage auf den Ortskern als Wohnstandort zu forcieren. 
Möglich ist dies u. a. durch gezielte Anwendung der informellen und formellen Instrumente 
der Bauleitplanung zur Nutzung noch vorhandener innerörtlichen Flächenpotenziale zur Be-
dienung der Nachfrage nach Wohnbauland. Dabei ist auf ausreichende Berücksichtigung 
der Zielsetzungen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (s. Abschnitt D2) zu achten. 
Um das Maß der Flächenversiegelung durch Neubau auf ein Minimum zu begrenzen, ist der 
Rückbau nicht mehr benötigter oder erhaltenswerter Gebäude zur Wiederbebauung der so 
frei werdenden Flächen oder als Ausgleichsflächen für die Schaffung neuen Baulands vor-
zuziehen.  
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priori-

tät 
Zeitraum Kostenschätzung 

Rückbau störender Ein-
zelobjekte 

3 ab 2027 100.000 € 

Rahmenplan, B-Plan 
zur Nachverdichtung 
Ortskern 

3 ab 2027 30.000 € 

Grundstücksregulie-
rung, Brachflächenakti-
vierung 

3 ab 2028 20.000 € 
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C2: Aufwertung des Wohnumfelds und Erhalt des historischen Ortsbilds 
Zielstellung: 

 Gestaltung des Innenhofbereichs im 
ehemaligen Rittergut Putzkau 

 Erhalt historischer und ortsbildprä-
gender Gebäude/Baustrukturen 

 Aktivierung und Förderung privater 
Initiativen zur Aufwertung des Woh-
numfelds und Ortskernentwicklung 

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Zum Erhalt und zur Steigerung der Attraktivität des Ortskerns als Wohnstandort bedarf es 
neben funktionaler und städtebaulicher Aufwertung auch Maßnahmen zur gestalterischen 
Aufwertung des Wohnumfelds. 
Ungeordnete und brachliegende Frei- und Grünflächen sind so zu gestalten, dass neben 
Aspekten des Klimaschutzes und der Klimaanpassung die Freizeit- und Erholungsfunktion 
für die Bewohner des Untersuchungsgebiets gestärkt wird. Dabei ist auf umfassende Ein-
beziehung der Bewohner in die Planungsprozesse und Angebote zur Mitwirkung bei der 
Umsetzung angedachter Gestaltungsmaßnahmen zu achten, damit Belange und Bedürf-
nisse der Bewohner ausreichend berücksichtigt und so eine breite Akzeptanz erreicht wer-
den. 
Ein Instrument zur direkten Beteiligung stellt der Verfügungsfonds dar. Mit der Einrichtung 
eines durch die Bewohner selbst verwalteten Verfügungsfonds zur Ortskerngestaltung und 
–entwicklung soll die Entstehung privater gemeinwohlorientierter Initiativen angeregt und 
gesellschaftlicher Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe gefördert werden. Das In-
strument soll zudem zur Etablierung von niederschwelliger oder sonstiger privatwirtschaftli-
cher Versorgungsangebote im Ortskern genutzt werden; beispielhaft dafür stehen mögliche 
hybride Angebote von Gewerbe, Dienstleistung und spezialisierter Handel. 
Weiterhin ist darauf hinzuwirken, dass historische und ortsbildprägende Gebäude erhalten 
und bei Sanierungsbedarf so wiederhergerichtet und modernisiert werden, dass diese sich 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 

Verfügungsfonds Ortskern 1 ab 2023 85.000 € 
Gestaltung der Grünfläche am 
Viadukt 

3 ab 2028 50.000 € 

Freiflächengestaltung Innenhof 
ehemaliges Rittergut Putzkau 

3 ab 2028 75.000 € 

Instandsetzung und Modernisie-
rung ortsbildprägender Gebäude 
(Pauschale Förderung, Vorrang 
denkmalgeschützte Gebäude) 

2 ab 2028 360.000 € 
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D: Anpassung des Ortskerns an den Klimawandel und Umsetzung von Maßnahmen 
zum Klimaschutz 

 
D1: Energetische Gebäudemodernisierung 
Zielstellung: 

 Förderung privater Maß-
nahmen zur energeti-
schen Modernisierung 
durch Beratung und Be-
gleitung der Eigentümer 

 Aktivierung von Drittmit-
teln zur Durchführung 
energetischer Moderni-
sierungsmaßnahmen 

 steuerliche Abschrei-
bung der Modernisie-
rungskosten zur finanzi-
ellen Entlastung für Pri-
vate ermöglichen 
 

 

Maßnahmenbeschreibung: 
Die Reduzierung des Energieverbrauchs und Steigerung der Energieeffizienz im Rahmen 
der energetischen Modernisierung von Gebäuden ist ein wichtiger und effektiver Schritt zur 
Entlastung von Klima und Umwelt von bei der konventionellen Erzeugung und Nutzung von 
Energie entstehenden Schadstoffen. 
Da bis auf wenige gemeindeeigene Objekte die Mehrzahl der im Untersuchungsgebiet ge-
legenen Gebäude in Privatbesitz ist, hat zur Förderung energetischer Modernisierungen der 
Fokus auf Beratung und Begleitung privater Gebäudeeigentümer bei der Ermittlung ihrer 
individuellen Einsparungs- bzw. Effizienzsteigerungspotenziale und der Unterstützung bei 
der Aktivierung notwendiger Drittmittel zur finanziellen Unterstützung zu liegen. 
Mit Erlass einer Sanierungssatzung nach § 142 BauGB für das Untersuchungsgebiet durch 
die Gemeinde bietet sich privaten Eigentümern zudem die Möglichkeit, die mit der Durch-
führung von Maßnahmen zur energetischen Modernisierung verbundenen Kosten steuerlich 
geltend zu machen, wodurch deren finanzielle Belastung erheblich gemindert werden kann. 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priori-

tät 
Zeitraum Kostenschätzung 

Erlass einer Sanie-
rungssatzung nach § 
142 BauGB 

1 ab 2023  

Komplexe energeti-
sche Modernisierung 
von Gebäuden –  
Ziel, Modernisierung 
40 % des Gebäudebe-
standes 

3 ab 2028 200.000 € 
Vorrang für Fachförderung 
KfW und steuerliche Förde-
rung auf Basis § 7 h EStG 
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D2: Durchführung vorbeugender Maßnahmen zum Klima- und Hochwasserschutz  
Zielstellung: 

 Schaffung von Retentionsflächen 
entlang der Wesenitz durch Maß-
nahmen zur Renaturierung i. V. m. 
Maßnahmen der Landestalsperren-
verwaltung 

 Erhöhung des Potenzials zur Versi-
ckerung von Niederschlägen durch 
Flächenentsiegelungen  

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Durch den Klimawandel ist auch für die Gemeinde Schmölln-Putzkau mit einem häufigeren 
Auftreten von Extremwetterereignissen wie Starkregen zu rechnen. In Verbindung mit der 
örtlichen Topografie ergibt sich daraus für das Untersuchungsgebiet ein gestiegenes Hoch-
wasserrisiko entlang der Wesenitz.  
Um Schäden im Hochwasserfall vorzubeugen und einen besseren Wasserabfluss zu ge-
währleisten, sollen im amtlich festgelegten Überschwemmungsgebiet gelegene Gebäude 
und andere störende bauliche Anlagen wo möglich zurückgebaut und Freiflächen renaturiert 
werden. 
Als vorbeugende Maßnahme des Hochwasserschutzes soll zudem die Möglichkeit der Ver-
sickerung von Niederschlagswasser vor Ort erweitert werden. Dazu sind bestehende Flä-
chenversiegelungen so weit wie möglich zu beseitigen oder ggf. durch wasserdurchlässi-
gere Materialien zu ersetzen. 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 
Flächenentsiegelung Innenhof 
ehemaliges Rittergut Putzkau im 
Bereich Lagerhalle (Bauhof) 

3 ab 2028 60.000 € 

Grünflächengestaltung entlang 
der Wesenitz 
 

3 ab 2028 75.000 € 

Rückbau baulicher Anlagen im 
Überschwemmungsbereich der 
Wesenitz 

3 ab 2028 100.000 € 
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E: Akzeptanz und Mitwirkung vor Ort steigern und fördern 

 
E1:  Einrichtung digitaler Beteiligungs- und Informationsplattform 

 
Maßnahmenbeschreibung: 
Zur Erreichung der in den Punkten A bis D beschriebenen Zielsetzungen und Umsetzung 
der hierfür notwendigen Maßnahmen ist die aktive Unterstützung bzw. Mitwirkungsbereit-
schaft der im Untersuchungsgebiet ansässigen Bevölkerung erforderlich. Dazu bedarf es 
wiederum einer möglichst hohen Akzeptanz der angestrebten Ziele und Maßnahmen sowie 
daraus resultierender Folgen für Anwohner, Vereine, Gewerbetreibende etc. 
Hierzu bietet sich die Einrichtung einer digitalen Beteiligungsplattform an. Über die darüber 
zur Verfügung stehenden Beteiligungs- und Informationsformate können Betroffene und In-
teressierte direkt einbezogen und die einzelnen Prozesse und Ergebnisse interaktiv und 
bürgernah vermittelt werden. 
Einzelmaßnahmen: 
Bezeichnung Priorität Zeitraum Kostenschätzung 

Einrichtung digitaler Beteili-
gungs- und Informationsplattform 

2 ab 2023 15.000 € 

 

Die Sanierungsziele sind in Plan 4 dargestellt. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele vorge-
sehen Einzelmaßnahmen sind in der als Anlage 3 beigefügten Maßnahmenplanung zusam-
mengefasst.  
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7.2 Ziele und Maßnahmen zur energetischen Quartiersentwicklung 

Die nachfolgende Potenzialermittlung und Szenarienbetrachtung zur Energieeinsparung im 
Untersuchungsgebiet richtet ihren Betrachtungsschwerpunkt auf die Handlungsfelder Ge-
bäude (energetische Modernisierung), erneuerbarer Energien, Straßenbeleuchtung und Mo-
bilität. Zielsetzungen für das Untersuchungsgebiet sind: 

 eine mittelfristige (bis 2030) Energieeinsparung von 30 %, 

 davon soll mit 80 % der Hauptanteil beim Heizenergiebedarf der im Untersuchungsge-
biet gelegenen Wohngebäude erzielt werden, 

 die Sektoren Gemeinbedarf und Mobilität tragen mit einer Einsparung von 10 % des 
Gesamtbedarfs bei, 

 langfristig (bis 2050) soll der Heizenergiebedarf für Gebäude auf „Passivhausni-
veau“ reduziert werden. 

Energetische Gebäudemodernisierung 

Durch Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung, wie einer verbesserten Wär-
medämmung der Gebäudehülle und den Einsatz effizienter Haustechnik, kann eine deutliche 
Senkung des Wärmebedarfs in Gebäuden erreicht werden. Die Potenziale sind jedoch abhän-
gig vom bereits bestehenden Modernisierungsstand eines Gebäudes, den technischen Mög-
lichkeiten sowie der Wirtschaftlichkeit der Maßnahme. 

Beratungskonzept 

Auf Grundlage des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sind für Gebäude bei Verkauf 
oder Vermietung Energieausweise vorzulegen. Darin werden die baulichen und energetischen 
Gegebenheiten dargestellt und mögliche Maßnahmen zur Modernisierung vorgeschlagen. Die 
Maßnahmen geben meist die Forderungen des GEG wieder und sind in der Regel überzogen. 

Gerade im historischen Baubestand können mit einer klugen Herangehensweise Kosten und 
Ressourcen eingespart werden. Hier kann der Energieberater für Baudenkmale als „Ex-
perte“ im Sinne einer nachhaltigen Instandsetzung/Modernisierung sowohl dem Eigentümer, 
der Kommune und dem Steuerzahler in erheblichem Maße Kosten vermeiden (Abb. 27). 

Mithilfe eines auf einer individuellen Beratung begründeten Gutachtens soll dem Eigentümer 
die optimale Gesamtlösung für seine Immobilie vorgestellt werden. Die Erstberatung soll im 
Rahmen der Städtebauförderung als vorbereitende Maßnahme durchgeführt werden, um die 
Eigentümer optimal zu unterstützen und das Potenzial für energetische Modernisierungen zu 
aktivieren. 

 

Abb. 27: Beratungskonzept 
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Sanierungsmanagement 

Das vorliegende Quartierskonzept wird u. a. mit Mitteln des KfW-Programms 432 finanziert. 
Über das Programm ist auch die Einrichtung eines Sanierungsmanagements für einen Zeit-
raum bis zu fünf Jahre förderfähig. Dem Management kommt die Aufgabe zu, die Maßnahmen 
des Konzepts umzusetzen bzw. die Akteure bei deren Umsetzung zu unterstützen.  

Vor allem die privaten Akteure sollen somit zum energetischen Handeln motiviert werden, was 
erfahrungsgemäß kompliziert und mit erheblichem Aufwand verknüpft ist. Das ist in der Regel 
von Gemeindeverwaltungen, neben den bestehenden Pflichtaufgaben, kaum zu leisten. Aus 
diesem Hintergrund ist die Einrichtung eines Sanierungsmanagements für das Untersu-
chungsgebiet zu empfehlen. 

Dem Sanierungsmanagement kommt eine zentrale Verantwortung für die Umsetzung der im 
Konzept erarbeiteten Maßnahmen zu. Es soll mit den Kernkompetenzen in den Bereichen 
energetische Gebäudesanierung, städtebauliche Entwicklungen und Baurecht, energetische 
Förderprogramme, Öffentlichkeitsarbeit und Koordination und mit fundierten Ortskenntnissen 
Anlauf- und Beratungsstelle im Quartier sein. 

Referenzobjekt 

Anhand eines Beispiels soll dargestellt werden, welche Effekte mit einer energetischen Mo-
dernisierung zu erwarten sind. Hierzu wurde ein für das Quartier typisches Wohnhaus auf der 
Neukircher Straße ausgewählt. Das zwischen 1919 und 1948 errichtete zweigeschossige Ein-
familienhaus mit einer Nutzfläche von 123 m² wird als Wohnhaus genutzt und wurde bisher 
keiner energetischen Modernisierung unterzogen. 

Neben dem IST-Zustand werden zwei Modernisierungspakete vorgeschlagen. Mit Paket 1 
„konventionell“ kann der Primärenergiebedarf bereits auf rd. die Hälfte gesenkt werden. Mit 
Paket 2 „zukunftsweisend“ reduziert sich der Wert von 314 auf 73 kWh/m²a auf ca. 25 %. Als 
Maßnahmen werden Dachsparrendämmung, Innenwanddämmung, Fenstertausch und Kel-
lerdämmung sowie der Einsatz von Gas-Brennwertkesseln in Verbindung mit einer thermi-
schen Solaranlage und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorgeschlagen. 

Die dargestellten Modernisierungsvorschläge und Einsparpotentiale sind formal auf andere 
historische Gebäude, auch denkmalgeschützte Altbauten übertragbar, wobei eine direkte Ver-
gleichbarkeit aufgrund der sehr unterschiedlichen Bausubstanz im Quartier nur für einzelne 
Gebäude zutrifft. Die Kosten für die energetischen Maßnahmen sind derzeit nicht seriös anzu-
geben. Deshalb wird zwingend eine entsprechende Beratung vorgeschlagen. Kostenlose Erst-
beratungen sind über die Gemeinde/Sanierungsmanager angedacht. Bei Inanspruchnahme 
von Förderprogrammen (KfW, BEG) können zudem aufgrund von Zuschüssen die Moderni-
sierungskosten verringert werden. 
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Tab. 8: Gebäude aus Deutscher Gebäudetypologie 
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7.3 Finanzierung 

7.3.1 Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 

Zur Umsetzung der für das Untersuchungsgebiet gesetzten Sanierungsziele ( Kap. 7.1) sind 
komplexe städtebauliche Maßnahmen notwendig. Die Gemeinde Schmölln-Putzkau strebt 
deshalb die Aufnahme des Untersuchungsgebietes in ein Programm der Städtebauförderung 
für das Programmjahr 2023 an. Das Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung 
der Stadt- und Ortskerne“ (LZP) weist hierfür die beste Eignung auf, da dieses mit seiner 
Schwerpunktsetzung in der Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und dem Erhalt von Stadt- 
und Ortskernen, der Profilierung und Standortaufwertung sowie dem Erhalt und der Förderung 
der Nutzungsvielfalt baulicher Infrastrukturen einen hohen Deckungsgrad mit den übergeord-
neten Zielen der Gemeinde zur Entwicklung des historischen Ortskern Putzkau besitzt. 

Nach Festlegung eines Fördergebietes strebt die Gemeinde Schmölln-Putzkau die Aufnahme 
dieser in das LZP-Programm an. Die hier bereitgestellten Mittel von Bund und Land sollen zur 
Umsetzung der in der Maßnahme- und Umsetzungsplanung aufgeführten kommunalen Maß-
nahmen eingesetzt werden. Die Förderung erfolgt bis zu einer Höhe von 66 2/3 % der als 
förderfähig anerkannten Kosten. 

Eine Programmaufnahme würde die Gemeinde damit in die Lage versetzen, trotz ihrer ange-
spannten Haushaltslage dringend erforderliche Investitionen in die bedarfsgerechte Entwick-
lung der im Untersuchungsgebiet befindlichen Gemeinbedarfseinrichtungen und Infrastruktu-
ren vorzunehmen. 

7.3.2 Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

Die KfW fördert neben Maßnahmen zur energetischen Stadtsanierung auch private Maßnah-
men zur Steigerung der Energieeffizienz bei Bestandsgebäuden. Die nachfolgende Grafik bie-
tet einen Überblick über die verschiedenen KfW-Programme zur Unterstützung energetischer 
Sanierungsmaßnahmen. 

 

 
  

Abb. 28: KfW-Programme für energetische Sanierung 
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7.3.3 Bundesförderung energieeffizienter Gebäude (BEG) 

Die „Bundesförderung energieeffizienter Gebäude“ (BEG) fasst bestehende Programme zur 
Förderung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien im Gebäudebereich zusammen 
und unterstützt u. a. den Einsatz neuer oder die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 
Maßnahmen an der Gebäudehülle und den Einsatz optimierter Anlagentechnik. In nachfolgen-
der Übersicht sind Förderfelder und mögliche Zuschusshöhen dargestellt. 

7.3.4 Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Das BAFA bietet die Förderung der „Vor-Ort-Beratung“ für Wohngebäudeeigentümer mit Ein-
bindung eines Energieberaters im Vorfeld von Sanierungsmaßnahmen an. So werden derzeit 
bis 80 % des zuwendungsfähigen Beraterhonorars (max. 1.300 €) bei Ein- und Zweifamilien-
häusern und Wohnhäusern mit mindestens drei Wohnungen bis 1.700 € bezuschusst. 

Die Liste der genannten Förderinstrumente ist keinesfalls vollständig und unterliegt außerdem 
meist jährlichen Änderungen. Dem Sanierungsmanagement kommt daher die Aufgabe zu, in 
Beratungen und mittels Öffentlichkeitsarbeit über aktuelle Förderprogramme aufzuklären und 
für das jeweilige Vorhaben passende Förderkombinationen darzulegen. 

7.3.5 Steuerliche Absetzbarkeit von Herstellungskosten in Sanierungsgebieten 

Wie bereits erläutert, strebt die Gemeinde Schmölln-Putzkau für das Untersuchungsgebiet die 
Festlegung als Sanierungsgebiet mittels Beschluss einer Sanierungssatzung nach § 142 
BauGB an ( Kap. 1.2). Die räumliche Festlegung als Sanierungsgebiet ist grundlegende Vo-
raussetzung für die Aufnahme der Gemeinde in ein Programm der Städtebauförderung. 

Die Festlegung eines Sanierungsgebietes versetzt private Grundstückseigentümer im Gebiet 
darüber hinaus in die Lage, die ihnen bei der Durchführung von Maßnahmen zur Instandset-
zung oder Modernisierung entstandenen Aufwendungen steuerlich geltend zu machen. Dies 
geschieht mittels Ausstellung einer Bescheinigung nach §§ 7h, 10f, 11a EStG durch die Ge-
meinde nach Abschluss der Maßnahmen. Die Ausstellung der Bescheinigung erfolgt jedoch 
nur dann, wenn die durchgeführten Maßnahmen mit den für das Gebiet festgelegten Zielen 
und Zwecken der Sanierung übereinstimmen. 

Abb. 29: Förderfelder BEG 
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Der Grundstückseigentümer kann mit der Bescheinigung die ihm bei der Instandsetzung und 
Modernisierung seines Objekts entstandenen Aufwendungen gegenüber dem Finanzamt steu-
erlich geltend machen. Ob die geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich anerkannt wer-
den, liegt jedoch im Ermessen des Finanzamtes. Es besteht kein Anspruch auf Anerkennung. 

8.  Empfehlungen zur Vorbereitung einer Sanierungs-
maßnahme und deren Durchführung 

8.1 Abgrenzung und Festlegung des Sanierungsgebietes 

Gemäß § 142 Abs. 1 BauGB ist ein Sanierungsgebiet so zu begrenzen, dass sich die Sanie-
rung zweckmäßig durchführen lässt. Ergänzend hierzu verlangen die Bestimmungen des § 
136 BauGB eine einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung der Sanierungsmaß-
nahme. An die einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung der Sanierungsmaßnahme 
werden folgende Bedingungen geknüpft: 

 Nachweis des Vorhandenseins städtebaulicher Missstände 

 Mitwirkungsbereitschaft der Betroffenen 

 Darlegung der städtebaulichen Zielsetzung 

 Finanzierbarkeit der Maßnahmen. 

Die städtebaulichen Missstände (Funktions- und Subtanzmängel) wurden, ebenso wie die zu 
verfolgenden städtebaulichen Zielsetzungen vorstehend aufgezeigt. Aus der Beteiligung der 
Eigentümer hat sich eine ausreichende Mitwirkungsbereitschaft für die Erreichung der ange-
strebten Zielsetzungen ergeben. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen wurde für die Re-
alisierung der nach diesem Konzept und dem Gemeindeentwicklungskonzept angestrebten 
Sanierungsmaßnahmen eine Kosten- und Finanzierungsübersicht erarbeitet. Aus dieser 
wurde der für die städtebauliche und energetische Erneuerung erforderliche Förderrahmen 
abgeleitet. 

Das Untersuchungsgebiet weist eine Fläche von rd. 45 ha auf. Eine Veränderung der Gebiets-
abgrenzung erscheint nach dem Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen nicht sinnvoll 
zu sein, da die festgestellten Missstände und Mängel im privaten und öffentlichen Bereich 
nahezu gleichmäßig über das gesamte Gebiet verteilt sind. 

Das so abgegrenzte Sanierungsgebiet hat den Vorteil, dass mit den Sanierungsmaßnahmen 
entsprechend der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer und den im Eigentum der Kommune 
befindlichen Flächen gleichzeitig an mehreren Stellen begonnen werden kann. Bei dem zu 
Bewilligung beantragten Förderrahmen von rd. 7,85 Mio. € ist hinsichtlich des Mitteleinsatzes 
zu berücksichtigen, dass nicht alle städtebaulichen Missstände und Mängel abschließend be-
hoben werden können, sondern dass es darauf ankommt, die weitere eigenständige Entwick-
lung und Regeneration des Gebietes durch geeignete Maßnahmen/Prioritäten wieder in Gang 
zu setzen. 

Es wird davon ausgegangen, dass die innerhalb des zukünftig förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebietes „Am Viadukt - Ortskern Putzkau“ vorgesehenen Maßnahmen mit dem bean-
tragten Förderrahmen und der Ausbildung von Prioritäten zügig begonnen werden können. 
Um ein ggf. bestehendes Defizit zwischen benötigtem und bewilligtem Förderrahmen auszu-
gleichen, ist mittelfristig eine Aufstockung des Förderrahmens zu beantragen. Ergänzend dazu 
wird der Einsatz von Fördermitteln aus anderen Programmen sowie steuerliche Vergünstigun-
gen zur weiteren Finanzierung fortlaufend und im Einzelfall geprüft. 
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Der Satzungsbeschluss zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes ist möglichst zeit-
nah zu fassen, um die Durchführung der Sanierungsmaßnahme und die Verwendung der be-
antragten Städtebaufördermittel nach Bewilligung rechtssicher umsetzen zu können. Im wei-
teren Verfahren sind dann die Betroffenen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, mittels Einzel-
gesprächen und Informationsveranstaltungen über die Sanierungsabsichten und das Sanie-
rungsverfahren weiter zu unterrichten, um die bestehende Akzeptanz und Mitwirkungsbereit-
schaft in der Bevölkerung und bei den Beteiligten weiter zu verbessern. 

Plan 5 zeigt den Abgrenzungsvorschlag für das geplante Sanierungsgebiet. Dieser ist de-
ckungsgleich mit dem Untersuchungsgebiet. 
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8.2 Durchführungsfrist für die Sanierung 

Der Gemeinderat hat gemäß § 142 Abs. 3 BauGB die Durchführungsfrist für die Sanierungs-
maßnahme festzulegen. Diese kann nach den Regelungen des BauGB bis zu 15 Jahre betra-
gen. 

Bei Aufnahme der Sanierungsmaßnahme in ein Programm der Städtebauförderung beträgt 
der Bewilligungszeitraum derzeit 15 Jahre. Die Programmaufnahme erfolgt rückwirkend zum 
Ende des Programmjahres, für das eine Programmaufnahme beantragt wurde. 

Bei der festzulegenden Durchführungsfrist sollte somit ein Zeitraum von mindestens 15 Jahren 
beschlossen werden. Das Ende der Durchführungsfrist sollte derzeit auf den 31.12.2038 fest-
gelegt werden. 

Kann die Sanierung  - wider erwartend - nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann 
diese ggf. durch einen weiteren Beschluss des Gemeinderates verlängert werden. 

8.3 Entscheidung über das anzuwendende Sanierungsverfahrens 

Mit der förmlichen Festlegung finden im Sanierungsgebiet besondere bodenrechtliche Bestim-
mungen Anwendung, wobei der Kommune nach Maßgabe des § 142 Abs. 4 BauGB zur Durch-
führung städtebaulicher Maßnahmen 

 das Sanierungsverfahren unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
Vorschriften der §§ 152 bis 156a BauGB  - „klassisches Sanierungsverfahren“ - 
oder 

 das „vereinfachte Sanierungsverfahren“ unter Ausschluss dieser Vorschriften 

zur Verfügung steht. 

Die Entscheidung, welches Verfahren für ein Sanierungsgebiet jeweils zu wählen ist, d. h. ob 
die Sanierung im „klassischen Verfahren“ oder im „vereinfachten Verfahren“ durchzuführen ist, 
muss aufgrund der Beurteilung der vorgefundenen städtebaulichen Situation und des sich ab-
zeichnenden Sanierungskonzepts getroffen werden. 

Maßstab für die Entscheidung der Gemeinde ist die Erforderlichkeit der „besonderen sanie-
rungsrechtlichen Vorschriften“ (§§ 152 bis 156a BauGB). 
Liegen die Voraussetzungen zum Ausschluss der §§ 152 bis 156a BauGB vor, ist die Ge-
meinde gemäß „142 Abs. 4 BauGB zur Anwendung des „vereinfachten Verfahrens“ verpflichtet. 
Neben den allgemeinen städtebaulichen Vorschriften kommen sowohl im „vereinfachten Ver-
fahren“ als auch im „klassischen Verfahren“ folgende sanierungsrechtlichen Vorschriften zur 
Anwendung: 

 § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allgemeine Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstü-
cken im Sanierungsgebiet, 

 § 88 S. 2 BauGB über die Enteignung aus zwingenden städtebaulichen Gründen, 

 §§ 144 und 145 BauGB über die Genehmigung von Vorhaben, Teilungen, und Rechts-
vorgängen, soweit die Anwendung dieser Vorschriften im vereinfachten Sanierungs-
verfahren nicht ausgeschlossen wird, 

 §§ 180 und 181 BauGB über den Sozialplan und den Härteausgleich, 

 §§ 182 bis 186 BauGB über die Aufhebung/Verlängerung von Miet- und Pachtverhält-
nissen. 
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„Klassisches“ Verfahren 

Sanierungsmaßnahmen unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschrif-
ten der §§ 152 bis 156a BauGB sind dadurch gekennzeichnet, dass neben der Anwendung 
der vorgenannten sanierungsrechtlichen Vorschriften ein Erfordernis für die Anwendung der 
„besonderen“ sanierungsrechtlichen Vorschriften besteht (§ 142 Abs. 4 BauGB). 
Diese Vorschriften der „“ 152 bis 156a BauGB werden als sogenannte „bodenpolitische Kon-
zeption des Sanierungsrechtes“ bezeichnet und sollen bewirken, dass Bodenwertsteigerun-
gen im Sanierungsgebiet, die durch die Aussicht auf Sanierung, ihre Vorbereitung oder Durch-
führung entstehen, zur Finanzierung der Sanierungskosten herangezogen werden. Insbeson-
dere zu erwähnen sind: 

 die Nichtberücksichtigung sanierungsbedingter Grundstückswerterhöhungen bei der 
Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen (§ 153 Abs. 1 BauGB), 

 die Preisprüfung, d. h. keine Genehmigung eines Kaufvertrages (§ 144 BauGB), wenn 
der Kaufpreis über den Anfangswert der Sanierung hinaus geht (§ 153 Abs. 2 BauGB), 

 die Vorschrift, dass die Gemeinde beim Erwerb eines Grundstückes, das unter die Ver-
äußerungspflicht nach §§ 89 bzw. 159 Abs. 3 BauGB fällt, nur zum Neuordnungswert 
veräußern darf (§ 153 Abs. 4 BauGB), 

 die Bemessung der Einwurfs- und Zuteilungswerte in der Sanierungsumlegung (§ 153 
Abs. 5 BauGB), 

 die Erhebung von Ausgleichsbeträgen beim Abschluss der Sanierung (§ 154 ff. 
BauGB). Dafür entfällt die Beitragsverpflichtung nach § 127 BauGB (Erschließungsbei-
trag), 

 die sogenannte „Bagatell-Klausel“ für die Festsetzung von Ausgleichsbeträgen („155 
Abs. 3 BauGB), 

 die Vorschrift, dass - falls nach Durchführung der Sanierungsmaßnahme die erzielten 
Einnahmen über den getätigten Ausgaben liegen - der Überschuss auf die Eigentümer 
der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke zu verteilen ist (§ 156a BauGB). 

„Vereinfachtes“ Verfahren 

Ist für die zügige Durchführung der geplanten Sanierung die Anwendung der besonderen sa-
nierungsrechtlichen Vorschriften der „“ 152 bis 156a BauGB nicht erforderlich und wird die 
Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert, ist die Sanierung gemäß § 142 Abs. 
4 BauGB im „vereinfachten Verfahren“ durchzuführen. 
Das heißt mit anderen Worten, es erfolgt 

 keine Abschöpfung sanierungsbedingter Bodenwerterhöhung. Dafür gilt aber das all-
gemeine Erschließungsbeitragsrecht nach § 127 ff. BauGB, 

 keine Limitierung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, 

 keine Preiskontrolle. 

Sind die Voraussetzungen für eine Sanierungsdurchführung im „vereinfachten Verfahren“ ge-
geben, so stehen der Gemeinde hinsichtlich des Einsatzes der Verfügungs- und Verände-
rungssperre folgende weitere Entscheidungsmöglichkeiten offen: 

 Bestimmt die Gemeinde in der Sanierungssatzung - neben der Anordnung des „ver-
einfachten Verfahrens“ - nichts Weiteres, findet die Genehmigungspflicht nach § 144 
BauGB Anwendung. In diesem Fall ist wegen der Verfügungssperre nach § 144 Abs. 
2 BauGB ein Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 BauGB) einzutragen. 

Die Gemeinde kann in der Sanierungssatzung jedoch auch bestimmen, dass 
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 nur § 144 Abs. 2 BauGB (Veränderungssperre, Teilungsgenehmigung, Genehmigung 
von Miet- und Pachtverhältnissen) anzuwenden ist. Die Verfügungssperre des § 144 
Abs. 2 BauGB wird damit ausgeschlossen, daher bedarf es in diesem Fall auch nicht 
der Eintragung eines Sanierungsvermerkes (§ 143 Abs. 2 BauGB) in das Grundbuch; 

 nur § 144 Abs. 2 BauGB (Verfügungssperre) anzuwenden ist, in diesem Fall unterliegt 
insbesondere die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks der gemeindli-
chen Genehmigung; 

 die Verfügungs- und Veränderungssperre nach § 144 BauGB keine Anwendung findet. 

Diese Darstellung macht deutlich, dass die Gemeinde auch im „vereinfachten Verfahren“ ein 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Sanierungsmaßnahme abgestuftes Instrumentarium zur 
Verfügung hat. 

Entscheidung über das anzuwendende Sanierungsverfahren 

Wie oben bereits dargelegt, muss die Kommune die Entscheidung, ob die Sanierung im „ver-
einfachten“ oder im „klassischen“ Verfahren durchzuführen ist, aufgrund der Beurteilung der 
vorgefundenen städtebaulichen Situation und des sich abzeichnenden Sanierungskonzeptes 
treffen. 

Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156a 
BauGB ist nach § 142 Abs.4 HS. 1 BauGB in der Sanierungssatzung auszuschließen, wenn 

 die Anwendung für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist und 

 die Durchführung der Sanierung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird. 

Maßstab für die Entscheidung bezüglich der Verfahrenswahl ist somit die Erforderlichkeit der 
„besonderen“ sanierungsrechtlichen Vorschriften (§§ 152 bis 156a BauGB), wobei insbeson-
dere die Beurteilung der Frage der sanierungsbedingten Wertsteigerungen von Grundstücken 
von ausschlaggebender Bedeutung ist. 

Es ist zum einen zu prüfen, ob die Gefahr besteht, dass bereits durch die Sanierungsabsicht 
Bodenwertsteigerungen ausgelöst werden, die dann insbesondere den erforderlichen Grund-
erwerb für die geplanten Neuordnungsmaßnahmen beeinträchtigen könnten. 

Zum anderen ist die Anwendung der §§ 152 bis 156a BauGB im Hinblick auf die Erhebung 
von Ausgleichsbeträgen zur Mitfinanzierung der Sanierung, also die Erfassung der sanie-
rungsbedingten Bodenwertsteigerungen, von rechtlicher Bedeutung. 

Die Schwerpunkte der geplanten Sanierung sind bereits skizziert; diese sind zusammenge-
fasst im Wesentlichen: 

 Beseitigung der vorhandenen Substanz- und Funktionsmängel, 

 die Entwicklung von Freiräumen, 

 der Erhalt und die Weiterentwicklung von Gemeinbedarfsstrukturen, 

 die Instandsetzung und Modernisierung privater Gebäude 

Es ist somit festzuhalten, dass die Kommune neben den bereits in ihrem Eigentum befindli-
chen Grundstücksflächen weder für Neuordnungs- noch für Erschließungsmaßnahmen wei-
tere Grundstücke zwingend hinzuerwerben muss. Aus diesem Grund wird keine Notwendigkeit 
für die Anwendung des besonderen bodenpolitischen Instrumentariums des Baugesetzbuches 
gesehen (§ 153 BauGB – Erwerb zum sanierungsbeeinflussten Grundstückswert). 

Die im Gemeindeentwicklungskonzept im Bereich der privaten Grundstücke vorgesehenen 
Maßnahmen sind grundsätzlich auch heute bereits im Zuge des Baurechtsverfahrens möglich 
und werden ausschließlich auf privater Basis erfolgen. Eine sanierungsbedingte Wertsteige-
rung dieser Grundstücke kann somit ausgeschlossen werden. 
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Zwar wird die längerfristige Entwicklung der Bodenpreise im Untersuchungsgebiet, wie in 
Kerngebieten/innerörtlichen Gebieten auch, allein schon aufgrund des immer knapper wer-
denden Angebotes an Grundstücken (in zentraler Lage) weiter fortschreiten. Gerade darin liegt 
jedoch insbesondere im privaten Bereich die Chance für eine im Wesentlichen aus eigener 
Kraft stattfindenden städtebaulichen Weiterentwicklung, insbesondere auf den heute unterge-
nutzten Flächen. Da diese Form der Wertsteigerung jedenfalls nicht als im Sinne von § 154 
BauGB „durch die Sanierung bedingt“ anzusehen ist, ist die Anwendung dieser Vorschrift im 
Hinblick auf die Möglichkeit der Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur teilweisen Finanzierung 
der Erneuerungsmaßnahme ebenfalls ohne Bedeutung. 

Es wird deshalb empfohlen, die Sanierungsmaßnahme „Am Viadukt - Ortskern Putz-
kau“ im vereinfachten Sanierungsverfahren durchzuführen und hierzu die Anwendung 
der §§ 152 bis 156a BauGB in der Sanierungssatzung auszuschließen. 

Die Frage nach dem vollständigen oder teilweisen Ausschluss der Genehmigungspflicht nach 
§ 144 BauGB ist letztlich danach zu beantworten, ob die zwischen dem allgemeinen oder be-
sonderen Städtebaurecht bestehenden Unterschiede für die Durchführung der Sanierungs-
maßnahme entscheidungserheblich sein könnten. 

Für die Anwendung des § 144 Abs. 1 BauGB spricht allein schon die in dieser Vorschrift ent-
haltene sanierungsrechtliche Veränderungssperre. Gegenüber der Veränderungssperre nach 
§ 14 BauGB ist sie z. B. zur Vermeidung unerwünschter baulicher Veränderungen (Gestalt / 
Nutzung) im Sanierungsgebiet besonders praxisrelevant. 

Das Sanierungsrecht kennt die verfahrensmäßigen und zeitlichen sowie die Entschädigungs-
rechtlichen Einengungen der Veränderungssperre des § 14 BauGB nicht. Maßstab für die Er-
teilung der Genehmigung ist allein das örtliche Sanierungskonzept, sodass die sanierungs-
rechtliche Veränderungssperre auch flexibler als die planungsrechtliche Veränderungssperre 
ist. 

Anlass und Ziel einer sanierungsrechtlichen Veränderungssperre ist darüber hinaus nicht – 
wie bei § 14 BauGB – die Sicherung eines aufzustellenden Bebauungsplanes, sondern die 
Verwirklichung eines Sanierungskonzeptes, was eine beabsichtigte und zu sichernde Bauleit-
planung (z. B. für Teilgebiete) einschließen kann, aber nicht notwendigerweise voraussetzt. 

Wenn die Genehmigungspflicht von rechtsgeschäftlichen Grundstücksveräußerungen gemäß 
§ 144 Abs. 2 BauGB hauptsächlich in Verbindung mit der im vereinfachten Verfahren nicht 
anzuwendenden „Preisprüfung“ des § 153 Abs. 2 BauGB zu sehen ist, so hat sie doch auch 
ohne die Preisprüfung ihre Bedeutung zur Sicherung der Sanierungsziele im vereinfachten 
Verfahren. 

Dies ergibt sich bereits daraus, dass Grundstücksveräußerungen auch außerhalb einer Bo-
denordnung dem Sanierungszweck zuwiderlaufen können, wenn z. B. die mit dem Erwerb 
eines Grundstückes erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmög-
lich machen, wesentlich erschweren oder dem Sanierungszweck zuwiderlaufen würde. 

Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme „x1“ mit der vollen Genehmigungspflicht nach § 
144 BauGB erscheint daher sinnvoll. 

Auch wenn die Verfügungssperre des § 144 Abs. 2 BauGB möglicherweise keine besondere 
Bedeutung bei der Sanierungsdurchführung erlangen wird, sollte doch vorläufig nicht auf sie 
verzichtet werden. 

Stellt sich im Laufe der Sanierungsdurchführung heraus, dass im Rahmen der Anwendung der 
§§ 144 Abs.1 und 2 BauGB „zu viel“ bodenrechtliche Steuerungsmöglichkeiten bestehen, so 
bleibt – neben der in § 144 Abs. 3 BauGB geregelten Vorweggenehmigung für bestimmte 
Genehmigungstatbestände – die Möglichkeit einer Änderung der Sanierungssatzung unbe-
rührt. 
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Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kriterien wird empfohlen, bei der Entschei-
dung über die Anwendung des vereinfachten Verfahrens die Genehmigungspflicht ge-
mäß § 144 BauGB weder vollständig noch teilweise auszuschließen. 
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9.  Kosten- und Finanzierungsübersicht 

In der als Anlage 4 beiliegenden Kosten- und Finanzierungsübersicht wurden auf der Basis 
der vorliegenden Untersuchungen und des erarbeiteten integrierten städtebaulichen Quar-
tierskonzepts aufgrund von Erfahrungswerten Kostenansätze für die Sanierung des Untersu-
chungsgebietes aufgenommen. 

Es wurden alle derzeit einschätzbaren Aufwendungen und Einnahmen ermittelt. Die tatsächli-
chen Kosten und Förderobergrenzen können erst vor Durchführung der Einzelmaßnahmen 
exakt ermittelt werden. 

In der Kosten- und Finanzierungsübersicht sind die förderfähigen Ausgaben eingestellt. Ins-
gesamt ergibt sich bei einem sparsamen Einsatz von Mitteln für die Durchführung der Sanie-
rung im Untersuchungsgebiet, nach Abzug der sanierungsbedingten Einnahmen, ein voraus-
sichtlich erforderlicher Förderrahmen von rd. 7,85 Mio. €. 
Bei der Sanierungsdurchführung ist zu beachten, dass die Gemeinde neben dem Eigenanteil 
von 33 1/3 % des Förderrahmens von derzeit rd. 2,62 Mio. € auch die ggf. nicht durch den 
Förderrahmen (zukünftige Erhöhungen vorbehalten) gedeckten sowie die nicht zuwendungs-
fähigen Eigenanteile bei eigenen Maßnahmen zu tragen hat. 

10.  Monitoring 

Fortschreibung der CO2-Bilanz 

Alle Datengrundlagen und Auswertungen werden in einer zentralen Tabelle zusammengefasst, 
welche durch die Gemeinde Schmölln-Putzkau laufend fortgeschrieben wird. Diese enthält u. 
a. relevante Gebäudedaten (ALKIS), energetische Daten der Deutschen Gebäudetypologie 
und damit verknüpfte grafische Darstellungen. Dieses Werkzeug ist grundsätzlich für die Fort-
schreibung der CO2-Bilanz des Quartiers vorbereitet und geeignet. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Zusammenführung, Aktualisierung und Er-
gänzung der unterschiedlichen Datengrundlagen sehr zeitaufwendig ist und gewisse Fach-
kenntnisse erfordert. Zur Entlastung der gegenwärtig personell schwach aufgestellten Ge-
meindeverwaltung, scheint eine Übertragung dieser Aufgabe an das angedachte Sanierungs-
management angebracht. Für die Zukunft ist sicher eine eher ganzheitliche Softwarelösung 
für das Monitoring aller kommunalen Energiethemen wünschenswert. 

Erfolgskontrolle 

Eine Erfolgskontrolle wird über die Fortschreibung der Umsetzungserfolge der im Kosten- und 
Finanzierungsplan dargestellten Einzelmaßnahmen gesichert. Darüber hinaus ist jährlich im 
Rahmen der Aktualisierung der Erfolge der CO2-Einsparung über das Sanierungsmanagement 
der Gemeinde ein aussagefähiger Sachbericht vorzulegen. 
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11.  Empfehlungen zum weiteren Verfahrensablauf 

Für die weitere Vorbereitung und Durchführung der Sanierung wird folgende Abwicklung für 
das Gebiet „Am Viadukt - Ortskern Putzkau“ vorgeschlagen: 

1. Behandlung des Ergebnisses der vorbereitenden Untersuchungen im Gemeinderat 
der Gemeinde Schmölln-Putzkau, insbesondere Zustimmung zum integrierten städ-
tebaulichen Quartierskonzept als Planungsleitlinie für die Sanierungsdurchführung. 

2. Beschluss des Gemeinderates über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebie-
tes als Satzung. 

3. Ortsübliche Bekanntmachung der Sanierungssatzung mit Hinweisen zum Durchfüh-
rungszeitraum. 

4. Mitteilung der rechtsverbindlichen Sanierungssatzung an das Grundbuchamt zur Ein-
tragung der Sanierungsvermerke in die Grundbücher der betroffenen Grundstücke. 

5. Förderung der privaten Mitwirkungsbereitschaft durch Öffentlichkeitsarbeit und allge-
meine Information über die Sanierungsabsichten (z. B. Sanierungsbroschüre, u. a.). 

Anlagen 

 



Anlage 1 

1 

 

Vorbereitende Untersuchung nach § 141 Abs. 1 BauGB für das Untersuchungsgebiet 

„Am Viadukt - Ortskern Putzkau“ 

Ergebnisse der Eigentümerbefragung 

Durchführungszeitraum: 17.01.2022 - 21.02.2022 

Teilnehmer: 64 (davon handschriftlich: 14, online: 50) 

 

Bebauung des Grundstücks 

Frage: 

Ist das benannte Grundstück mit einem oder mehreren Gebäuden bebaut? Wenn ja, wie viele 
Gebäude befinden sich auf dem Grundstück? 

Antwort: 

Ja 59 

Nein 3 

keine Antwort 1 
 

1 Gebäude 26 

2 Gebäude 22 

3 Gebäude 7 

4 Gebäude 1 

5 Gebäude 1 

Keine Antwort 7 
 

Frage: 

Wie schätzen Sie den Zustand des auf dem Grundstück befindlichen Hauptgebäudes ein? 

Antwort: 

Keine Mängel 14 

Geringe Mängel 26 

Bauliche Mängel 13 

Erhebliche/schwere bauliche Mängel 0 

Gebäude nicht nutzbar 1 

Keine Antwort 10 
 

Frage: 

Bitte geben Sie das Baujahr des Hauptgebäudes an (ggf. Schätzung) 

Antwort: 

> 1860 9 

1860 - 1918 20 

1919 - 1948 6 

1949 - 1990 7 
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1990 < 13 

Keine Antwort 9 
(Zur vereinfachten Darstellung wurden die einzelnen Antworten in Bauzeitgruppen zusammengefasst.) 

Frage: 

Wann wurden die nachstehenden Bauteile zuletzt modernisiert oder instandgesetzt? (Bitte geben Sie 
jeweils das Jahr an. Bei Teilerneuerung nur, wenn überwiegend) 

Antwort: 

Dächer instandgesetzt/modernisiert 44 

> 1991 6 

1991 - 2000 16 

2001 - 2010 9 

2011 - 2020 10 

2020 < 1 

Keine Antwort 2 
 

Fassaden instandgesetzt/modernisiert 37 

> 1991 2 

1991 - 2000 18 

2001 - 2010 3 

2011 - 2020 9 

2020 < 2 

Keine Antwort 3 
 

Fenster instandgesetzt/modernisiert 39 

> 1991 5 

1991 - 2000 17 

2001 - 2010 5 

2011 - 2020 8 

2020 < 2 

Keine Antwort 2 
 

Heizungsanlagen instandgesetzt/modernisiert 43 

> 1991 0 

1991 - 2000 23 

2001 - 2010 3 

2011 - 2020 14 

2020 < 2 

Keine Antwort 1 
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Sanitärinstallationen instandgesetzt/modernisiert 33 

> 1991 1 

1991 - 2000 16 

2001 - 2010 5 

2011 - 2020 7 

2020 < 3 

Keine Antwort 1 
 

Elektrik instandgesetzt/modernisiert 31 

> 1991 6 

1991 - 2000 11 

2001 - 2010 7 

2011 - 2020 3 

2020 < 2 

Keine Antwort 2 
(Zur vereinfachten Darstellung wurden die einzelnen Antworten in Bauzeitgruppen zusammengefasst.) 

Frage: 

Welches Heizsystem wird zur Versorgung des Hauptgebäudes mit Heizwärme und Warmwasser 
genutzt? 

Antwort: 

Kohle 4 

Gas 37 

Öl 2 

Holz 7 

Elektrisch 5 

Solar 4 

Wärmepumpe 7 

Kraft-Wärme-Kopplung 0 

Sonstige 5 
(Es waren Mehrfachnennungen möglich.) 

Frage: 

Liegt zum Hauptgebäude ein Energieausweis vor? 

Antwort: 

Ja 4 

Nein 46 

Keine Antwort 14 
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Beeinträchtigung des Grundstücks 

Frage: 

Wird die Qualität/Nutzung des Grundstücks durch irgendwelche Umstände beeinträchtigt? Wenn ja, 
durch was? 

Antwort: 

Ja 23 

Nein 34 

Keine Antwort 7 
 

Erschütterungen 9 

Geruch, Rauchgase 1 

Lärm 14 

Verschmutzung 3 

Vandalismus 0 

Sonstige 12 
(Es waren Mehrfachnennungen möglich.) 

Frage: 

Was ist die Quelle/Ursache der Beeinträchtigung(en)? 

Antwort: 

Straßenverkehr 16 

Bahnverkehr 2 

Gastronomie 0 

Landwirtschaft 1 

Sonstiges Gewerbe 1 

Sonstige 8 
(Es waren Mehrfachnennungen möglich.) 

Frage: 

Gibt es im Untersuchungsgebiet störende Mängel oder Missstände? 

Antwort: 

Fehlende öffentliche Stellplätze 3 

Fehlende private Stellplätze 1 

Fehlende Grünflächen 2 

Unattraktive Straßen- und Flächengestaltung 8 

Unzureichende/fehlende Radwege 10 

Unzureichende/fehlende Gehwege 22 

Mangelhafter Ausbau/Gestaltung der Ortsdurchfahrt  8 

Mangelhafte, unattraktive Bausubstanz 5 

Negativer Ruf im Umfeld 1 

Unattraktive Nachbarschaft 5 

Mangelhafte Internetanbindung 8 

Sonstige 6 
(Es waren Mehrfachnennungen möglich.) 
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Frage: 

Fehlen Einkaufs-/Versorgungsmöglichkeiten? Wenn ja, welche? 

Antwort: 

Ja 33 

Nein 14 

Keine Antwort 17 
 

Lebensmittel 28 

Drogerieartikel 9 

Arznei/Medikamente 1 

Bekleidung 1 

Finanzdienstleistungen 3 

Bau-/Gartenartikel 1 

Friseur 2 
(Die individuellen Antworten wurden in Angebotsgruppen zusammengefasst.) 

Frage: 

Wie schätzen Sie das Angebot an öffentlichen Einrichtungen, wie Kultureinrichtungen, Spielplätzen, 
Büchereien, Jugendräume etc. ein? Wenn mangelhaft, was fehlt? 

Antwort: 

Gut 10 

Mittel 24 

Mangelhaft 14 

Keine Antwort 16 
 

Gastronomie 1 

Kultur- und Veranstaltungsraum 4 

Räume für Kinder und Jugendliche 2 

Finanzdienstleistungen 2 

Bücherei 1 

Sport- und Spielflächen 5 

Postdienstleistungen 1 

(Fach-)Ärztliche Versorgung 1 

Barrierefreier Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln 1 
(Die individuellen Antworten wurden in Angebotsgruppen zusammengefasst.) 
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Nutzung und Nutzer des Grundstücks 

Frage: 

Wie wird das Grundstück zurzeit genutzt? 

Antwort: 

Wohnen 47 

Gewerbe 1 

Wohnen und Gewerbe 3 

Sonstige 8 

Keine Antwort 5 
 

Frage: 

Wie viele Wohneinheiten befinden sich auf dem Grundstück? 

Antwort: 

1 WE 34 

2 WE 14 

Keine Antwort 16 
 

Frage: 

Wie viele Wohneinheiten stehen derzeit leer? 

Antwort: 

0 WE 29 

1 WE 2 

2 WE 1 

Keine Antwort 32 
 

Frage: 

Wie viele Gewerbeeinheiten befinden sich auf dem Grundstück? 

Antwort: 

1 GE 3 

2 GE 1 

Keine Antwort 60 
 

Frage: 

Wie viele Gewerbeeinheiten stehen derzeit leer? 

Antwort: 

0 GE 3 

1 GE 0 

2 GE 1 
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Keine Antwort 60 
 

Frage: 

Wer nutzt die Wohneinheit(en) auf dem Grundstück? 

Antwort: 

Eigentümer 46 

Mieter 0 

Beide 2 

keine Angabe 16 
 

Frage: 

Alter und Anzahl der auf dem Grundstück lebenden Personen 

Antwort: 

Unter 6 Jahren 12 

6 - 14 Jahre 12 

15 - 24 Jahre 6 

25 - 39 Jahre 16 

40 - 64 Jahre 55 

65 Jahre und älter 39 
 

Frage: 

Beabsichtigen Sie in absehbarer Zeit aus dem Untersuchungsgebiet wegzuziehen? Wenn ja, warum? 

Antwort: 

Ja 0 

Nein 46 

Keine Angabe 18 
 

Aus beruflichen Gründen 0 

Weil die Wohnung nicht mehr den Ansprüchen genügt 0 

Weil das Wohnumfeld nicht mehr gefällt 0 

Sonstige Gründe 0 
 

Frage: 

Durch wen erfolgt die gewerbliche Nutzung des Grundstücks? 

Antwort: 

Eigentümer 3 

Mieter 0 

Pächter 0 

Keine Antwort 61 



Anlage 1 

8 

 

Frage: 

Welcher Art ist die gewerbliche Nutzung? 

Antwort: 

Handwerk/produzierendes Gewerbe 3 

Handel/Ladengeschäft 0 

Gastronomie/Gastgewerbe 1 

Land- und Forstwirtschaft (nur bei Haupterwerb) 0 

Sonstige Dienstleistungen 0 
 

Frage: 

Wie viele Personen sind im Gewerbe tätig? 

Antwort: 

Keine Antwort  
 

Frage: 

Wo auf dem Grundstück findet die gewerbliche Nutzung statt? 

Antwort: 

Hauptgebäude 2 

Nebengebäude 3 

Freiflächen 2 
 

Frage: 

Sind ausreichend Stellplätze für Mitarbeiter vorhanden? 

Antwort: 

Ja 1 

Nein 1 
 

Frage: 

Sind in den nächsten 8 Jahren Veränderungen innerhalb des Gewerbes geplant? Wenn ja, welcher 
Art? 

Antwort: 

Ja 1 

Nein 1 
 

Modernisierung 1 

Betriebserweiterung 0 

Betriebsverlagerung/-aufgabe 0 

Betriebsübergabe 0 
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Sonstige 0 
 

Frage: 

Ist die Betriebsübergabe gesichert? Wenn ja, durch wen? Wenn nein, warum? 

Antwort: 

Ja 0 

Nein 0 
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Mitwirkung an der Sanierung 

Frage: 

Sind Sie bereit, mit ihrem Grundstück an der Sanierung des Untersuchungsgebietes mitzuwirken? 

Antwort: 

Ja 13 

Bedingt 13 

Nein 15 

Keine Angabe 23 
 

Frage: 

Welche Maßnahmen beabsichtigen Sie auf ihrem Grundstück durchzuführen? 

Antwort: 

Umfassende Modernisierung   3 

Teilsanierung einzelner Bauteile 4 

Energetische Verbesserung (Heizung, Wärmedämmung) 7 

Barrierefreier/altersgerechter Umbau 2 

Umnutzung von Gewerbeeinheiten zu Wohnungen 0 

Umnutzung von Wohnungen zu Gewerbeeinheiten 0 

Bau von Garagen oder Stellplätzen 1 

Veräußerung des Grundstücks an Dritte 0 

Übergabe des Grundstücks an Kinder 1 

Abbruch des Hauptgebäudes ohne anschließende Neubebauung 1 

Abbruch des Hauptgebäudes mit anschließender Neubebauung 1 

Sonstige 4 
(Es waren Mehrfachnennungen möglich.) 

Frage: 

Wenn Teilsanierung, welche Bauteile sollen saniert werden? 

Antwort: 

Dach/Dachboden 3 

Heizungsanlage 1 

Fassade 1 

Fenster 2 

Dämmung 1 

Elektronik 1 

Solaranlage 1 

Treppenhaus 1 
 

Frage: 

Werden hierfür Fördermittel benötigt? 
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Antwort: 

Ja 9 

Nein 1 
 



Anlage 2 

 

Vorbereitende Untersuchung nach § 141 Abs. 1 BauGB für das Untersuchungsgebiet 

„Am Viadukt - Ortskern Putzkau“ 

Zusammenfassung der Hinweise und Anregungen der Träger öffentlicher Belange 

 
Träger Wesentliche Anmerkungen / Hinweise Berücksichti-

gung/ 
Abwägungser-
gebnis 

50Herz Transmission 
GmbH (Schreiben v. 
29.11.2021) 

Im Plangebiet befinden sich keine von 50Herz 
Transmission GmbH betriebenen Anlagen. 

Keine Einwände 

Regionaler Abfallver-
band OL-NS (Schreiben 
v. 03.12.2021) 

Das Vorhaben berührt nicht die Belange des Regio-
nalen Abfallverbandes Oberlausitz-Niederschlesien 
(RAVON). 

Keine Einwände 
 

Landesamt für Archäo-
logie (Schreiben v. 
30.11.2021) 

Das Landesamt für Archäologie erhebt gegen das 
Konzept keine Einwände. 
Das Landesamt weist aber darauf hin, dass das Vor-
habengebiet in großen Teilen deckungsgleich mit 
den beiden archäologischen Relevanzzonen "histo-
rischer Ortskern" (D-17350-01) und „mittelalterliche 
Befestigung“ (D-17350-02) ist. 
Größere bodeneingreifende Maßnahmen bedürfen 
daher alle einer denkmalschutzrechtlichen Geneh-
migung. 
 

Keine Einwände 
 

BVVG Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungs 
GmbH 

Die Belange der BVVG werden nicht berührt. Keine Einwände 
 

Sächsisches Oberberg-
amt (Schreiben v. 
03.12.2021) 

Das Vorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in 
den in der Vergangenheit bergbauliche Arbeiten 
durchgeführt wurden. Nördlich des Planungsgebie-
tes sind Restlöcher von zwei ehem. Sandgruben be-
kannt. Das westliche Restloch reicht in seiner Aus-
dehnung bis in den Planungsbereich. Aufgrund der 
bergbaulichen Situation ist in diesem Bereich mit 
Auf- bzw. Verfüllungen zu rechnen. Die daraus ab-
zuleitenden spezifischen Baugrundverhältnisse sind 
zu beachten. 

Keine Einwände 

Stadt Neustadt in Sach-
sen (Schreiben v. 
09.12.2021) 

Die Belange der Stadt Neustadt in Sachsen werden 
nicht berührt. Bitte um informative Beteiligung an der 
weiteren Planung. 

Keine Einwände 
 

Industrie- und Handels-
kammer Dresden 
(Schreiben v. 
13.12.2021) 

Seitens der IHK Dresden bestehen weder Hinweise 
noch Bedenken. 

Keine Einwände 
 

Landesamt für Schule 
und Bildung (Schreiben 
v. 26.11.2021) 

Aus schulaufsichtsrechtlicher Sicht gibt es keine Be-
denken. 

Keine Einwände 

Landesdirektion Sach-
sen (Schreiben v. 
08.12.2021) 

Aus raumordnerischer Hinsicht bestehen keine Be-
denken, ein integriertes energetisches Quartiers-
konzept zu erarbeiten und dabei den vorbeugenden 
Hochwasserschutz entlang der Wesenitz im Auge 
zu behalten. Das Konzept entspricht den aus Kap. 
2.2.2 des LEP Sachsen zitierten Regelungen. 
Aus dem DIGROK ergibt sich, dass entlang der We-
senitz bis hinein in die Ortslagen ein hochwasserge-
fährdetes Gebiet nach HQ 100 verläuft. Dort sind 
Überschwemmungsgebiete festgelegt. Die Ortslage 
besteht überwiegend aus gemischten Bauflächen. 

Keine Einwände 
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Träger Wesentliche Anmerkungen / Hinweise Berücksichti-
gung/ 
Abwägungser-
gebnis 

Nach der Raumordnungskarte des Regionalplanes 
Oberlausitz-Niederschlesien ist die Wesenitz in 
Putzkau westlich des Viaduktes von einem Vorrang- 
und von einem Vorbehaltsgebiet Überschwem-
mungsbereich überdeckt. Diese Gebiete sind in ihrer 
Funktion als Retentions- bzw. Abflussraum zu si-
chern und von funktionsfähigen Nutzungen frei zu 
halten. Sie sollen ebenso von weiterer Bebauung 
und anderen Nutzungen mit hohem Schadenspoten-
zial freigehalten werden. 

Landestalsperrenver-
waltung Sachsen 
(Schreiben v. 
14.12.2021) 

Der o. g. Planabschnitt liegt direkt am Fließgewässer 
I. Ordnung - Wesenitz und beinhaltet die Gewässer-
randstreifen der Wesenitz sowie Gewässer Il. Ord-
nung. Somit werden die Belange der Landestalsper-
renverwaltung Sachsen berührt. 
Weite Bereiche des Quartierkonzeptes liegen ge-
mäß § 72 Abs. 2 Nr. 2 SächsWG im amtlichen fest-
gesetzten Überschwemmungsgebiet der Wesenitz. 
Besonders betroffen sind Bereiche in Gewässer-
nähe entlang der Neukircher Straße und entlang der 
Dresdner Straße/Mühlenstraße. 
Es ist davon auszugehen, dass sich auf Grund der 
Erhöhung der Abflussmengen für statistische Hoch-
wasserereignisse die Überflutungsflächen entlang 
der Wesenitz für ein HQ 100 vergrößern werden. 
In den Bereichen der Wesenitz an der Neukircher 
Straße sowie Mühlenstraße sind mehrere Hochwas-
serschutzmaßnahmen (Ufererhöhung oder Bau von 
Hochwasserschutzdeichen/Anlagen) geplant (Pro-
jektstart frühestens im Jahr 2025). Für diese geplan-
ten HWSK-Projekte müssen entsprechende Flächen 
und Zuwegungen sowie die Anlagen- und Gewäs-
serunterhaltung dauerhaft berücksichtigt und freige-
halten werden. 
Die jeweiligen Gewässerrandstreifen, die wasser-
wirtschaftlichen und (geplanten) Hochwasserschutz-
anlagen inkl. zugehöriger Schutzstreifen sowie die 
Zufahrten (Verteidigungswege) sind zwingend zu 
berücksichtigen, zu sichern und von Bebauung frei-
zuhalten. 
Fehlende Gewässerrandstreifen sind entsprechend 
wiederherzustellen. Die Möglichkeit zur Gewässer- 
und Anlagenunterhaltung durch die Gewässerunter-
haltungspflichtigen ist sicherzustellen bzw. zu ver-
bessern! Außerdem darf der Hochwasserabfluss 
durch zukünftige Planungen und Baumaßnahmen 
nicht nachteilig beeinflusst werden. 
Die Errichtung von baulichen Anlagen in festgesetz-
ten Hochwasserüberschwemmungsgebieten und 
Gewässerrandstreifen sowie Ablagerungen sind 
verboten, wenn nicht die zuständige Wasserbe-
hörde eine entsprechende Ausnahmegenehmigung 
erteilt. 
Bepflanzungen (Gehölze) im Gewässerrandstreifen 
müssen standortgerecht sowie einheimisch sein, 
dürfen keine Hochwasserabflusshindernisse dar-
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stellen und müssen mit dem Gewässerunterhal-
tungslastträger vor der Pflanzung abgestimmt wer-
den. 
Im Interesse des Hochwasserschutzes sind bei den 
Planungen und bei der Ausführung von Vorhaben 
Möglichkeiten zur Verbesserung und Wiederherstel-
lung des natürlichen Rückhaltevermögens sowie zur 
Verbesserung des Hochwasserabflusses zu berück-
sichtigen. 
Hierzu gehören die Gewährleistung und Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit von Retentionsflächen, 
die  Vermeidung oder der Rückbau von Bodenver-
siegelungen, die Versickerung von Niederschlags-
wasser, die Renaturierung von Gewässern und Ge-
wässerrandstreifen sowie sonstige Maßnahmen, die 
geeignet sind, den Abfluss des Niederschlagswas-
sers zu vermindern/verbessern. Gewässernahe, 
versiegelte Flächen, ungenutzte Bauten und Anla-
gen oder gar Abflusshindernisse sollten rückgebaut 
und renaturiert werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung, 
Veränderung oder Beseitigung von Anlagen in, an, 
unter und über oberirdischen Gewässern sowie im 
Uferbereich der wasserrechtlichen Genehmigung 
nach § 36 WHG i. V. m. § 26 SächsWG der Wasser-
behörde des Landkreises Bautzen bedarf. Dies gilt 
auch für die wesentliche Änderung einer Anlage. 
 
Bei entsprechender Notwendigkeit wird um Einbe-
ziehung gebeten. 

GDMcom GmbH 
(Schreiben v. 
08.12.2021) 

Die GDMcom GmbH gibt Auskunft für folgenden An-
lagenbetreiber: ONTRAS Gastransport GmbH, 
Leipzig. Dieser Betreiber ist vom Vorhaben betrof-
fen. Im Bereich befinden sich Anlagen des o. g. Be-
treibers. Bei Aufstellung des B-Planes sind folgende 
Auflagen und Hinweise zu beachten: 
- Im Schutzstreifen dürfen keine baulichen Anlagen 

errichtet oder sonstigen Einwirkungen vorgenom-
men werden, die den Bestand oder den Betrieb 
der Anlagen vorübergehend oder dauerhaft beein-
trächtigen oder gefährden. 

- In der Planzeichnung ist der 6,00 m breite Schutz-
streifen als eine mit dem Leitungsrecht belastete, 
nicht überschaubare Grundstücksfläche darzu-
stellen und festzusetzen. 

- Beachtung des Abschnittes III der beigefügten 
Schutzanweisung. 

Keine Einwände 

Gemeinde Doberschau-
Gaußig (Schreiben v. 
09.12.2021) 

Die Belange der Gemeinde Doberschau-Gaußig 
werden nicht berührt. 

Keine Einwände 

Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Schrei-
ben v. 15.12.2021) 

Die vom Bundesforstbetrieb Lausitz wahrzuneh-
menden Interessen der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben werden durch die Planung nicht be-
rührt. Im Plangebiet befinden sich keine Liegen-
schaften des Bundes, welche durch den BFB vertre-
ten werden. 

Keine Bedenken 
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Grüne Liga Sachsen 
e.V. (Schreiben v. 
14.12.2021) 

Bei der Durchführung des Vorhabens sind neben 
den Vorgaben des § 1 und 1a BauGB auch die Vor-
gaben der §§ 37 und 38 des BNatSchG zu berück-
sichtigen 

Keine Einwände 

Handwerkskammer 
Dresden (Schreiben v. 
15.12.2021) 

Die Wahrnehmung der Interessen der sich im Um-
feld des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
existierenden Handwerksbetriebe bezieht sich in 
erster Linie auf die Erwartung, dass die ansässigen 
Unternehmen durch die angestrebte Entwicklung in 
ihren Bestands- und Entwicklungsbelangen nicht 
nachteilig oder einschränkend berührt werden. 

Keine Einwände 

Deutscher Wetterdienst 
(Schreiben v. 
13.12.2021) 

Das geplante Vorhaben beeinträchtigt nicht den öf-
fentlich-rechtlichen Aufgabenbereich des Deutschen 
Wetterdienstes. 

Keine Einwände 

Staatsbetrieb Sächsi-
sches Immobilien- und 
Baumanagement 
(Schreiben v. 
15.12.2021) 

Es sind keine Flächen des Freistaates Sachsen, 
welche durch den SIB, Geschäftsbereich Zentralen 
Flächenmanagement, verwaltet werden, von dem 
Vorhaben betroffen. Fachliche Belange der Aufga-
bengebiete des Zentralen Flächenmanagement 
werden nicht berührt. Es bestehen keine Anregun-
gen und Bedenken. 

Keine Einwände 

Gemeinde Demitz-
Thumitz (Schreiben v. 
16.12.2021) 

Die Gemeinde Demitz-Thumitz erhebt keine Ein-
wände und Bedenken gegen die vorliegende Pla-
nung. Die Belange der Gemeinde werden nicht be-
rührt. 

Keine Einwände 

Regionaler Planungs-
verband Oberlausitz-
Niederschlesien (Schrei-
ben v. 21.12.2021) 

Aus regionalplanerischer Sicht wird das geplante 
Vorhaben begrüßt. Die geplanten Maßnahmen des 
Konzeptes entsprechen dem „Regionalen Energie- 
und Klimaschutzkonzept für die Planungsregion 
Oberlausitz-Niederschlesien“ aus dem Jahr 2013. 
Es wird empfohlen, die vorgeschlagenen Maßnah-
men im Kap. 4.2 „Einspar- und Effizienzpotenziale“ 
des Regionalen Energie- und Klimaschutzkonzeptes 
zu berücksichtigen. 

Keine Einwände 

Sächsisches Landesamt 
für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie 
(Schreiben v. 
21.12.2021) 

Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben als sol-
chem keine grundsätzlichen Bedenken entgegen. 
Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung be-
stehen jedoch Anforderungen zum Radonschutz, 
die zu beachten sind.  
Es wird außerdem empfohlen, im Rahmen der wei-
teren Planbearbeitung den in Punkt 3 folgenden ge-
ologischen Hinweis zu berücksichtigen. Seitens des 
LfULG, Abt. 10 (Geologie) sind keine Untersuchun-
gen, Planungen und sonstigen Maßnahmen beab-
sichtigt oder bereits eingeleitet, die bezüglich des 
o. g. Vorhabens von Bedeutung sind. 
Die Belange des Fluglärms, der Anlagensicherheit / 
Störfallvorsorge sowie des Fischartenschutzes bzw. 
der Fischerei sind nicht berührt. 
 
Natürliche Radioaktivität: 
Das Plangebiet befindet sich: 
- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche  
- außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgege-

bietes und in einer als unauffällig bezüglich der zu 
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erwartenden durchschnittlichen Radonaktivitäts-
konzentration in der Bodenluft charakterisierten 
geologischen Einheit. 

Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine 
Bedenken. 
 
Außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, 
dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der Ei-
genschaften des Gebäudes hinsichtlich eines Ra-
donzutrittes dennoch erhöhte Werte der Radonakti-
vitätskonzentration in der Raumluft auftreten kön-
nen. Daher wird generell empfohlen, dem vorsor-
genden Schutz vor Radon besondere Aufmerksam-
keit zu widmen. 
In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Pla-
nungshilfe für Neu- und Bestandsbauten“ sind die 
Möglichkeiten zum Radonschutz praxisnah erläu-
tert. 
 
Grundwasser: 
Es wird auf die Grundwassermessstelle im Staatli-
chen Messnetz Putzkau (MKZ: 48510348) und auf 
die Altlasten/Altlastenverdachtsflächen im SALKA 
(AKZ: 72200251, 72100862, 72200249, 72200248, 
72200246 und 72100306) hingewiesen, die inner-
halb des ausgewiesenen Entwicklungsgebietes lie-
gen. 

Deutsche Funkturm  
Produktion Nord 
(Schreiben v. 
17.12.2021) 

Verbesserung von Infrastrukturen des Radverkehrs 
und des ÖPNV, u. a. Schnittstelle Bus-Bahn: 
Die Deutsche Funkturm Produktion Nord wird daran 
keinen direkten Anteil haben. 
Es ist bitte darauf zu achten, dass in den Planungen 
die Mobilfunkversorgung berücksichtigt und in den 
Formulierungen der Satzungen der Ausbau gewähr-
leistet wird. 
Prüfung von Entwicklungspotenzialen in innerörtli-
ches Bauen, Aktivierung innerörtlicher Brach- und 
Freiflächen sowie Erfordernisse zur Klimaanpas-
sung (z. B. Hochwasserprävention): 
Mit der Aktivierung von Flächen, wird der Umfang 
der Mobilfunknutzung zunehmen. 
Es ist bitte darauf zu achten, dass in den Planungen 
die Mobilfunkversorgung berücksichtigt und in den 
Formulierungen der Satzungen der Ausbau gewähr-
leistet wird. Hier z. B. die Freistellung von Antennen-
trägern auf Dächern bei der Festlegung von Firsthö-
hen oder klar formulierte Ausnahmen bei Nutzungs-
einschränkungen usw. Auch der Denkmalschutz 
(z. B. Ensembleschutz) soll mitberücksichtigt wer-
den. 
Aktuell gibt es keine Planungen und Projekte. Es 
sind auch keine Anlagen/Einrichtungen betroffen. 
Es wird für das Telekom-Mobilfunknetz aktuell ein 
Sender in der Zittauer Str. 23, 01877 Schmölln-Putz-
kau, Gem. Oberputzkau, Flst. 396, DFMG-ID 
1630029 (Telekom-ID LY8222) betrieben. 

Keine Einwände 
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Nach dem heutigen Stand der Funktechnik und den 
Wünschen der Mobilfunkkunden im Telekom-Mobil-
funknetz gibt es keine Probleme/Mängel. 
Aktuell besteht kein Investitions-/sonstiger Hand-
lungsbedarf an Anlagen/Einrichtungen. 

Landesamt für Straßen-
bau und Verkehr  
(LASuV) (Schreiben v. 
20.12.2021) 

Das Planungsgebiet umfasst die Bundesstraße 98 
und die Staatsstraße 120 sowie Kreis- und Gemein-
destraßen.  
1. Berührungen neue Straßentrassen 

Die anhörungsgegenständliche Planung berührt 
keine gegenwärtig beplanten Straßenneu-
bautrassen für Bundes- und Staatsstraßen. 

2.  Berührungen Ausgleichs- und Kompensations-
flächen 
Vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, 
NL Bautzen, angelegte oder bewirtschaftete 
Ausgleichsflächen werden nicht berührt. 

3.  Straßenbäume 
Im betroffenen Bereich wurde im Zuge der Bau-
maßnahme B 98 Radweg in Putzkau eine Baum-
reihe als Gestaltung an einem kommunalen Weg 
gepflanzt. Diese sowie in der Baulast des Lan-
desamtes für Straßenbau und Verkehr, NL Bau-
tzen, befindlichen Bäume sind bei der Planung 
zu berücksichtigen. Eventuell erforderliche 
Baumfällungen sind mit dem Landesamt für 
Straßenbau und Verkehr abzustimmen. (Lage-
plan) 

4.  Grundstücke 
Neben den Straßenflächen der B 98 sowie der S 
120 sind noch weitere Flurstücke im Eigentum 
der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstra-
ßenverwaltung). Es handelt sich hierbei um die 
LBP-Flächen für den Radweg an der B 98 in 
Putzkau. Folgende Flurstücke sind betroffen (La-
geplan): 
Gemarkung Operputzkau: 1173/5, 224/7, 
1130/1, 221/7, 205/1, 205/2, 221/8 
Gemarkung Niederputzkau: 94/3 

Sollten im Rahmen der Konzeptaufstellung Maßnah-
men an klassifizierten Straße (B- und S-Straßen) 
vorgesehen werden bzw. Maßnahmen, die mittel-
bare oder unmittelbare Auswirkungen auf B- und S-
Straßen, dessen Anlagen oder Grundstücke im Ei-
gentum der Bundesstraßenverwaltung haben, sind 
diese im Vorfeld anhand aussagekräftiger Planungs-
unterlagen mit dem LASuV, NL Bautzen, abzustim-
men. 
 

 

Polizeidirektion Görlitz 
(Schreiben v. 
22.12.2021) 

Im Betrachtungsgebiet sind keine Unfallauffälligkei-
ten oder gar Häufungen von Straßenverkehrsunfäl-
len vorhanden. Es liegen keine Anregungen oder 
Bedenken vor. 

Keine Einwände 

Bundesamt für Strahlen-
schutz (Schreiben v. 
23.12.2021) 

Es gibt keine Anhaltspunkte, die eine Betroffenheit 
des Aufgabenbereiches des Bundesamtes für Strah-
lenschutz erkennen lassen. Es ist nicht zu erwarten, 

Keine Einwände 
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dass die vom Bundesamt für Strahlenschutz wahr-
zunehmenden öffentlichen Belange dem Planungs-
vorhaben entgegenstehen werden. 

BUND LV Sachsen e.V. 
(Schreiben v. 
23.12.2021) 

Der BUND begrüßt das Vorhaben ausdrücklich und 
erhebt keine Einwände. 

Keine Einwände 

Staatsbetrieb Sachsen-
forst, Forstbezirk Ober-
lausitz (Schreiben v. 
20.12.2021) 

Im Plangebiet befinden sich keine Staatswaldflä-
chen. Es handelt sich ggf. um Kommunal- oder Pri-
vatwaldflächen, daher Verweis auf die Zuständigkeit 
des Amtes für Umwelt- und Forstwirtschaft Kamenz. 

Keine Einwände 

Eisenbahn-Bundesamt, 
Außenstelle Dresden 
(Schreiben v. 
03.01.2022) 

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Plan-
feststellungsbehörde für die Betriebsanlagen und 
die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruk-
tur) der Eisenbahnen des Bundes. 
Seitens des Eisenbahn-Bundesamtes werden zu 
den zur Stellungnahme vorgelegten Unterlagen Ein-
wendungen und/oder Bedenken grundsätzlicher Art 
nicht erhoben. 
Es befinden sich im Verfahrensgebiet bzw. Einzugs-
gebiet Eisenbahnbetriebsanlagen, die zur Eisen-
bahnstrecke 6217 Neukirch (L.) West – Bischofs-
werda gehören. Diese gelten als planfestgestellt im 
Sinne des § 18 des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes und genießen daher öffentlich-rechtlichen Be-
standsschutz und stehen unter dem eisenbahn-
rechtlichen Fachplanungsvorbehalt. 
Überplanungen von Flächen sind unzulässig, wenn 
sie bahnfremde Nutzungen bezwecken, die nicht im 
Einklang mit der besonderen Zweckbestimmung 
dieser Anlagen und Flächen stehen. 
Es ist sicherzustellen, dass weder bei der Realisie-
rung der Planung des Vorhabens und im nachfol-
genden Zeitraum weder die Substanz der Eisen-
bahnbetriebsanlagen noch der darauf stattfindende 
Eisenbahnverkehr gefährdet werden. Erforderli-
chenfalls sind in einvernehmlicher Abstimmung mit 
dem Eisenbahninfrastrukturbetreiber, die notwendi-
gen Schutzvorkehrungen zu treffen. 
Das Eisenbahn-Bundesamt prüft nicht die Verein-
barkeit aus Sicht der Betreiber der Eisenbahnbe-
triebsanlagen (Infrastrukturbetreiberin/Grundstücks-
nachbarin und Träger öffentlicher Belange). Daher 
werden die gebotenen Beteiligungen empfohlen, so-
fern sie nicht bereits stattfinden. 
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass, nach 
gegenwärtig bestehender Rechtslage bei Bestands-
strecken, keine Nachrüstung von Lärmschutzmaß-
nahmen gefordert werden kann (vgl. § 1 der 16. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung). Insoweit wird 
auch auf § 50 BImSchG verwiesen. 

Keine Einwände 

Landesamt für Denk-
malpflege Sachsen 
(Schreiben v. 
06.01.2022) 

Das LfD hat eine aktuelle Aufstellung der Kultur-
denkmale im festgelegten Untersuchungsgebiet 
übermittelt und steht für Rückfragen und fachliche 
Abstimmungen zur Verfügung. 

Keine Einwände 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH (Schrei-
ben v. 07.01.2022) 

Die Deutsche Telekom Technik GmbH ist beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 

Keine Einwände 
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Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planver-
fahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-
ben.  
Gegen die Planung bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken. Im Planbereich befinden sich zahlreiche 
Telekommunikationslinien der Telekom. Es beste-
hen keine Einwände gegen die Planungsabsichten, 
wenn erforderliche Arbeiten an den Telekommunika-
tionslinien jederzeit sichergestellt sind. Es wird da-
rum gebeten, dass Regelungen enthalten sind, die 
sowohl Unterhaltungs- als auch Erweiterungsmaß-
nahmen der Telekom an ihrem Kabelnetz jederzeit 
ohne besondere Ausnahmegenehmigung oder Be-
freiung ermöglichen. Zurzeit sind keine Maßnahmen 
eingeleitet oder beabsichtigt, die für das Projekt be-
deutsam sein können. 

Sachsen Netze (Schrei-
ben v. 11.01.2022) 

Stromanlagen: 
Es befinden sich im Baubereich Anlagen der Sach-
sen Netze HS.HD GmbH. Entsprechen DIN VDE 
0101 sind Abstände zu den Energiekabeln einzuhal-
ten. Diese Abstandsabgaben müssen in der weite-
ren Planung berücksichtigt werden. Oberirdische 
Leitungen sind vor Ort ersichtlich. Während der Bau-
zeit ist eine Annäherung an die Niederspannungs-
freileitung unter 1,0 m nicht zulässig. Die Standsi-
cherheit der Stützpunkte ist zu gewährleisten.  
Seitens der Sachsen Netz HS.HD GmbH sind keine 
Maßnahmen in diesem Bereich geplant.  
Für das angezeigte Plangebiet wird Zustimmung er-
teilt nur unter der Bedingung, dass die vorhandenen 
Leitungen nicht beeinträchtigt werden.  
Sollten Umlegungs- oder Sicherungsmaßnahmen 
an den Anlagen notwendig werden, so werden diese 
zu Lasten des Auftraggebers ausgeführt. Notwendig 
werdende Umlegungen sind schriftlich der Sachsen 
Netze HS.HD GmbH anzuzeigen. Die Beantragung 
muss spätestens 12 Wochen vor Baubeginn erfol-
gen, um eine entsprechende Vereinbarung zur Kos-
tentragung abschließen zu können. Vor Baubeginn 
ist durch den Bauausführenden eine Auskunftsertei-
lung bei der Sachsen Netze HS.HD GmbH einzuho-
len.  
 
Hochdruck -Gasanlagen: 
Im vorgesehenen Baubereich befinden sich Hoch-
druckgasversorgungsanlagen sowie Steuerkabel 
und KKS-Anlagen der Sachsen Netze HS.HD 
GmbH. Im gesamten Bereich darf in der Nähe von 
Versorgungsanlagen nur von Hand gearbeitet wer-
den.  
Gegen die geplanten Maßnahmen bestehen keine 
Bedenken. Dabei müssen die anerkannten Regeln 
der Technik (z. B. DVGW-Arbeitsblätter, DIN-Vor-
schriften, VDE-Richtlinien, BG-Vorschriften usw.) 
beachtet werden. 

Keine Einwände 
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Die exakte Lage kann von den Eintragungen in den 
Plänen abweichen. Zur genauen Lagefeststellungen 
sind fachgerechte Erkundigungsmaßnahmen durch-
zuführen. Während der Baumaßnahmen müssen 
die Versorgungsanlagen so gesichert werden, dass 
seitliche und höhenmäßige Lageveränderungen 
ausgeschlossen sind. Beschädigungen, die durch 
Nichtbeachtung der erforderlichen Schutzvorkeh-
rungen entstehen, sind dem zuständigen Meisterbe-
reich zwingend anzuzeigen und können dem Verur-
sacher bei grober Fahrlässigkeit in Rechnung ge-
stellt werden. Vor Baubeginn muss die beauftragte 
Firma die Auskunftserteilung für Schachtarbeiten 
einholen sowie einen Termin für eine Ortsbegehung 
vereinbaren.  
 
Mittel- und Niederdruckgasanlagen: 
Im Baugebiet befinden sich Niederdruckgasversor-
gungsanlagen der Sachsen Netze GmbH. Die Lage 
kann aus dem Plan entnommen werden. Im gesam-
ten Bereich darf in der Nähe der Anlagen nur von 
Hand gearbeitet werden.  
Gegen die geplanten Maßnahmen bestehen keine 
Bedenken. Die anerkannten Regeln der Technik 
(z. B. DVGW-Arbeitsblätter, DIN-Vorschriften, VDE-
Richtlinien, BG-Vorschriften usw.) müssen beachtet 
werden.  
Die exakte Lage, insbes. Tiefenlage und der Ver-
lauf der Versorgungsanlagen, kann von den Eintra-
gungen in den Plänen abweichen. Zur genauen La-
gefeststellung sind fachgerechte Erkundigungs-
maßnahmen durchzuführen. Während der Bau-
maßnahmen müssen die Versorgungsanlagen so 
gesichert werden, dass seitliche und höhenmäßige 
Lageveränderungen ausgeschlossen sind. 
Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung der er-
forderlichen Schutzvorkehrungen entstehen, sind 
dem zuständigen Meisterbereich zwingend anzuzei-
gen und können dem Verursacher bei grober Fahr-
lässigkeit in Rechnung gestellt werden. Vor Baube-
ginn muss die beauftragte Firma die Auskunftsertei-
lung für Schachtarbeiten einholen sowie einen Ter-
min für eine Ortsbegehung vereinbaren. 
 
Gasseitige Erschließung: 
Eine gasseitige Erschließung kann erfolgen, wenn 
konkrete Anschlussverträge oder eine mit dem Er-
schließungsträger abgeschlossene Erschließungs-
vereinbarung vorliegen. Im Baubereich befinden 
sich Hochdruckgasanlagen der ONTRAS Gastrans-
port GmbH. 

Wasserversorgung Bi-
schofswerda GmbH 
(WVB) (Schreiben v. 
12.01.2022) 

Es sind keine Ziele, Planungen und laufende Pro-
jekte betroffen.  
Die öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen 
der WVB verlaufen zum überwiegenden Teil inner-
halb von Straßen/Wegen bzw. in privaten Wohn-

Keine Einwände, 
eventuell spätere 
Betroffenheit nicht 
auszuschließen. 
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grundstücken. Für diejenigen Trinkwasserleitungs-
abschnitte, die sich im Bereich etwaiger Brach- und 
Freiflächen befinden, wurden drei Bestandspläne 
übermittelt. Zu Wohnungsleerständen fand keine 
Beantwortung durch WVB statt. 
Wesentliche Auswirkungen auf den Betrieb der 
Trinkwasserversorgungsanlagen, welche über be-
triebstechnische Maßnahmen hinausgehen, werden 
mittel- bis langfristig eher nicht erwartet. Umbau-  
oder Erneuerungsmaßnahmen am Versorgungssys-
tem werden durch die WVB fortlaufend im Vorfeld 
anstehender Vorhaben/Baumaßnahmen Dritter ge-
prüft, sodass ggf. in diesem Zuge auch eine bedarfs-
gerechte Anpassung des Leitungsnetzes bspw. in 
Form von Leitungserneuerungen mit Querschnitts-
reduzierung und/oder Stilllegung/Abtrennung von 
Leitungsabschnitten erfolgen kann.  
Es gibt keine wesentlichen Probleme und Mängel im 
Gebiet bekannt.  
Derzeit besteht kein Investitionsbedarf. Das Versor-
gungssystem entspricht den derzeitigen Bemessun-
gen. Ggf. erforderliche Maßnahmen der Rekonstruk-
tion sowie Restrukturierung des Rohrnetzes erfol-
gen schrittweise und bedarfsgerecht. Dabei wird 
grundsätzlich angestrebt, Baumaßnahmen an den 
Trinkwasseranlagen als koordinierten Leitungsbau 
bspw. im Zuge des grundhaften Straßenausbaus 
durchzuführen, um Synergie-Effekte auszunutzen. 
 
Hinweis/Forderungen: 
Da die Maßnahmen der Gemeinde für das Entwick-
lungsgebiet nicht näher/konkret benannt oder zeit-
lich eingeordnet sind, kann die WVB aktuell eine 
möglicherweise später auftretende Betroffenheit von 
Belangen der TW-Versorgung nicht ausschließen. 
Im Zuge der Planung konkreter Maßnahmen sind bei 
der WVB rechtzeitig Bestandsauskünfte sowie Stel-
lungnahmen abzufordern. Im Bereich von Trinkwas-
sertrassen außerhalb von Straßenflächen gelten 
Schutzstreifenbreiten. Im Bereich der geltenden 
Schutzstreifen sind Schutzbestimmungen zu beach-
ten (s. Merkblatt). 
Grundsätzlich sind die Richtlinien zum Schutz der 
Wasserversorgungsleitungen im Bereich der beste-
henden Trinkwasseranlagen zu beachten. 

Evangelisch-Lutherische 
Christuskirchgemeinde 
Bischofswerdaer Land 
(Schreiben v. 
25.01.2022) 

Die Belange der Evangelisch-Lutherischen Christus-
kirchgemeinde Bischofswerdaer Land sind nicht be-
troffen. 

Keine Einwände 

Deutsche Bahn AG, DB 
Immobilien 

Gegen die vorbereitenden Untersuchungen beste-
hen keine Bedenken. Durch das Vorhaben dürfen 
die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahn-
verkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke nicht 
gefährdet oder gestört werden. Durch den Eisen-

Keine Einwände 



Anlage 2 

 

Träger Wesentliche Anmerkungen / Hinweise Berücksichti-
gung/ 
Abwägungser-
gebnis 

bahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen ent-
stehen Emissionen, die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung führen können. 
Bei den überplanten Flächen handelt es sich um ge-
widmete Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem Fach-
planungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbe-
triebsanlagen unterliegen demnach dem Genehmi-
gungsvorbehalt des EBA. Die Überplanung von 
Bahngrund durch eine andere Fachplanung ist bis 
zu einer Freistellung der Fläche von Bahnflächen 
durch das EBA unzulässig.  
Es wird gebeten, die Deutsche Bahn AG, DB Immo-
bilien, am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 



Anlage 3

Gemeinde Schmölln-Putzkau

Sanierungsgebiet "Am Viadukt - Ortskern Putzkau"

Stand: 25.01.2023

in € in € in €

1 Grundstückserlöse (vorheriger Zwischenerwerb) -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00

2 Öffentlichkeitsarbeit 15.000,00 15.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00

3 Standortkonzept Gemeindetechnikzentrum 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Entwicklungskonzept Sport- und Freizeitzentrum 15.000,00 15.000,00 15.000,00

5 Verkehrskonzept (Schulwegesicherung, Schulumfeld) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

6 Rahmenplan, B-Plan (Nachverdichtung Ortskern) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

7 Entwicklungskonzept Bahnhofsareal und -gebäude 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

8 Grunderwerb Gehwegeausbau 25.000,00 25.000,00 25.000,00

9 Zwischenerwerb Grundstücksreaktivierung 75.000,00 75.000,00 25.000,00 50.000,00

10 Grundstückregulierung, Brachflächenaktivierung 20.000,00 20.000,00 20.000,00

11 Flächenentsiegelung Innenhof ehem. Rittergut 60.000,00 60.000,00 60.000,00

12 Rückbau störender Einzelobjekte 100.000,00 100.000,00 15.000,00 85.000,00

13 Rückbau baul. Anlagen im Überschwemmungsbereich 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Geplante 

Gesamt-

kosten

geplanter 

Förder-

rahmen

2023 2028-3820252024 2026 2027

hier: Maßnahmenplanung 2023 - 2038

Einnahmen

Ausgaben

Vorbereitende Erneuerung

Grunderwerb

Grunderwerb - Erschließung

Grunderwerb - Zwischenerwerb

Ordnungsmaßnahmen

Bodenordnung

Freilegen von gemeindeeigenen Grundstücken

1
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14 Schulwegsicherung 135.000,00 101.250,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

15 Umgestaltung Kontenpunkt Bahnhof, Am Viadukt 200.000,00 150.000,00 200.000,00

16 Gehwegausbau Bundesstraße 180.000,00 135.000,00 180.000,00

17 Umgestaltung Neukircher Straße 750.000,00 375.000,00 750.000,00

18 Gestaltung der Grünfläche am Viadukt 50.000,00 50.000,00 50.000,00

19 Grünflächengestaltung entlang der Wesenitz 75.000,00 75.000,00 75.000,00

20 Freiflächengestaltung Innenhof ehem. Rittergut 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Herstellung / Änderung von Erschließungsanlagen

Grünflächengest., öffentl. Bereiche; Maßn. der Klimaanp.

2
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33 Nachnutzung Bahnhofsgebäude 250.000,00 250.000,00 250.000,00

360.000,00 360.000,00 360.000,00

21 Nachnutzung ehem. Schule, Neukircher Straße 36

34 Neukricher Straße 5 (Denkmal)

35 Neukricher Straße 27 (Denkmal)

36 Dammweg 5 (Denkmal)

37 Dammweg 4 (Denkmal)

38 Uferweg 5 (Denkmal)

39 Uferweg 11 (Denkmal)

40 Dresdner Straße 1

200.000,00 200.000,00 200.000,00

22 Schulstraße 6

41 Zittauer Straße 13

42 Zittauer Straße 8

43 Mühlenstraße 1

xx weitere Objekte …

50 Temporäre Auslagerung Schulbetrieb 300.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

23 Energetische Sanierung Grundschule 2.800.000,00 2.800.000,00 177.000,00 100.000,00 950.000,00 1.173.000,00 400.000,00

24 Neubau Hort 3.100.000,00 0,00 218.000,00 100.000,00 1.032.000,00 1.250.000,00 500.000,00

25 Gestaltung Außenanlagen Schulstandort 500.000,00 500.000,00 500.000,00

26

Funktionale Weiterentwicklung Sport- und 
Freizeitzentrum 670.000,00 502.500,00 670.000,00

27 Gemeindetechnikzentrum 1.350.000,00 1.012.500,00 1.350.000,00

44 Sicherung Bahnhofsgebäude 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Entwicklung Schulstandort Grundschule 

Weitere Maßnahmen

Sicherungsmaßnahmen

Baumaßnahmen

private Maßnahmen

Baumaßnahmen Gemeinbedarf

Unterstützung komplex. energ. Gebäudesanierung

Erhaltung / Nachnutzung ortsbildpräg. Gebäude (Prio. 1)

3
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45 Betreuung der Stadterneuerungsmaßnahme 435.000,00 435.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 300.000,00

47 Handlungskonzept - Erstellung und Fortschreibung 33.000,00 15.750,00 23.000,00 10.000,00

-17.250,00

48 Fortschreibung Gemeindentwicklungskonzept 15.000,00 15.000,00 7.500,00 7.500,00

46 Verfügungsfonds 85.000,00 42.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00

Vergütung für Beauftragte

4



Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)

Programm der Städtebaulichen Erneuerung: 
Am Viadukt - Ortskern Putzkau 1)

Sanierungsbedingte Ge- seit Programm- Einnahmen Voraussichtlich in den folgenden Jahren anfallende Einnah- Summe
Einnahmen schätzte aufmahme an- im Antragsjahr Einnahmen men bis der

Gesamt- gefallene und zum Einnahmen
einnah- bis zum Beginn Abschluss in diesem
men²) des Antragsjah- der Ge- Programm

res nochzu samtmaß- (Spalten
erwartende nahme 2+3+4+5+
Einnahmen 6+7+8)

bis Ende 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2038
          Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rückflüsse aus KAG
2. Darlehensrückflüsse
3. Rückflüsse aus Vorfinanzierungen

4.Grundstückserlöse 75,000 75,000 75,000
5. Bewirtschaftungsüber-
    schüsse aus Grund-
    stücken 4)

6. Ausgleichs- und Ablösebeträge 5)

4. Überschüsse aus
    Umlegungen

7. sonstige Einnahmen

Summe 

der Einnahmen 1-7 75,000 75,000 75,000
  - davon b)

1) Es ist der Programmteil einzutragen, auf den sich der Antrag bezieht. Beim Programm SSP ist, soweit SSP-Modellvorhaben vorhanden und dafür Einnahmen (Zeile 3 und/oder 7) angefallen sind, eine Untergliederung

   innerhalb der Zeilen in "a") und "b") erforderlich: a) SSP b) SSP-Modellvorhaben. In den Programmteilen SUO-Rückbau Wohngebäude und SUO-Rückbau Infrastruktur werden regelmäßig keine

   sanierungsbedingten Einnahmen anfallen. Die Zeile "Summe der Einnahmen 1-7" kann in diesen Fällen mit "0" angegeben werden..
2) Es ist die Summe aller Einnahmen anzugeben, unabhängig davon, in welchem Programm der Städtebaulichen Erneuerung sie entstehen.
3) Soweit die Gebiete nicht exakt übereinstimmen, sind die für das Gesamtgebiet im jeweiligen Programm betreffenden Beträge einzutragen. Eintragung in den Spalten 10 bis 12 nur bei Gebietsüber-

   schneidung mit anderen Programmen der Städtebaulichen Erneuerung (Landes-, Bund-Länder- und EU-Programme) und dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (EPLR); zutreffende Pro-

   gramme bitte ankreuzen
4) Nur für bis zum 07.08.2008 entstandene Miet- und Pachteinnahmen anzugeben (vgl. Ziff. 4.6 der VwV-StBauE v. 21.07.2008)
5) Nur anzugeben, wenn die  Gesamtmaßnahme im umfassenden Sanierungsverfahren durchgeführt wird. Eigentümer- und grundstücksbezogene Angaben sind in der Anlage "Erhebung von Ausgleichsbeträgen 

  (AB) nach dem Baugesetzbuch (BauGB)" darzustellen.

Anlage 4



Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)

Programm der Städtebaulichen Erneuerung: 
Am Viadukt - Ortskern Putzkau 1)

Ausgaben Geschätzte seit Programm- Ausgaben Voraussichtlich in den folgenden Jahren Ausgaben Summe
zuwendungs- aufnahme ent- im Antrags- anfallende Ausgaben bis zum der
fähige standene und jahr Ab- Ausgaben
Gesamt- bis zum Beginn schluss in diesem
ausgaben *2) des Antragsjah- der Programm

res noch zu Gesamtmaß- (Spalten
erwartende nahme 2+3+4+5+
zuwendungsfä- 6+7+8)
hige Ausgaben

bis Ende 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2038
          Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Vorbereitung 
4)

125,000 17,000 11,000 41,000 16,000 40,000 125,000
1.1 Vorb.Untersuchungen
1.2 Weitere Vorbereitung 125,000 17,000 11,000 41,000 16,000 40,000 125,000
2. Grunderwerb 

4)
100,000 25,000 75,000 100,000

2.1 Erschließung 25,000 25,000 25,000

2.2 Gemeinbedarf
       davon ohne kom. Eigenanteil
2.3 Privatwirtschaft nutzbar
       davon ohne kom. Eigenanteil
2.4 Zwischenerwerb 75,000 25,000 50,000 75,000
2.5 zum Zwecke des Rückbaus
3. Ordnungsmaßnahmen 

4)
1.241,250 33,750 48,750 1.158,750 1.241,250

3.1   Bodenordnung 20,000 20,000 20,000
3.2   Umzug von Betroffenen der Städ-
tebaulichen Erneuerung
3.3   Umzug von Betroffenen des
Stadtumbaus
3.4   Freilegen von gemeinde- 260,000 15,000 245,000 260,000
eigenen Grundstücken

3.5  Rückbau priv. baul. Anlagen
3.6   Herstellung und Änderung
Erschließungsanlagen 961,250 33,750 33,750 893,750 961,250
3.7  Rückbau von Erschließungsanlagen
3.8   öffentl. Parkierungsflächen
3.9   Sonstige Ordnungsmaßnahmen. 5)

1), 3) wie Vorblatt
2)  Es ist die Summe aller Ausgaben anzugeben, die nach der VwV-StBauE und nach Einschätzung der Gemeinde zuwendungsfähig sind (3/3), unabhängig davon, ob auch in ande
       Städtebaulichen Erneuerung gefördert wurde/wird.
4)  Summen eintragen          5) Sonstige Ordnungsmaßnahmen sind zu erläutern

Anlage 4



Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)

Programm der Städtebaulichen Erneuerung: 
Am Viadukt - Ortskern Putzkau 1)

Ausgaben Geschätzte seit Programm- Ausgaben Voraussichtlich in den folgenden Ausgaben Summe
zuwendungs- aufnahme ent- im Antrags- Jahren anfallende Ausgaben bis zum der
fähige standene und jahr Ab- Ausgaben
Gesamt- bis zum Beginn schluss in diesem
ausgaben *2) des Antragsjah- der Programm

resnoch zu Gesamtmaß- (Spalten
erwartende nahme 2+3+4+5+
zuwendungsfä- 6+7+8)
hige Ausgaben

bis Ende 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2038
          Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Baumaßnahmen 
4)

5.925,000 177,000 100,000 1.050,000 1.273,000 500,000 2.825,000 5.925,000

4.1 Erneuerung von Gebäuden 
4), 7)

810,000 810,000 810,000

4.1.1 Gebäude privater Dritter 810,000 810,000 810,000

4.1.2 gemeindeeigene Gebäude 6)

       davon ohne kom. Eigenanteil

4.1.3 Ergänzungsbauten zu priv.
Gebäuden

4.1.4  Neubauten 6)

4.2 Gemeinbedarfs- und

Folgeeinrichtungen 
4)

5.115,000 177,000 100,000 1.050,000 1.273,000 500,000 2.015,000 5.115,000

4.2.1 Schulen 3.600,000 177,000 100,000 1.050,000 1.273,000 500,000 500,000 3.600,000
4.2.2 Kinderbetreuungseinrichtungen
4.2.3 Verwaltungsgebäude
4.2.4 Sportstätten (einschl. Bäder)
4.2.5 Seniorenbetreuungseinricht.
4.2.6 Kultureinrichtungen
4.2.7 soziokulturelle Einrichtungen 1.515,000 1.515,000 1.515,000
4.2.8 Kirchen
4.2.9 Einrichtungen in Trägerschaft
der Landkreise
4.2.10 Sonstige Einrichtungen 5)

4.2.11 Ergänzungsbauten
4.2.12 Neubauten
1), 2), 3) und 4) wie Vorseite
5) Sonstige Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sind zu erläutern und ggf. auf einem separaten Blatt aufzuführen.
6) privatwirtschaftlich nutzbare Gebäude der Gemeinde
7) Unter 4.1 sind nur die Gebäude einzutragen, die nicht als Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen unter 4.2 erfasst werden.

Anlage 4



Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)

Programm der Städtebaulichen Erneuerung: 
Am Viadukt - Ortskern Putzkau 1)

Ausgaben Geschätzte seit Programm- Ausgaben Voraussichtlich in den folgenden Ausgaben Summe
zuwendungs- aufnahme ent- im Antrags- Jahren anfallende Ausgaben bis zum der
fähige standene und jahr Ab- Ausgaben
Gesamt- bis zum Beginn schluss in diesem
ausgaben *2) des Antragsjah- der Programm

resnoch zu Gesamtmaß- (Spalten
erwartende nahme 2+3+4+5+
zuwendungsfä- 6+7+8)
hige Ausgaben

bis Ende 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2038
          Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.3 Stadtumbaumaßnahmen

 4)

4.3.1 Rückbau Wohngebäude
ab PJ 2012
4.3.2 Rückbau Wohngebäude
weniger 7 Geschosse
4.3.3 Rückbau Wohngebäude ab 7
Geschosse
4.3.4 Rückbau techn. Infrastruktur
4.3.5 Rückbau soziale Infrastruktur
4.3.6 Umnutzung soz. Infrastruktur

5. Sicherungsmaßnahmen 
4)

30,000 30,000 30,000

5.1 Private Gebäude 30,000 30,000 30,000
       davon ohne kom. Eigenanteil
5.2 Kirchen
       davon ohne kom. Eigenanteil
5.3 gemeindeeigene Gebäude 6)

       davon ohne kom. Eigenanteil

6. Sonstige Maßnahmen 
4)

508,250 20,750 40,000 42,500 35,000 45,000 325,000 508,250

6.1 Vergütung für Sanierungsträ-
ger und Beauftragte 435,000 15,000 30,000 30,000 30,000 30,000 300,000 435,000
6.2  Stadtumbaumanagement
6.3  Wettbewerbe und Gutachten
6.4. Gutachten i.R. der Abrechnung
6.5  Evaluation
6.6  Vermessungen, Stadtumbau-
       /Baulandkataster
6.7  Verfügungsfonds 42,500 2,500 5,000 5,000 5,000 25,000 42,500
6.8  INSEK/Stadtumbau-8) / Hand-
       lungskonzept 30,750 5,750 7,500 7,500 10,000 30,750
6.9  SSP-Modellvorhaben7)

6.10 sonstige Modellvorhaben

Summe der Ausgaben 1-6 7.929,500 197,750 157,000 1.103,500 1.382,750 634,750 4.453,750 7.929,500
1) 2), 3), 4), 6) wie Vorseite              7) Es ist die Summe aller in Anlage 1a aufgeführten Einzelvorhaben einzutragen.

Anlage 4



Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF)

Programm der Städtebaulichen Erneuerung: 
Am Viadukt - Ortskern Putzkau 1)

Gesamtbilanz Geschätzte seit Programm- Ausgaben Ausgaben Summe
zuwendungs- aufnahme ent- im Antrags- Jahren anfallende Ausgaben bis zum der
fähige standene und jahr Ab- Ausgaben
Gesamt- bis zum Beginn schluss in diesem
ausgaben *2) des Antragsjah- der Programm

resnoch zu Gesamtmaß- (Spalten
erwartende nahme 2+3+4+5+
zuwendungsfä- 6+7+8)
hige Ausgaben

bis Ende 2021 2023 2024 2025 2026 2027 2038
          Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Summe der Ausgaben 7.929,500 197,750 157,000 1.103,500 1.382,750 634,750 4.453,750 7.929,5000

Summe der Einnahmen 75,000 75,000 75,000

Summe der zuwendungsfähigen
Ausgaben 6) = Förderrahmen 7.854,500 197,750 157,000 1.103,500 1.382,750 634,750 4.378,750 7.854,50000

Finanzhilfe [T€] 131,83333 104,667 735,66667 921,83333 423,16667 2.919,16667 5.236,33333

Anteil Spalte 2 - 12 am Förderrahmen 
in % 2,518 1,999 14,049 17,605 8,081 55,748 100,000

Gesamtbilanz

Einnahmen/Ausgaben

1), 2), 3), 4)  wie Vorseite
6)  Förderrahmen = Ausgaben - Einnahmen (Kontrollrechnung: Spalte 1 = Spalten 9 + 10 + 11 + 12)

L:\WSE\SN\S\Schmölln-Putzkau.SA\Am Viadukt\Neuaufnahmeantrag 2023\[xx_Anlage_1_WHS_KuF.xls]KuF
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